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Gesetzentwurf 

der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Staatsangehörigkeits-
rechts (StARModG) 

A. Problem und Ziel 

Die Einbürgerungszahlen in Deutschland stagnieren seit vielen Jahren auf einem niedrigen 
Niveau und sind auch im europäischen Vergleich relativ gering. Nach den Erhebungen von 
Eurostat liegt Deutschland bei den Einbürgerungsraten in der Europäischen Union unter 
dem Durchschnitt. Es besteht aber ein gesamtgesellschaftliches Interesse, dass sich mög-
lichst viele Ausländer, die die rechtlichen Voraussetzungen erfüllen, für eine Einbürgerung 
entscheiden, um aktiv das gesellschaftliche Zusammenleben mitgestalten zu können. Das 
deutsche Staatsangehörigkeitsrecht ist jedoch nicht ausreichend darauf ausgerichtet, die 
Bedürfnisse von Menschen mit Einwanderungsgeschichte angemessen zu berücksichtigen 
und Anreize für Integrationsleistungen zu setzen. Daher muss das Staatsangehörigkeits-
recht modernisiert und an die Erfordernisse eines Einwanderungslandes angepasst wer-
den. 

B. Lösung; Nutzen 

Ausländern, die dauerhaft in Deutschland bleiben wollen, sich zur freiheitlichen demokrati-
schen Grundordnung bekennen und grundsätzlich das Erfordernis der eigenständigen wirt-
schaftlichen Sicherung des Lebensunterhalts erfüllen, soll mit der Einbürgerung der Weg 
zu einer umfassenden Teilhabe und Mitwirkung eröffnet werden. Hierzu müssen durch die 
Modernisierung des Staatsangehörigkeitsgesetzes (StAG) die richtigen Rahmenbedingun-
gen geschaffen werden. Dazu gehören vor allem Möglichkeiten zur schnelleren Einbürge-
rung. Sie sind ein weiterer Anreiz, sich schnell zu integrieren, um die Voraussetzungen der 
Einbürgerung früher erfüllen zu können. Dazu gehört aber auch, Mehrstaatigkeit generell 
zuzulassen. Viele Ausländer fühlen sich Deutschland zugehörig, wollen aber nicht ihre bis-
herige Staatsangehörigkeit aufgeben, da sie sich auch mit ihrem Herkunftsland verbunden 
fühlen. Für die Integration in die deutsche Gesellschaft sind Aspekte wie Sprachkenntnisse, 
Bildung, berufliche Eingliederung, die Fähigkeit, grundsätzlich den Lebensunterhalt aus ei-
genen Mitteln bestreiten zu können, gesellschaftliche Teilhabe, bürgerschaftliches Engage-
ment, staatsbürgerliche Kenntnisse und ein Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung weitaus wichtiger als die Frage, ob jemand eine oder mehrere Staatsange-
hörigkeiten besitzt. 

Durch die generelle Zulassung von Mehrstaatigkeit entfällt auch die Optionsregelung beim 
Ius-soli-Erwerb komplett. Zugleich wird der Ius-soli-Erwerb erleichtert, indem die erforderli-
che Aufenthaltszeit des maßgeblichen Elternteils von acht auf fünf Jahre deutlich verringert 
wird. Dadurch werden mehr in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern die deut-
sche Staatsangehörigkeit durch Geburt und ohne jeglichen Vorbehalt erhalten. 

In Anerkennung ihrer Lebensleistung wird Angehörigen der sogenannten Gastarbeiterge-
neration einschließlich der sogenannten Vertragsarbeitnehmer die Einbürgerung erleich-
tert, indem das nachzuweisende Sprachniveau auf mündliche Kenntnisse beschränkt und 
ein Einbürgerungstest nicht mehr verlangt wird. Zudem wird eine Härtefallklausel für den 
Sprachnachweis geschaffen, durch die in Fällen einer Härte mündliche Kenntnisse 



 - 2 - Bearbeitungsstand: 22.08.2023  13:20 

ausreichend sind, wenn der Erwerb von Sprachkenntnissen der Stufe B 1 des Gemeinsa-
men Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) trotz ernsthafter und nachhalti-
ger Bemühungen nicht möglich ist oder dauerhaft erschwert ist. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand sind für Bund, Länder und Kommunen nicht 
zu erwarten beziehungsweise konnten in ihrer Gesamtheit nicht hinreichend bestimmt wer-
den. 

Soweit der unter E.3 dargestellte Erfüllungsaufwand des Bundes haushaltswirksam wird, 
wird er im jeweils betroffenen Einzelplan finanziell und stellenmäßig gegenfinanziert. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Durch die Erleichterungen im Einbürgerungsverfahren, insbesondere durch die generelle 
Zulassung von Mehrstaatigkeit und die damit einhergehenden Änderungen, ist sowohl eine 
jährlich als auch eine einmalig steigende Zahl der Einbürgerungsanträge zu erwarten. Da 
eine solide Prognose kaum möglich und eine belastbare Grundlage zur Abschätzung der 
Entwicklung der Einbürgerungszahlen nicht vorhanden ist, erfolgt eine Beschränkung auf 
die Darstellung des Aufwands pro Antragsverfahren. Demnach entsteht den Bürgerinnen 
und Bürgern ein Zeitaufwand von 282 Minuten und Sachaufwand in Höhe von 200 Euro pro 
Antragstellung. 

Mit der Rechtsänderung entfällt zudem das Antragsverfahren zur Beibehaltung der deut-
schen Staatsangehörigkeit nach § 25 Absatz 2 StAG. Bei den Bürgerinnen und Bürgern 
entfallen durch den Wegfall der Antragstellung ein jährlicher Zeitaufwand von insgesamt 
16 512 Stunden sowie Sachkosten in Höhe von rund 15 700 Euro. 

Es ist zu erwarten, dass die Anzahl der jährlich gestellten Anträge auf einen Personalaus-
weis und auf einen Reisepass entsprechend zum erwarteten Anstieg der Einbürgerungs-
anträge steigt. Pro Fall entstehen bei den Bürgerinnen und Bürgern für die Antragstellung 
eines Personalausweises ein Zeitaufwand von 32 Minuten und Sachkosten in Höhe von 
3,10 Euro, für einen Reisepass ein Zeitaufwand von 29 Minuten und Sachkosten in Höhe 
von 3,10 Euro. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Der Wirtschaft entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Für die Verwaltung ist mit einem jährlichen sowie einem einmaligen Erfüllungsaufwand zu 
rechnen, der mit dem zu erwartenden Anstieg zu bearbeitender Einbürgerungsanträge 
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infolge der Einbürgerungserleichterungen einhergeht. Die Bearbeitung eines zusätzlichen 
Einbürgerungsantrags beansprucht bei der zuständigen Staatsangehörigkeitsbehörde auf 
kommunaler Ebene einen Zeitaufwand von 369 Minuten bei einem Lohnsatz in Höhe von 
42,50 Euro pro Stunde. 

Der geplante Wegfall des Antragsverfahrens zur Beibehaltung der deutschen Staatsange-
hörigkeit nach § 25 Absatz 2 StAG und die Abschaffung der Optionsregelung beim lus-soli-
Erwerb führt zu einer jährlichen Entlastung an Personalkosten in Höhe von insgesamt 
595 000 Euro. Hierbei werden der Bund um 417 000 Euro entlastet und die Länder um 
178 000 Euro. 

Es ist zu erwarten, dass die Anzahl der jährlich zu bearbeitenden Anträge auf Ausstellung 
eines Personalausweises und eines Reisepasses entsprechend zum erwarteten Anstieg 
der Einbürgerungsanträge steigt; für die Bearbeitung eines Antrags auf Ausstellung eines 
Personalausweises werden 15 Minuten pro Fall bei einem Lohnsatz in Höhe von 42,50 Euro 
pro Stunde und keine Sachkosten angesetzt; für die Bearbeitung eines Antrags auf Aus-
stellung eines Reisepasses 26,5 Minuten pro Fall bei einem Lohnsatz in Höhe von 42,50 
Euro pro Stunde und keine Sachkosten.  

Für die Prüfung, ob in den schriftlichen Urteilsgründen eines Strafurteils antisemitische, ras-
sistische oder sonstige menschenverachtende Beweggründe im Sinne von § 46 Absatz 2 
Satz 2 des Strafgesetzbuches (StGB) festgestellt worden sind oder nicht, die auf Ersuchen 
der Staatsangehörigkeitsbehörde durch die zuständige Staatsanwaltschaft zu erfolgen hat, 
ist zu erwarten, dass ein Zeitaufwand von 24 Minuten pro Fall bei einem Lohnsatz in Höhe 
von 66,10 Euro pro Stunde anfallen wird. 

Für die Erweiterung der Einbürgerungsstatistik, durch die künftig auch die Anzahl der Ein-
bürgerungsanträge und die Verfahrenserledigungen statistisch erfasst werden, entsteht ein 
einmaliger Erfüllungsaufwand in Höhe von 156 700 Euro und ein jährlicher Erfüllungsauf-
wand in Höhe von 23 500 Euro. 

Das bestehende Verfahren der Sicherheitsprüfung soll digitalisiert und die bestehende Inf-
rastruktur des Bundesverwaltungsamtes im aufenthaltsrechtlichen Verfahren genutzt wer-
den. Der hierdurch entstehende Erfüllungsaufwand für das Bundesverwaltungsamt wird im 
Rahmen einer Machbarkeitsstudie zu ermitteln sein. Für die Erweiterung des Kreises der 
zu beteiligenden Sicherheitsbehörden ist jeweils pro Einbürgerungsverfahren ein zeitlicher 
Mehraufwand von circa 78 Minuten bei einem Lohnansatz von 42,50 Euro zu erwarten. 
Zudem fällt bei den beteiligten Sicherheitsbehörden ein einmaliger IT-Umstellungsaufwand 
in Höhe von jeweils circa 210 000 Euro an. In den Bundesbehörden entsteht so ein einma-
liger Erfüllungsaufwand von rund 1,26 Millionen Euro; für die 16 Landeskriminalämter von 
rund 3,36 Millionen Euro. Als laufende Sachkosten für die Pflege und Weiterentwicklung 
der IT-Fachverfahren innerhalb der Sicherheitsbehörden sind jährliche Kosten in Höhe von 
circa 80 000 Euro zu erwarten. Für die Bundesbehörden bedeutet dies einen Anstieg des 
jährlichen Erfüllungsaufwands um rund 480 000 Euro; für die 16 Landeskriminalämter steigt 
der jährliche Erfüllungsaufwand um rund 1,28 Millionen Euro. 

F. Weitere Kosten 

Durch die Rechtsänderungen, insbesondere die Aufhebung des Grundsatzes der Vermei-
dung von Mehrstaatigkeit, ist einerseits eine Zunahme der Anzahl an Einbürgerungsverfah-
ren zu erwarten, für die Gebühren in Höhe von in der Regel 255 Euro pro Verfahren anfallen 
(vergleiche § 38 Absatz 2 Nummer 1 StAG). Andererseits entfallen Gebühren in der Höhe 
von ebenfalls in der Regel 255 Euro pro Verfahren zur Beibehaltung der deutschen Staats-
angehörigkeit nach § 25 Absatz 2 StAG, da dieses Verfahren zukünftig vollständig entfällt. 
Zudem sind Anträge auf Entlassung aus der deutschen Staatsangehörigkeit nach § 18 ff. 
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StAG nicht mehr vorgesehen. Der stattdessen mögliche Verzicht auf die deutsche Staats-
angehörigkeit ist gebührenfrei. 

Für die Bearbeitung eines Antrags auf Ausstellung eines Personalausweises entstehen 
Herstellungskosten bei der Bundesdruckerei von circa 22,80 Euro pro Fall, die durch die 
Gebühr abgegolten werden, die Bürgerinnen und Bürger bei Antragstellung zu entrichten 
haben; für die Bearbeitung eines Antrags auf Ausstellung eines Reisepasses sind dies circa 
50,60 Euro pro Fall. 

Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbrau-
cherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. Die vorgesehenen Regelungen sind gesamtstaat-
lich nicht mit weitergehenden Belastungen für die Wirtschaft und die sozialen Sicherungs-
systeme verbunden. 
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Gesetzentwurf der Bundesregierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Staatsangehörigkeits-
rechts (StARModG) 

Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes 

Das Staatsangehörigkeitsgesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnum-
mer 102-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 21. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2847) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 3 Absatz 1 Nummer 5 werden das Komma und die Angabe „40b und 40c“ durch 
die Angabe „und 40a“ ersetzt. 

2. In § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 wird das Wort „acht“ durch das Wort „fünf“ ersetzt. 

3. § 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden in dem Satzteil nach Nummer 4 die Wörter „§ 37 Absatz 1 Satz 1“ 
durch die Angabe „§ 34 Satz 1“ ersetzt. 

b) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„§ 4 Absatz 1 Satz 2, § 12a Absatz 2 bis 4, § 33 Absatz 5 und § 37 gelten entspre-
chend.“ 

4. § 8 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 werden die Wörter „§ 37 Absatz 1 Satz 1“ durch die Angabe „§ 34 
Satz 1“ ersetzt. 

b) In Nummer 3 wird das Komma am Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 

c) In Nummer 4 wird nach dem Wort „ist“ ein Punkt eingefügt und das Wort „und“ am 
Ende gestrichen. 

d) Der Satzteil nach Nummer 4 wird gestrichen. 

5. In § 9 Absatz 1 Satz 4 wird die Angabe „3a,“gestrichen und nach der Angabe „4,“ die 
Angabe „4a,“ eingefügt. 

6. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 
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aaa) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden das Wort „acht“ durch das Wort „fünf“ 
und die Wörter „§ 37 Absatz 1 Satz 1“ durch die Angabe „§ 34 Satz 1“ ersetzt. 

bbb) In Nummer 2 werden die Wörter „eine Aufenthaltserlaubnis für andere als die 
in den §§ 16a, 16b, 16d, 16e, 16f, 17, 18d, 18f, 19, 19b, 19e, 20, 22, 23 Ab-
satz 1, den §§ 23a, 24, 25 Absatz 3 bis 5 und § 104c“ durch die Wörter „ein 
Aufenthaltstitel für andere als die in den §§ 16a, 16b, 16d, 16e, 16f, 17, 18f, 
19, 19b, 19e, 20, 22, 23a, 24, 25 Absatz 3 bis 5 und § 104c“ ersetzt. 

ccc) In Nummer 3 werden nach dem Wort „kann“ ein Semikolon eingefügt und die 
Wörter „oder deren Inanspruchnahme nicht zu vertreten hat,“ durch den fol-
genden Halbsatz ersetzt: 

„von dieser Voraussetzung wird abgesehen, wenn der Ausländer 

a) auf Grund eines Abkommens zur Anwerbung und Vermittlung von 
Arbeitskräften bis zum 30. Juni 1974 in das Gebiet der Bundesre-
publik Deutschland nach dem Stand vom 2. Oktober 1990 oder als 
Vertragsarbeitnehmer bis zum 13. Juni 1990 in das in Artikel 3 des 
Einigungsvertrages genannte Gebiet eingereist ist und die Inan-
spruchnahme von Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften 
Buch Sozialgesetzbuch nicht zu vertreten hat, 

b) in Vollzeit erwerbstätig ist und dies innerhalb der letzten 24 Monate 
mindestens 20 Monate war oder 

c) als Ehegatte oder eingetragener Lebenspartner mit einer nach 
Maßgabe des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b erwerb-
stätigen Person und einem minderjährigen Kind in familiärer Ge-
meinschaft lebt,“. 

ddd) Nummer 4 wird aufgehoben. 

eee) In Nummer 6 wird das Komma am Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 

fff) In Nummer 7 wird nach dem Wort „verfügt“ ein Punkt eingefügt und das Wort 
„und“ am Ende gestrichen. 

ggg) Der Satzteil nach Nummer 7 wird gestrichen. 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Die Voraussetzungen nach Satz 1 Nummer 1 und 7 muss ein Ausländer nicht 
erfüllen, der nicht handlungsfähig nach § 34 Satz 1 ist.“ 

cc) Folgender Satz wird angefügt: 

„Antisemitisch, rassistisch oder sonstige menschenverachtend motivierte 
Handlungen sind mit der Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes für die 
Bundesrepublik Deutschland unvereinbar und verstoßen gegen die freiheitli-
che demokratische Grundordnung im Sinne dieses Gesetzes.“ 

b) In Absatz 2 wird das Wort „acht“ durch das Wort „fünf“ ersetzt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 



 - 7 - Bearbeitungsstand: 22.08.2023  13:20 

„(3) Die Aufenthaltsdauer nach Absatz 1 Satz 1 kann auf bis zu drei Jahre ver-
kürzt werden, wenn der Ausländer 

1. besondere Integrationsleistungen, insbesondere besonders gute schulische, 
berufsqualifizierende oder berufliche Leistungen oder bürgerschaftliches Enga-
gement nachweist, 

2. die Voraussetzung des § 8 Absatz 1 Nummer 4 erfüllt und 

3. die Anforderungen einer Sprachprüfung der Stufe C 1 des Gemeinsamen Eu-
ropäischen Referenzrahmens für Sprachen erfüllt.“ 

d) Absatz 3a wird aufgehoben. 

e) Dem Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 

„Für einen Ausländer, der auf Grund eines Abkommens zur Anwerbung und Ver-
mittlung von Arbeitskräften bis zum 30. Juni 1974 in das Gebiet der Bundesrepub-
lik Deutschland nach dem Stand vom 2. Oktober 1990 oder als Vertragsarbeitneh-
mer bis zum 13. Juni 1990 in das in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannte 
Gebiet eingereist ist, ist es zur Erfüllung der Voraussetzungen nach Absatz 1 
Satz 1 Nummer 6 ausreichend, wenn er sich ohne nennenswerte Probleme im All-
tagsleben in deutscher Sprache mündlich verständigen kann.“ 

f) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt: 

„(4a) Zur Vermeidung einer Härte kann die Voraussetzung des Absatzes 1 
Satz 1 Nummer 6 darauf beschränkt werden, dass sich der Ausländer ohne nen-
nenswerte Probleme im Alltagsleben in deutscher Sprache mündlich verständigen 
kann, wenn er nachweist, dass ihm der Erwerb ausreichender Kenntnisse der 
deutschen Sprache nach Absatz 4 Satz 1 trotz ernsthafter und nachhaltiger Bemü-
hungen nicht möglich ist oder ihm dauerhaft wesentlich erschwert ist.“ 

g) Dem Absatz 6 wird folgender Satz angefügt: 

„Von der Voraussetzung des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 7 wird ferner in den Fäl-
len des Absatzes 4 Satz 3 und des Absatzes 4a abgesehen.“ 

7. § 11 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 wird das Wort „oder“ am Ende gestrichen. 

b) In Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch das Wort „oder“ ersetzt. 

c) Folgende Nummer 3 wird angefügt: 

„3. der Ausländer 

a) gleichzeitig mit mehreren Ehegatten verheiratet ist oder 

b) durch sein Verhalten zeigt, dass er die im Grundgesetz festgelegte 
Gleichberechtigung von Mann und Frau missachtet.“ 

8. § 12 wird aufgehoben. 

9. In § 12a Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort „rassistischen“ das Komma und das 
Wort „fremdenfeindlichen“ gestrichen. 



 - 8 - Bearbeitungsstand: 22.08.2023  13:20 

10. § 12b wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Der gewöhnliche Aufenthalt im Inland besteht abweichend von Satz 1 bis 4 in der 
Regel nicht mehr fort, wenn die Auslandsaufenthalte die Hälfte der Aufenthalts-
dauer, die im Fall des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 oder für eine Einbürgerung 
jeweils erforderlich ist, überschreiten.“ 

b) In Absatz 2 wird das Wort „fünf“ durch das Wort „drei“ ersetzt und folgender Satz 
angefügt: „Dies gilt entsprechend im Falle des Absatzes 1 Satz 5. “ 

11. In § 15 Satz 1 werden in dem Satzteil nach Nummer 4 die Wörter „§ 37 Absatz 1 
Satz 1“ durch die Angabe „§ 34 Satz 1“ ersetzt. 

12. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird das Wort „Verwaltungsbehörde“ durch das Wort „Staatsangehörig-
keitsbehörde“ ersetzt. 

b) Folgender Satz wird angefügt: 

„Die Einbürgerungsurkunde soll im Rahmen einer öffentlichen Einbürgerungsfeier 
ausgehändigt werden.“ 

13. § 17 wird wie folgt gefasst: 

„ § 17

(1) Die deutsche Staatsangehörigkeit geht verloren 

1. durch Verzicht (§ 26), 

2. durch Eintritt in die Streitkräfte oder einen vergleichbaren bewaffneten Verband 
eines ausländischen Staates oder durch konkrete Beteiligung an Kampfhandlun-
gen einer terroristischen Vereinigung im Ausland (§ 28) oder 

3. durch Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes (§ 35). 

(2) Die deutsche Staatsangehörigkeit verliert auch ein Kind, rückwirkend zum 
Zeitpunkt des Erwerbs nach § 4 Absatz 1, 2 oder Absatz 3 Satz 1 oder nach § 6, wenn 
die Voraussetzungen für diesen Erwerb nicht mehr erfüllt sind. Die Rechtsfolge nach 
Satz 1 tritt ein, wenn 

1. die rückwirkende Entscheidung unanfechtbar ist über 

a) eine nach den deutschen Gesetzen wirksame Feststellung des Nichtbeste-
hens der Vaterschaft, 

b) den Wegfall des in § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 aufgeführten Aufenthalts-
rechts des Elternteils, der für den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit 
des Kindes maßgeblich ist, 

c) die Unwirksamkeit der Annahme als Kind oder 
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d) den Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit eines Elternteils nach § 35 Ab-
satz 6 

oder 

2. eine nach den deutschen Gesetzen wirksame Anerkennung der Vaterschaft eines 
Dritten, die das rückwirkende Nichtbestehen der bisherigen Vaterschaft zur Folge 
hat, wirksam wird oder 

3. der Beweis des Gegenteils nach § 4 Absatz 2 erbracht ist. 

Die deutsche Staatsangehörigkeit geht nicht verloren, wenn das Kind 

1. bei der Unanfechtbarkeit der Entscheidung, dem Wirksamwerden der Anerken-
nung der Vaterschaft eines Dritten oder dem Beweis des Gegenteils nach Satz 2 
das fünfte Lebensjahr bereits vollendet hat, 

2. mit einem deutschen Elternteil verwandt bleibt, 

3. sonst die deutsche Staatsangehörigkeit nach § 4 Absatz 3 Satz 1 erworben hätte 
oder 

4. sonst staatenlos würde.“ 

14. Die §§ 18, 19, 22 und 23 werden aufgehoben. 

15. § 24 wird aufgehoben. 

16. § 25 wird aufgehoben. 

17. § 26 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Die Verzichtserklärung bedarf der Genehmigung der zuständigen Staats-
angehörigkeitsbehörde. Die Genehmigung ist zu versagen 

1. Beamten, Richtern, Soldaten der Bundeswehr und sonstigen Personen, die in 
einem öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnis stehen, solange ihr 
Dienst- oder Amtsverhältnis nicht beendet ist, mit Ausnahme der ehrenamtlich 
tätigen Personen, 

2. Wehrpflichtigen, solange nicht das Bundesministerium der Verteidigung oder 
die von ihm bezeichnete Stelle erklärt hat, dass keine Bedenken gegen die 
Genehmigung der Verzichtserklärung bestehen. 

Satz 2 findet keine Anwendung, wenn der Verzichtende 

1. seit mindestens zehn Jahren seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland hat 
oder 

2. als Wehrpflichtiger im Sinne des Satzes 2 Nummer 2 in einem der Staaten, 
deren Staatsangehörigkeit er besitzt, Wehrdienst geleistet hat.“ 

b) In Absatz 3 wird das Wort „Genehmigungsbehörde“ durch die Wörter „zuständigen 
Staatsangehörigkeitsbehörde“ ersetzt. 
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c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Der Verzicht eines volljährigen Deutschen, der nach Maßgabe des Bür-
gerlichen Gesetzbuches geschäftsunfähig ist oder für den in dieser Angelegenheit 
ein Betreuer bestellt und ein Einwilligungsvorbehalt nach § 1825 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches angeordnet ist, kann nur von einer vertretungsberechtigten Person 
und nur mit Genehmigung des deutschen Betreuungsgerichts erklärt werden. Der 
Verzicht eines minderjährigen Deutschen kann nur von seinem gesetzlichen Ver-
treter und nur mit Genehmigung des deutschen Familiengerichts erklärt werden. 
Ist der Minderjährige handlungsfähig nach § 34 Satz 1, bedarf die Verzichtserklä-
rung seiner Zustimmung.“ 

18. Die §§ 27 und 29 werden aufgehoben. 

19. Dem § 30 Absatz 1 werden die folgenden Sätze angefügt: 

„Das Nichtbestehen der deutschen Staatsangehörigkeit darf bei Vorliegen der Voraus-
setzungen für einen gesetzlichen Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, der zu-
gleich den Verlust der Unionsbürgerschaft zur Folge hätte, nur dann festgestellt wer-
den, wenn der Verlust auch der Unionsbürgerschaft verhältnismäßig ist. Dies gilt nicht, 
wenn kein Antrag zur Abwendung des gesetzlichen Verlusts der deutschen Staatsan-
gehörigkeit gestellt oder einem solchen Antrag nicht entsprochen worden ist.“ 

20. § 31 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 werden die Wörter „gemäß § 37 Absatz 2 Satz 2“ durch die Wörter „nach 
§ 37 Satz 2“, die Angabe „§ 11“ durch die Wörter „§ 11 Satz 1 Nummer 1 oder 2“ 
und das Wort „Einbürgerungsbehörden“ durch das Wort „Staatsangehörigkeitsbe-
hörden“ ersetzt. 

b) Folgender Satz wird angefügt: 

„Satz 3 gilt für Einbürgerungsverfahren nach § 15 entsprechend.“ 

21. Nach § 32a wird folgender § 32b eingefügt: 

„§ 32b 

In den Fällen einer rechtskräftigen Verurteilung nach den §§ 86, 86a, 102, 104, 
111, 125, 126, 126a, 130, 140, 166, 185 bis 189, 192a, 223, 224, 240, 241, 303, 304 
und 306 bis 306c des Strafgesetzbuches, die sonst nach § 12a Absatz 1 Satz 1 bei der 
Einbürgerung außer Betracht bleiben würde, ersucht die Staatsangehörigkeitsbehörde 
zur Feststellung der Voraussetzungen des § 12a Absatz 1 Satz 2 die zuständige 
Staatsanwaltschaft um Mitteilung, ob im Rahmen des Urteils antisemitische, rassisti-
sche oder sonstige menschenverachtende Beweggründe im Sinne von § 46 Absatz 2 
Satz 2 des Strafgesetzbuches festgestellt worden sind oder nicht. Die zuständige 
Staatsanwaltschaft teilt dies der ersuchenden Staatsangehörigkeitsbehörde unverzüg-
lich mit.“ 

22. In § 33 Absatz 2 Nummer 1 werden die Wörter „und Auskunftssperren nach § 51 des 
Bundesmeldegesetzes“ gestrichen. 

23. § 34 wird wie folgt gefasst: 
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„ § 34

Fähig zur Vornahme von Verfahrenshandlungen nach diesem Gesetz ist, wer das 
16. Lebensjahr vollendet hat, sofern er nicht nach Maßgabe des Bürgerlichen Gesetz-
buches geschäftsunfähig ist oder für ihn in dieser Angelegenheit ein Betreuer bestellt 
und ein Einwilligungsvorbehalt nach § 1825 des Bürgerlichen Gesetzbuches angeord-
net ist. § 80 Absatz 3 und § 82 des Aufenthaltsgesetzes gelten entsprechend.“ 

24. § 35 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „oder eine rechtswidrige Genehmigung zur Beibe-
haltung der deutschen Staatsangehörigkeit“ gestrichen. 

b) In Absatz 3 werden die Wörter „oder Beibehaltungsgenehmigung“ gestrichen. 

c) Folgender Absatz 6 wird angefügt: 

„(6) Die deutsche Staatsangehörigkeit geht rückwirkend verloren, wenn die 
Rücknahmeentscheidung unanfechtbar ist. Bei Rücknahme einer rechtswidrigen 
Bescheinigung nach § 15 Absatz 1 oder 2 des Bundesvertriebenengesetzes, die 
nach § 15 Absatz 4 des Bundesvertriebenengesetzes mit Wirkung für die Vergan-
genheit erfolgt ist, gelten Absatz 2 sowie Satz 1 entsprechend.“ 

25. § 36 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 6 wird das Komma am Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 

bb) In Nummer 7 wird nach dem Wort „Staatsangehörigkeiten“ das Wort „und“ ge-
strichen und ein Punkt eingefügt. 

cc) Nummer 8 wird aufgehoben. 

b) Nach Absatz 2 werden folgende Absätze 2a und 2b eingefügt: 

„(2a) Über die Anträge auf Einbürgerung werden jährliche Erhebungen, jeweils für 
das vorausgegangene Kalenderjahr, beginnend 2025, als Bundesstatistik durch-
geführt. Die Erhebungen erfassen für jeden Antragsteller die in Absatz 2 Num-
mer 1 bis 3, 5 und 7 genannten Erhebungsmerkmale sowie als zusätzliches Erhe-
bungsmerkmal den Wohnort zum Zeitpunkt der Antragstellung. 

(2b) Über die Verfahrenserledigungen werden jährliche Erhebungen, jeweils für 
das vorausgegangene Kalenderjahr, beginnend 2025, als Bundesstatistik durch-
geführt. Die Erhebungen erfassen für jeden Antragsteller die in Absatz 2 Num-
mer 1 bis 3, 5 und 7 genannten Erhebungsmerkmale sowie als zusätzliche Erhe-
bungsmerkmale den Wohnort zum Zeitpunkt der Verfahrenserledigung und die Art 
der Verfahrenserledigung.“ 

c) Absatz 3 Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 

„3. Registriernummer der antragstellenden oder der eingebürgerten Person bei 
der Staatsangehörigkeitsbehörde.“ 

d) In Absatz 4 Satz 2 und Satz 3 wird jeweils das Wort „Einbürgerungsbehörden“ 
durch das Wort „Staatsangehörigkeitsbehörden“ ersetzt. 
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26. § 37 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird aufgehoben. 

b) Die Absatzbezeichnung „(2)“ wird gestrichen. 

c) In dem neuen Satz 1 werden das Wort „Einbürgerungsbehörden“ durch das Wort 
„Staatsangehörigkeitsbehörden“ und die Angabe „§ 11“ durch die Wörter „§ 11 
Satz 1 Nummer 1 und 2“ ersetzt. 

27. § 38 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Nummern 2 und 3 werden aufgehoben. 

bb) Die Nummern 4 und 5 werden die Nummern 2 und 3. 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 5 wird das Komma am Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 

bb) Nummer 6 wird wie folgt gefasst: 

„6. die Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens der deutschen 
Staatsangehörigkeit von Amts wegen nach § 30 Absatz 1 Satz 3.“ 

cc) Nummer 7 wird aufgehoben. 

28. § 39 wird wie folgt gefasst: 

„ § 39

Das Bundesministerium des Innern und für Heimat wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates Regelungen zu erlassen über die forma-
len Anforderungen an die Einbürgerungs- und die Verzichtsurkunde, die Urkunde über 
den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Erklärung sowie den Staatsan-
gehörigkeitsausweis.“ 

29. Nach § 39 wird folgender § 40a eingefügt: 

„§ 40a 

Auf Einbürgerungsanträge, die bis zum 23. August 2023 gestellt worden sind, ist 
§ 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 in der vor dem XX.XX.XXXX (BGBl. XXXX I Nr. XXX) 
geltenden Fassung anzuwenden, soweit er günstigere Bestimmungen enthält.“ 

30. Die §§ 40b und 40c werden aufgehoben. 

31. In § 41 wird die Angabe „Absatz 2“ gestrichen. 
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Artikel 2 

Weitere Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes 

Das Staatsangehörigkeitsgesetz, das zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 31 Satz 2 werden die Wörter „§ 37 Satz 2 zur Ermittlung von Ausschlussgründen 
nach § 11 Satz 1 Nummer 1 oder 2 von den Verfassungsschutzbehörden“ durch die 
Wörter „§ 37 Absatz 2 Satz 1 oder § 32c zur Feststellung von Ausschlussgründen nach 
§ 11 Satz 1 Nummer 1 oder 2, von ausländischen Verurteilungen im Sinne des § 12a 
Absatz 2 oder von im Ausland anhängigen Ermittlungs- und Strafverfahren im Sinne 
des § 12a Absatz 4 von den in § 37 Absatz 1 Satz 2 genannten Sicherheitsbehörden“ 
ersetzt. 

2. Nach § 32b wird folgender § 32c eingefügt: 

„§ 32c 

Die in § 37 Absatz 1 Satz 2 genannten Sicherheitsbehörden haben auf Ersuchen 
der zuständigen Staatsangehörigkeitsbehörde im Fall einer nach § 37 Absatz 2 Satz 1 
erfolgten Mitteilung über das Vorliegen von Erkenntnissen personenbezogene Daten 
zu übermitteln, soweit dies im Einzelfall wegen hinreichender tatsächlicher Anhalts-
punkte zur Feststellung von Ausschlussgründen nach § 11 Satz 1 Nummer 1 oder 2, 
von ausländischen Verurteilungen im Sinne des § 12a Absatz 2 oder von im Ausland 
anhängigen Ermittlungs- und Strafverfahren im Sinne des § 12a Absatz 4 erforderlich 
ist.“ 

3. § 37 wird wie folgt gefasst: 

„ § 37

(1) Die zuständige Staatsangehörigkeitsbehörde übermittelt in Einbürgerungsver-
fahren zur Feststellung von Ausschlussgründen nach § 11 Satz 1 Nummer 1 und 2, 
von ausländischen Verurteilungen im Sinne des § 12a Absatz 2 und von im Ausland 
anhängigen Ermittlungs- und Strafverfahren im Sinne des § 12a Absatz 4 folgende per-
sonenbezogene Daten der Antragsteller, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, so-
weit sie vorhanden sind, an das Bundesverwaltungsamt: 

1. Familienname, 

2. Geburtsname, 

3. Vornamen, 

4. abweichende Namensschreibweisen, 

5. frühere Namen, 

6. andere Namen, 

7. Alias-Personalien, 
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8. Geschlecht, 

9. Staatsangehörigkeiten, 

10. Geburtsdatum, 

11. Geburtsort, 

12. gegenwärtige Anschrift. 

Das Bundesverwaltungsamt übermittelt die personenbezogenen Daten nach Satz 1 
unverzüglich an 

1. den Bundesnachrichtendienst, 

2. den Militärischen Abschirmdienst, 

3. das Bundesamt für Verfassungsschutz, 

4. das Bundeskriminalamt, 

5. das Zollkriminalamt, 

6. die Bundespolizei, 

7. die für den Wohnsitz des Antragstellers zuständige Landesbehörde für Verfas-
sungsschutz, 

8. das für den Wohnsitz des Antragstellers zuständige Landeskriminalamt, welches die 
zuständigen Behörden der Polizei beteiligt, soweit dies im Einzelfall erforderlich ist. 

Das Bundesamt für Verfassungsschutz kann bei Übermittlungen an die Landesbehör-
den für Verfassungsschutz technische Unterstützung leisten. 

(2) Die nach Absatz 1 Satz 2 beteiligten Sicherheitsbehörden teilen über das Bun-
desverwaltungsamt der zuständigen Staatsangehörigkeitsbehörde unverzüglich, spä-
testens jedoch innerhalb einer Frist von 22 Tagen nach Eingang der personenbezoge-
nen Daten des Antragstellers mit, ob Erkenntnisse zu Ausschlussgründen nach § 11 
Satz 1 Nummer 1 und 2, zu ausländischen Verurteilungen im Sinne des § 12a Absatz 2 
und zu im Ausland anhängigen Ermittlungs- und Strafverfahren im Sinne des § 12a 
Absatz 4 vorliegen oder nicht. Kann die Prüfung innerhalb der Frist nach Satz 1 nicht 
abgeschlossen werden, soll die Mitteilung nach Satz 1 innerhalb einer Nachfrist von 14 
Tagen ergehen. 

(3) Die zuständige Staatsangehörigkeitsbehörde übermittelt über das Bundesver-
waltungsamt unverzüglich das Datum der Aushändigung der Einbürgerungsurkunde 
an die in Absatz 1 Satz 2 genannten Sicherheitsbehörden. Erlangen die in Absatz 1 
Satz 2 genannten Sicherheitsbehörden innerhalb der Frist nach § 35 Absatz 3 Erkennt-
nisse zu Ausschlussgründen nach § 11 Satz 1 Nummer 1 oder 2, zu ausländischen 
Verurteilungen im Sinne des § 12a Absatz 2 oder zu im Ausland anhängigen Ermitt-
lungs- und Strafverfahren im Sinne des § 12a Absatz 4, teilen sie dies über das Bun-
desverwaltungsamt unverzüglich der Staatsangehörigkeitsbehörde mit, die über die 
Einbürgerung entschieden hat. 

(4) Die datenschutzrechtliche Verantwortung ab Eingang von personenbezoge-
nen Daten nach Absatz 1 Satz 1 sowie von Mitteilungen nach Absatz 2 Satz 1 und Ab-
satz 3 bis zur Weiterleitung hat das Bundesverwaltungsamt. Dies gilt auch für die 



 - 15 - Bearbeitungsstand: 22.08.2023  13:20 

weitere Datenverarbeitung im Bundesverwaltungsamt bis zum Abschluss des Beteili-
gungsverfahrens. Die in Absatz 1 Satz 2 genannten Sicherheitsbehörden dürfen die 
übermittelten Daten verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben 
erforderlich ist. Übermittlungsregelungen nach anderen Gesetzen bleiben unberührt.“ 

4. In § 41 wird die Angabe „§§ 32, 33 und 37“ durch die Angabe „§§ 32 und 33“ ersetzt. 

Artikel 3 

Folgeänderungen 

(1) Das Paßgesetz vom 19. April 1986 (BGBl. I S. 537), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 5. Juli 2021 (BGBl. I S. 2281) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 5 Absatz 5 wird aufgehoben. 

2. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 3 wird das Semikolon am Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 

b) Nummer 4 wird aufgehoben. 

c) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 4. 

3. § 21 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 15 wird das Komma am Ende durch einen Punkt ersetzt. 

b) Nummer 16 wird aufgehoben. 

4. In § 25 Absatz 2 Nummer 4 wird die Angabe „§ 15 Nr. 3, 4 oder 5“ durch die Wörter 
„§ 15 Nummer 3 oder 4“ ersetzt. 

(2) Das Personalausweisgesetz vom 18. Juni 2009 (BGBl. I S. 1346), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2021 (BGBl. I S. 2281) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. § 6 Absatz 6 wird aufgehoben. 

2. § 23 Absatz 3 Nummer 16 wird aufgehoben. 

3. § 27 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 3 wird das Komma am Ende durch das Wort „und“ ersetzt. 

b) Nummer 4 wird aufgehoben. 

c) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 4. 

4. In § 32 Absatz 1 Nummer 7 wird die Angabe „§ 27 Abs. 1 Nr. 3, 4 oder Nr. 5“ durch die 
Wörter „§ 27 Absatz 1 Nummer 3 oder 4“ ersetzt. 

(3) Das Bundesmeldegesetz vom 3. Mai 2013 (BGBl. I S. 1084), das zuletzt durch 
Artikel 22 des Gesetzes vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2606) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 
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1. § 3 Absatz 2 Nummer 5 wird aufgehoben. 

2. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „§ 3 Absatz 2 Nummer 4, 5, 7 und 8“ durch 
die Wörter „§ 3 Absatz 2 Nummer 4, 7 und 8“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 4 Nummer 2 Buchstabe e werden die Wörter „§ 3 Absatz 2 Num-
mer 5 dieses Gesetzes sowie nach § 29 Absatz 6 und“ gestrichen. 

3. In § 24 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „bis c, Nummer 5 und“ durch die Wörter „bis 
c und Nummer“ ersetzt. 

4. In § 33 Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „§ 3 Absatz 2 Nummer 1, 2 Buchstabe d, 
Nummer 3, 4, 5, 7, 8 und 11“ durch die Wörter „§ 3 Absatz 2 Nummer 1, 2 Buchstabe 
d, Nummer 3, 4, 7, 8 und 11“ ersetzt. 

5. In § 34 Absatz 1 Nummer 8 werden die Wörter „einschließlich der nach § 3 Absatz 2 
Nummer 5 gespeicherten Daten“ gestrichen. 

6. In § 34a Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „Nummer 1 bis 7, Nummer 8 mit Aus-
nahme der Daten nach § 3 Absatz 2 Nummer 5, 16“ durch die Wörter „Nummer 1 bis 8 
und Nummer 16“ ersetzt. 

(4) § 7 der Ersten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung vom 1. Dezember 
2014 (BGBl. I S. 1945), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 23. Juni 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 169) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „bis 5“ durch die Angabe „und 4“ ersetzt sowie die 
Angabe „2401,“ gestrichen. 

2. In Absatz 4 werden die Wörter „§ 3 Absatz 2 Nummer 1, 4, 5, 7 und 8“ durch die Wörter 
„§ 3 Absatz 2 Nummer 1, 4, 7 und 8“ ersetzt. 

(5) Die Zweite Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung vom 1. Dezember 2014 
(BGBl. I S. 1950), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 23. Juni 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 169) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden nach dem Wort „Steuern“ das Komma und die Wörter „an das 
Bundesverwaltungsamt“ gestrichen. 

b) In Absatz 3 wird die Angabe „§§ 4 bis 10“ durch die Angabe „§§ 4 bis 11“ ersetzt. 

2. § 10 wird aufgehoben. 

(6) Die Bundesmeldedatenabrufverordnung vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3209), die 
durch Artikel 2 der Verordnung vom 5. April 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 100) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 werden die Wörter „einschließlich der nach § 3 Ab-
satz 2 Nummer 5 des Bundesmeldegesetzes gespeicherten Daten“ gestrichen. 

2. In § 7 Absatz 1 Nummer 8 werden die Wörter „einschließlich der nach § 3 Absatz 2 
Nummer 5 des Bundesmeldegesetzes gespeicherten Daten“ sowie die Angabe „2401,“ 
gestrichen. 
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(7) In § 7 Absatz 1 Satz 1 der Bundesmeldedatendigitalisierungsverordnung vom 20. 
April 2022 (BGBl. I S. 683), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 23. Juni 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 169) geändert worden ist, wird die Nummer 23 aufgehoben. 

(8) Die Personenstandsverordnung vom 22. November 2008 (BGBl. I S. 2263), die 
zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 190) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 34 Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „acht“ durch das Wort „fünf“ ersetzt. 

2. In der Anlage 12 wird jeweils das Wort „acht“ durch das Wort „fünf“ ersetzt. 

Artikel 4 

Einschränkung eines Grundrechts 

Durch Artikel 1 Nummer 13, 17 und 24 wird das Grundrecht auf Fortbestand der deut-
schen Staatsangehörigkeit aus Artikel 16 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes einge-
schränkt. 

Artikel 5 

Bekanntmachungserlaubnis 

Das Bundesministerium des Innern und für Heimat kann den Wortlaut des Staatsange-
hörigkeitsgesetzes in der vom XX.XX.XXXX [Datum des vollständigen Inkrafttretens des 
Gesetzes nach Artikel 6] an geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt bekannt machen. 

Artikel 6 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 am XX.XX.XXXX in Kraft. 

(2) Artikel 1 Nummer 15 tritt am XX.XX.XXXX [ein Jahr nach dem in Absatz 1 genann-
ten Termin des Inkrafttretens] in Kraft. 

(3) Artikel 2 tritt an dem Tag in Kraft, an dem das Bundesministerium des Innern und 
für Heimat im Bundesgesetzblatt bekannt gibt, dass die technischen Voraussetzungen für 
die Datenübermittlung nach § 37 des Staatsangehörigkeitsgesetzes in der Fassung der 
Nummer 2 dieses Artikels gegeben sind. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Ziel dieses Gesetzes ist die Schaffung eines modernen Staatsangehörigkeitsrechts, das 
den Erfordernissen eines Einwanderungslandes Rechnung trägt. Der Zugang zur deut-
schen Staatsangehörigkeit soll für die auf Dauer rechtmäßig in Deutschland lebenden Aus-
länder vereinfacht und beschleunigt werden, um ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe zu 
ermöglichen. Zugleich soll ein Anreiz geschaffen werden, sich schnell zu integrieren. Damit 
leistet das Gesetz einen rechtzeitigen Beitrag zur Erreichung von Zielvorgabe 10.7 der UN-
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, die eine planvolle und gut gesteuerte Migrati-
onspolitik verlangt. 

Bereits mit der grundlegenden Reform des Staatsangehörigkeitsrechts im Jahr 2000 sollte 
verhindert werden, dass ein auf Dauer in der Bundesrepublik Deutschland lebender zah-
lenmäßig bedeutender Bevölkerungsteil über Generationen hinweg außerhalb der staatli-
chen Gemeinschaft steht und von den Rechten und Pflichten eines Bürgers gegenüber dem 
Staat ausgeschlossen bleibt (vergleiche BT-Drs. 14/533, S. 11). Nach der Judikatur des 
Bundesverfassungsgerichts entspricht es der demokratischen Idee, eine Kongruenz zwi-
schen den Inhabern demokratischer politischer Rechte und der dauerhaft der staatlichen 
Herrschaft unterliegenden inländischen Wohnbevölkerung herzustellen (BVerfGE 83, 37, 
51 f.). Erst mit dem Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit wird die volle gleichberech-
tigte Teilhabe ermöglicht. Dazu zählt insbesondere die zu den zentralen Bereichen des ge-
sellschaftlichen Lebens gehörende politische Teilhabe durch das aktive und passive Wahl-
recht auf der Ebene des Bundes, der Länder und Kommunen. Trotz der Reform im Jahr 
2000 ist das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht nach wie vor nicht hinreichend darauf aus-
gerichtet, angemessen auf die Bedürfnisse von Ausländern zu reagieren, deren persönliche 
Identitäten mehr als einen kulturellen und nationalen Hintergrund aufweisen. 

Ende 2022 lebten rund 72,0 Millionen Menschen mit deutscher und rund 12,3 Millionen mit 
ausländischer Staatsangehörigkeit in Deutschland, von denen sich rund 5,3 Millionen be-
reits seit mindestens zehn Jahren in Deutschland aufhielten. Der Anteil von Einbürgerungen 
im Inland im Verhältnis zu der seit mindestens zehn Jahren in Deutschland lebenden aus-
ländischen Bevölkerung befindet sich dauerhaft auf niedrigem Niveau; im Jahr 2022 lag er 
bei nur 3,1 Prozent. Lediglich kurz nach der Reform des Staatsangehörigkeitsgesetzes im 
Jahr 2000 lag er höher (2000: 4,85 Prozent, 2001: 4,43 Prozent). 

Ein Vergleich mit anderen europäischen Staaten zeigt, dass Deutschland bei der durch-
schnittlichen Einbürgerungsrate, d. h. dem Teil der im Land lebenden ausländischen Bevöl-
kerung, der im jeweiligen Bezugsjahr die Staatsangehörigkeit erworben hat, in der Europä-
ischen Union weit unter dem Durchschnitt liegt. In der Europäischen Union betrug sie im 
Jahr 2020 durchschnittlich 2,0 Prozent, in Deutschland lediglich 1,1 Prozent (Eurostat). 

Dies zeigt, dass nach wie vor ein bedeutender Teil der inländischen Wohnbevölkerung, der 
seit Jahren seinen Lebensmittelpunkt in Deutschland hat und somit fester Bestandteil der 
Gesellschaft ist, an der gleichberechtigten Teilhabe nicht teilnimmt. Das geltende Staats-
angehörigkeitsrecht bedarf daher der Modernisierung, um den Bedürfnissen vieler Men-
schen mit Einwanderungsgeschichte angemessen Rechnung zu tragen. 

Der im deutschen Staatsangehörigkeitsrecht verankerte Grundsatz der Vermeidung der 
Mehrstaatigkeit stellt für viele Einbürgerungswillige ein Hindernis dar. Viele Ausländer 
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fühlen sich Deutschland zugehörig, wollen aber den Bezug zu ihrem Herkunftsland nicht 
völlig kappen, den sie vor allem auch mit ihrer bisherigen Staatsangehörigkeit verknüpft 
sehen. Für die bedeutsame Integration in die deutsche Gesellschaft sind Aspekte wie 
Sprachkenntnisse, Bildung, berufliche Eingliederung, die Fähigkeit, grundsätzlich den Le-
bensunterhalt aus eigenen Mitteln bestreiten zu können, gesellschaftliche Teilhabe, bürger-
schaftliches Engagement, staatsbürgerliche Kenntnisse und ein Bekenntnis zur freiheitli-
chen demokratischen Grundordnung weitaus wichtiger als die Frage, ob jemand eine oder 
mehrere Staatsangehörigkeiten besitzt. Die Verleihung der Staatsangehörigkeit öffnet den 
Weg zu einer umfassenden Teilhabe und Mitwirkung, von dem die deutsche Einwande-
rungsgesellschaft ebenso profitiert wie die Eingebürgerten. Sie wird ohne die Abverlangung 
der symbolträchtigen und psychologisch belastenden Aufgabe der bisherigen Staatsange-
hörigkeit wesentlich erleichtert. 

Der Grundsatz der Vermeidung der Mehrstaatigkeit entspricht zudem schon seit langem 
nicht mehr der tatsächlichen Einbürgerungspraxis. Bereits seit über 15 Jahren werden fast 
durchgängig mehr als die Hälfte aller Einbürgerungen unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit 
vollzogen. Die Tendenz ist kontinuierlich steigend (2018: 59,3 Prozent; 2019: 61,9 Prozent; 
2020: 63,2 Prozent; 2021: 69,0 Prozent); im Jahr 2022 betrug die Mehrstaaterquote bei den 
Einbürgerungen sogar 74,1 Prozent. Der Grundsatz der Vermeidung der Mehrstaatigkeit ist 
daher schon lange nicht mehr die Regel, sondern lediglich die Ausnahme. 

Mehrfachstaatsangehörigkeiten entstehen im Übrigen nicht nur im Rahmen der Einbürge-
rung, sondern vor allem auch durch Abstammung bei Kindern in bi-nationalen Partnerschaf-
ten (2022: rund 88 500 Fälle) sowie beim Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch 
Ius-soli (2022: rund 35 700 Fälle). Mehrstaatigkeit kann auch im Rahmen von Wiedergut-
machungseinbürgerungen, dem Erklärungserwerb nach § 5 StAG oder beim Erwerb der 
deutschen Staatsangehörigkeit durch Spätaussiedler und einbezogene Familienangehö-
rige nach § 7 StAG entstehen. Der Anteil deutscher Staatsangehöriger, die Mehrstaater 
sind, nimmt daher seit dem Jahr 2000 stetig zu, ohne dass es dadurch zu erkennbaren 
Problemlagen oder einer kontroversen gesellschaftlichen Debatte gekommen wäre. Auch 
im internationalen Vergleich wird Mehrstaatigkeit überwiegend hingenommen (vergleiche 
Migrant Integration Policy Index: https://www.mipex.eu/access-nationality). 

Aus der generellen Zulassung von Mehrstaatigkeit folgt auch, dass die Optionsregelung 
beim Ius-soli-Erwerb komplett entfällt. Durch die mit der Reform des Staatsangehörigkeits-
rechts im Jahr 2000 eingeführte Ius-soli-Regelung erhalten Kinder von Ausländern mit der 
Geburt die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn zumindest ein Elternteil seit acht Jahren 
seinen rechtmäßigen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat und über ein verfestigtes 
Aufenthaltsrecht verfügt. Mit der Reform im Jahr 2014 wurde die Optionsregelung, wonach 
sich bis dahin jeder bis zur Vollendung des 23. Lebensjahres entscheiden musste, ob die 
deutsche oder die ausländische Staatsangehörigkeit behalten werden sollte, erheblich ab-
geschwächt. Danach entfiel die Optionspflicht für Ius-soli-Kinder, die in Deutschland aufge-
wachsen sind. Künftig werden durch die generelle Zulässigkeit von Mehrstaatigkeit alle Ius-
soli geborenen Kinder ohne jeglichen Vorbehalt die deutsche Staatsangehörigkeit und die 
Staatsangehörigkeit ihrer Eltern erhalten und dauerhaft behalten. Zugleich wird der Ius-soli-
Erwerb erleichtert, indem die erforderliche Aufenthaltszeit des maßgeblichen Elternteils in 
Deutschland von acht auf fünf Jahre deutlich verringert wird. 

Die derzeit für die Einbürgerung erforderliche Mindestaufenthaltsdauer von acht Jahren ist 
zu lang und entspricht auch nicht der im internationalen Vergleich in zahlreichen Staaten 
üblichen Aufenthaltsdauer für eine Einbürgerung von fünf Jahren (vergleiche 
https://www.mipex.eu/access-nationality). Eine schnellere Möglichkeit zur Einbürgerung ist 
ein wesentliches Element einer guten Einbürgerungskultur, die Integrationsanreize schafft. 
Ausländer, die ein auf einen dauerhaften Aufenthalt ausgerichtetes qualifiziertes Aufent-
haltsrecht haben und daher meist in Deutschland bleiben, sollen daher bereits nach fünf 
Jahren rechtmäßigen gewöhnlichen Aufenthalts in Deutschland die Möglichkeit erhalten, 
eingebürgert zu werden. Haben Einbürgerungsinteressierte erfolgreich besondere 

https://www.mipex.eu/access-nationality
https://www.mipex.eu/access-nationality
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Anstrengungen unternommen, sich in die Lebensverhältnisse in Deutschland zu integrieren 
(beispielsweise durch besondere schulische oder berufliche Leistungen, ehrenamtliches 
Engagement oder besonders gute Sprachkenntnisse), soll dies mit einer noch schnelleren 
Einbürgerungsmöglichkeit anerkannt werden. In diesen Fällen kann die erforderliche Auf-
enthaltsdauer auf bis zu drei Jahre verkürzt werden, sofern der Ausländer den Lebensun-
terhalt für sich und seine unterhaltsberechtigten Familienangehörigen ohne Inanspruch-
nahme öffentlicher Mittel bestreiten kann und die Anforderungen einer Sprachprüfung der 
Stufe C 1 GER erfüllt. Mit dieser beschleunigten Einbürgerungsmöglichkeit nimmt Deutsch-
land im europäischen Vergleich eine herausragende Stellung ein. Die erfolgreiche Teil-
nahme an einem Integrationskurs als eigenständiger Privilegierungsgrund entfällt. 

Bei der Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts soll auch die Lebensleistung der 
sogenannten Gastarbeitergeneration berücksichtigt werden, da dieser Personenkreis einen 
wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung in Deutsch-
land geleistet hat. Die sogenannte Gastarbeitergeneration ging ursprünglich davon aus, ir-
gendwann wieder zurück in die Heimat zu gehen. Die Wirklichkeit hat über die Zeit einen 
anderen Verlauf genommen. Gerade für diesen Personenkreis stellt daher die Aufgabe der 
Herkunftsstaatsangehörigkeit ein besonders hohes Hindernis dar, sich in Deutschland ein-
bürgern zu lassen. Mit der Abschaffung des Grundsatzes der Vermeidung der Mehr-
staatigkeit wird dieses Hemmnis künftig entfallen. Da die sogenannten Gastarbeiter zu-
nächst nur vorübergehend zu Arbeitszwecken in Deutschland bleiben sollten, haben sie in 
der Vergangenheit keine oder nur wenig Integrationsangebote - wie Sprachförderung oder 
Integrationskurse - erhalten. Deshalb werden für sie Erleichterungen beim Sprachnachweis 
geschaffen und die Verpflichtung zu einem Einbürgerungstest nachgelassen. 

Für diejenigen, denen es trotz ernsthafter und nachhaltiger Bemühungen nicht möglich ist 
oder dauerhaft erschwert ist, Kenntnisse der deutschen Sprache auf der Stufe B 1 GER zu 
erwerben, wird zudem die Möglichkeit geschaffen, in Härtefällen ein geringeres Sprachni-
veau nachzuweisen. Der erforderliche Sprachnachweis kann dann darauf beschränkt wer-
den, dass sich der Betreffende ohne nennenswerte Probleme im Alltagsleben in deutscher 
Sprache mündlich verständigen kann. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Im Einzelnen enthält das Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts fol-
gende wesentliche Regelungen: 

 Der Grundsatz der Vermeidung von Mehrstaatigkeit wird aufgegeben. Einbürgerun-
gen erfolgen künftig generell unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit. Eine Aufgabe der 
bisherigen Staatsangehörigkeit(en) ist daher nicht mehr notwendig. 

 Damit entfällt auch der Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit bei Erwerb einer 
ausländischen Staatsangehörigkeit und korrespondierend dazu das Instrument der 
Beibehaltungsgenehmigung (§ 25 StAG). 

 Ebenso entfällt der Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit bei Adoption durch 
einen Ausländer nach § 27 StAG. 

 Aus der generellen Zulassung von Mehrstaatigkeit folgt auch, dass die Optionsre-
gelung beim Ius-soli-Erwerb komplett entfällt. Künftig werden dadurch alle Ius-soli 
geborenen Kinder ohne jeglichen Vorbehalt die deutsche Staatsangehörigkeit und 
die Staatsangehörigkeit ihrer Eltern erhalten und dauerhaft behalten. Zugleich wird 
der Ius-soli-Erwerb erleichtert, indem die erforderliche Aufenthaltszeit des maßgeb-
lichen Elternteils in Deutschland von acht auf fünf Jahre deutlich verringert wird. 
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 Die für einen Anspruch auf Einbürgerung erforderliche Zeitdauer eines rechtmäßi-
gen gewöhnlichen Aufenthalts in Deutschland wird ebenfalls von acht auf fünf Jahre 
herabgesetzt. 

 Bei der Anspruchseinbürgerung werden Ausnahmen von dem Erfordernis, den ei-
genen und den Lebensunterhalt der unterhaltsberechtigten Familienangehörigen 
ohne Inanspruchnahme von Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften Buch So-
zialgesetzbuch (SGB II oder XII) bestreiten zu können, nunmehr ausdrücklich be-
nannt. Ein Leistungsbezug nach SGB II oder XII ist unschädlich für so genannte 
Gastarbeiter und Vertragsarbeitnehmer, wenn sie die Inanspruchnahme nicht zu 
vertreten haben, für Ausländer, die in Vollzeit erwerbstätig sind und dies innerhalb 
der letzten 24 Monate mindestens 20 Monate lang waren, und für Ausländer, die als 
Ehegatte oder eingetragener Lebenspartner einer in Vollzeit erwerbstätigen Person 
mit dieser und einem minderjährigen Kind in familiärer Gemeinschaft leben. 

 Haben Einbürgerungsinteressierte erfolgreich besondere Anstrengungen unternom-
men, sich in die Lebensverhältnisse in Deutschland zu integrieren, soll dies mit einer 
noch schnelleren Einbürgerungsmöglichkeit anerkannt werden. In diesen Fällen 
kann die Voraufenthaltszeit auf bis zu drei Jahre reduziert werden, sofern der Aus-
länder den Lebensunterhalt für sich und seine unterhaltsberechtigten Familienan-

gehörigen nach § 8 Absatz 1 Nummer 4 bestreiten kann und die Anforderungen ei-
ner Sprachprüfung der Stufe C 1 GER erfüllt.  

 Die Einbürgerung für Angehörige der sogenannten Gastarbeitergeneration wird 
durch Absenkung des nachzuweisenden Sprachniveaus erleichtert. Es müssen nur 
noch mündliche Kenntnisse (Verständigung in deutscher Sprache im Alltagsleben 
ohne nennenswerte Probleme) nachgewiesen werden; zudem entfällt die Verpflich-
tung zu einem Einbürgerungstest. Diese Regelung findet auf Ausländer Anwen-
dung, die auf Grund eines Abkommens zur Anwerbung und Vermittlung von Arbeits-
kräften bis zum 30. Juni 1974 in die Bundesrepublik Deutschland oder als Vertrags-
arbeitnehmer bis zum 13. Juni 1990 in die ehemalige Deutsche Demokratische Re-
publik eingereist sind. 

 Zudem wird eine allgemeine Härtefallregelung für den Sprachnachweis geschaffen, 
wonach das Spracherfordernis auf mündliche Kenntnisse reduziert werden kann, 
wenn nachgewiesen wird, dass der Erwerb ausreichender Kenntnisse der deut-
schen Sprache auf der Stufe B 1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-
mens für Sprachen trotz ernsthafter und nachhaltiger Bemühungen nicht möglich ist 
oder dauerhaft wesentlich erschwert ist. 

 Das Einbürgerungserfordernis der „Einordnung in die deutschen Lebensverhält-
nisse“ wird aufgegeben und durch konkrete Ausschlussgründe für die Einbürgerung 
ersetzt. 

 Der bereichsspezifische Begriff der freiheitlichen demokratischen Grundordnung 
wird dahingehend konkretisiert, dass antisemitisch, rassistisch oder sonstige men-
schenverachtend motivierte Handlungen mit der Menschenwürdegarantie des 
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland unvereinbar sind. 

 Um einen praxistauglichen Vollzug der Regelung des § 12a Absatz 1 Satz 2 StAG 
zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die Staatsangehörigkeitsbehörden von 
strafrechtlichen Verurteilungen erfahren, denen antisemitische, rassistische oder 
sonstige menschenverachtende Beweggründe zugrunde liegen, wird mit § 32b eine 
neue Übermittlungsregelung geschaffen. Die zuständige Staatsanwaltschaft teilt der 
Staatsangehörigkeitsbehörde auf Ersuchen in den Fällen einer Verurteilung zu einer 
so genannten Bagatellstrafe nach den §§ 86, 86a, 102, 104, 111, 125, 126, 126a, 
130, 140, 166, 185 bis 189, 192a, 223, 224, 240, 241, 303, 304 und 306 bis 306c 
StGB unverzüglich mit, ob entsprechende Beweggründe in den schriftlichen Urteils-
gründen festgestellt worden sind oder nicht. 
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 Die Einbürgerungsurkunde soll künftig grundsätzlich im Rahmen einer öffentlichen 
Einbürgerungsfeier ausgehändigt werden (§ 16 Satz 3 StAG). Nach Möglichkeit soll 
dies in feierlicher Form und unter Verwendung der nationalen Symbole der Bundes-
republik Deutschland erfolgen. 

 Zur Umsetzung der Vorgaben aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofs in der Rechtssache Tjebbes (EuGH, Urteil vom 12. März 2019 - C-221/17 -, bei 
juris) wird in § 30 Absatz 1 StAG ausdrücklich bestimmt, dass das Nichtbestehen 
der deutschen Staatsangehörigkeit bei Vorliegen der Voraussetzungen für einen ge-
setzlichen Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, der zugleich den Verlust der 
Unionsbürgerschaft zur Folge hätte, nur dann festgestellt werden darf, wenn der 
Verlust auch der Unionsbürgerschaft verhältnismäßig ist. 

 Gemäß den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes wird hinsichtlich der in den 
Fällen des rückwirkenden Nichterwerbs drittbetroffener Kinder unter fünf Jahren bis-
her nur mittelbar geregelten Verlusttatbestände (§ 17 Absatz 2 und 3 StAG) eine 
ausdrückliche Verlustregelung geschaffen. 

 Das Verfahren der Sicherheitsabfrage soll in enger Anlehnung an das etablierte 
SBH-Verfahren (SBH = Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder) nach § 73 
Absatz 2 und 3 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) automatisiert und be-
schleunigt werden. Der Kreis der um Auskunft ersuchten Behörden wird auf die in 
den sicherheitsrechtlichen Beteiligungsverfahren nach Aufenthalts- und Vertriebe-
nenrecht eingebundenen Sicherheitsbehörden erweitert. 

 Das bisherige Entlassungsverfahren in den §§ 18 ff. StAG, mit dem zum Zweck des 
Erwerbs einer ausländischen Staatsangehörigkeit die deutsche Staatsangehörigkeit 
aufgegeben werden kann, entfällt. Es hat in der staatsangehörigkeitsrechtlichen 
Praxis nur eine geringe Relevanz; bedingt aber ein aufwendiges Verwaltungsver-
fahren. Damit wird zugleich Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs Rechnung 
getragen, wonach im Fall eines in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union betriebenen Einbürgerungsverfahrens der Herkunftsmitgliedstaat zur Absi-
cherung der Unionsbürgerschaft sicherstellen muss, dass die bisherige Staatsan-
gehörigkeit erst erlischt, wenn die neue Staatsangehörigkeit tatsächlich erworben 
wurde. Mit dem in § 26 StAG geregelten Verzicht besteht eine ausreichende Mög-
lichkeit zur Aufgabe der deutschen Staatsangehörigkeit, bei der Staatenlosigkeit 
auch nicht entstehen kann. 

III. Alternativen 

Keine. 

IV. Gesetzgebungskompetenz 

Die Zuständigkeit des Bundes zum Erlass dieser Vorschriften ergibt sich aus Artikel 73 Ab-
satz 1 Nummer 2 und 3 des Grundgesetzes (GG). Danach hat der Bund die ausschließliche 
Gesetzgebungskompetenz für die Staatsangehörigkeit im Bunde und das Pass-, Melde- 
und Ausweiswesen. Im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung hat der Bund nach Ar-
tikel 72 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 74 Absatz 1 Nummer 2 GG für das Personen-
standswesen von seiner Gesetzgebungszuständigkeit Gebrauch gemacht. 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und mit völkerrechtlichen 
Vereinbarungen, denen die Bundesrepublik Deutschland als Vertragsstaat angehört, 
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vereinbar. Nach dem Recht der Europäischen Union fällt die Regelung des Erwerbs und 
Verlusts der Staatsangehörigkeit in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. Die Tatsache, 
dass für ein Rechtsgebiet die Mitgliedstaaten zuständig sind, schließt aber nach der Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs nicht aus, dass die betreffenden nationalen Vor-
schriften in Situationen, die unter das Unionsrecht fallen, dieses Recht beachten müssen 
(EuGH, Urteil vom 12. März 2019 - C 221/17 - Rn. 79 bei juris). Der Gesetzentwurf stellt 
daher sicher, dass die gesetzlichen Verlustvorschriften mit den Vorschriften zur Unionsbür-
gerschaft (Artikel 20 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union) sowie 
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit vereinbar sind. Würde der gesetzliche Verlust der 
deutschen Staatsangehörigkeit zugleich zum Verlust der Unionsbürgerschaft führen, regelt 
der Gesetzentwurf, dass der Verlust nur festgestellt werden darf, wenn der Verlust auch der 
Unionsbürgerschaft verhältnismäßig ist. 

VI. Gesetzesfolgen 

Das Vorhaben hat Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Nach der Ju-
dikatur des Bundesverfassungsgerichts entspricht es der demokratischen Idee, eine Kon-
gruenz zwischen den Inhabern demokratischer politischer Rechte und der dauerhaft der 
staatlichen Herrschaft unterliegenden inländischen Wohnbevölkerung herzustellen (BVer-
fGE 83, 37, 51 f.). Erst mit dem Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit wird die volle 
gleichberechtigte Teilhabe ermöglicht. Dazu zählt insbesondere die zu den zentralen Be-
reichen des gesellschaftlichen Lebens gehörende politische Teilhabe durch das aktive und 
passive Wahlrecht auf der Ebene des Bundes, der Länder und Kommunen. 

Durch das Vorhaben soll die Integration von Menschen mit Einwanderungsgeschichte ver-
bessert werden, die schon länger in Deutschland leben. Die beschleunigte Einbürgerungs-
möglichkeit soll auch dazu dienen, für ausländische Fachkräfte einen Anreiz zu setzen, 
nach Deutschland zu kommen bzw. sich dauerhaft für ein Leben in Deutschland zu ent-
scheiden. 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Mit dem Gesetz soll der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit erleichtert werden. Es 
wird eine Vielzahl von Regelungen aufgehoben, die mit dem bisherigen Grundsatz der Ver-
meidung von Mehrstaatigkeit verbunden sind. Durch die Verkürzung der Voraufenthaltszei-
ten und die Absenkung des nachzuweisenden Sprachniveaus für Angehörige der soge-
nannten Gastarbeitergeneration werden weitere Erleichterungen geschaffen. Das Verfah-
ren der Sicherheitsabfrage soll automatisiert und beschleunigt werden. Für die Wirtschaft 
entsteht kein Umstellungsaufwand. 

2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Dieses Gesetz steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhal-
tigen Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung der 
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen dient. 

Indem das Gesetz die Rahmenbedingungen für eine schnellere Einbürgerung verbessert 
und die Mehrstaatigkeit zulässt, leistet es einen Beitrag zur Verwirklichung von Nachhaltig-
keitsziel 10 „Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern“. Dieses Nachhaltigkeitsziel 
verlangt in Zielvorgabe 10.7, „eine geordnete, sichere, reguläre und verantwortungsvolle 
Migration und Mobilität von Menschen (zu) erleichtern, unter anderem durch die Anwen-
dung einer planvollen und gut gesteuerten Migrationspolitik“. 

Das Gesetz fördert die Erreichung dieses Ziels und trägt so zum sozialen Zusammenhalt 
bei, da es die gesellschaftliche Eingliederung von in Deutschland lebenden Ausländern und 
damit auch den sozialen Zusammenhalt verbessert, indem sie sich erleichtert und 
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beschleunigt einbürgern lassen können. Erst die deutsche Staatsangehörigkeit eröffnet 
Ausländern die Möglichkeit, umfassend und diskriminierungsfrei am gesellschaftlichen, kul-
turellen und politischen Leben in Deutschland teilzuhaben. Damit leistet der Entwurf zudem 
einen Beitrag zur Erreichung von Zielvorgabe 10.2 „Bis 2030 alle Menschen unabhängig 
von (…) Rasse, Ethnizität, Herkunft, Religion oder wirtschaftlichem oder sonstigem Status 
zu Selbstbestimmung befähigen und ihre soziale, wirtschaftliche und politische Inklusion 
fördern“ sowie von Zielvorgabe 10.3 „Chancengleichheit gewährleisten und Ungleichheit 
der Ergebnisse reduzieren, namentlich durch die Abschaffung diskriminierender Gesetze, 
Politiken und Praktiken und die Förderung geeigneter gesetzgeberischer, politischer und 
sonstiger Maßnahmen in dieser Hinsicht“ der Agenda 2030. 

Darüber hinaus kann durch eine attraktive Einbürgerungsperspektive für ausländische qua-
lifizierte Fachkräfte und deren Familien mit dem Gesetz ein Anreiz gesetzt werden, nach 
Deutschland zu kommen beziehungsweise hier zu bleiben und dauerhaft in Deutschland zu 
leben und zu arbeiten. Dies ist für den deutschen Arbeitsmarkt und das Wirtschaftswachs-
tum wichtig, weil viele Unternehmen schon heute kaum noch Fach- und Arbeitskräfte fin-
den. Ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht, das Fach- und Arbeitskräften eine attraktive 
Einbürgerungsperspektive bietet, trägt so zur Erreichung von Zielvorgabe 8.1 „Ein Pro-
Kopf-Wirtschaftswachstum entsprechend den nationalen Gegebenheiten (…) aufrecht-
erhalten“ und Zielvorgabe 8.3 „Entwicklungsorientierte Politiken fördern, die produktive Tä-
tigkeiten, die Schaffung menschenwürdiger Arbeitsplätze, Unternehmertum, Kreativität und 
Innovation unterstützen (…)“ der Agenda 2030 bei. 

Das Gesetz will auch dazu beitragen, der Lebensleistung der sogenannten Gastarbeiterge-
neration gerecht zu werden. Denn dieser nun schon lebensältere Personenkreis hat einen 
wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit Deutschlands erbracht und 
sollte daher auch erleichtert eingebürgert werden können. Auch bildungspolitisch hat das 
Gesetz durch einen erleichterten Ius-soli-Erwerb und eine einfachere und zeitlich abseh-
bare (Mit-)Einbürgerung Nachhaltigkeitsrelevanz. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, 
dass der frühzeitige Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit bei jungen Ausländern die 
Bildungschancen deutlich verbessert (vergleiche Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung 
- BiB, Pressemitteilung 24/22 vom 23. Dezember 2022; nationaler Schlüsselindikator 10.1 
Gleiche Bildungschancen: Schulische Bildungserfolge von Ausländern in Deutschland ver-
bessern). 

Der Entwurf folgt damit den Prinzipien der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie „(1.) Nach-
haltige Entwicklung als Leitprinzip konsequent in allen Bereichen und bei allen Entschei-
dungen anwenden“, „(4.) Nachhaltiges Wirtschaften stärken“, „(5.) Sozialen Zusammenhalt 
in einer offenen Gesellschaft wahren und verbessern“ und „(6.) Bildung, Wissenschaft und 
Innovation als Treiber einer nachhaltigen Entwicklung nutzen“. 

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand sind für Bund, Länder und Kommunen nicht 
zu erwarten beziehungsweise konnten in ihrer Gesamtheit nicht hinreichend bestimmt wer-
den. 

Soweit der unter 4.3 dargestellte Erfüllungsaufwand des Bundes haushaltswirksam wird, 
wird er im jeweils betroffenen Einzelplan finanziell und stellenmäßig gegenfinanziert. 

4. Erfüllungsaufwand 

4.1 Erfüllungsaufwand der Bürgerinnen und Bürger nach Vorgaben 

Im Folgenden wird die Schätzung des Erfüllungsaufwands der Bürgerinnen und Bürger für 
die einzelnen Vorgaben dargestellt. 
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Vorgabe 4.1.1: Antrag auf Einbürgerung (ID-IP 2008111915181804) 

Durch die Reform wird das Prinzip der Vermeidung von Mehrstaatigkeit (vergleiche § 10 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 StAG) aufgegeben. Hierdurch ergeben sich grundsätzlich zwei 
erfüllungsaufwandsrelevante Änderungen im Einbürgerungsverfahren. Zum einen entfällt 
der bürokratische Aufwand im Antragstellungsverfahren, der nach heutiger Rechtslage er-
forderlich ist, um die bisherige Staatsangehörigkeit aufzugeben. Zum anderem ist zu erwar-
ten, dass die Anzahl der jährlichen Antragstellungen durch die erhöhte Attraktivität des Ver-
fahrens aufgrund der nun nicht mehr notwendigen Aufgabe der bisherigen Staatsangehö-
rigkeit steigt. 

Der für den Antrag auf Einbürgerung notwendige Zeitaufwand für die Bürgerinnen und Bür-
ger sowie die mit der Antragstellung einhergehenden Sachkosten belaufen sich laut Anga-
ben in der Online-Datenbank des Erfüllungsaufwands (OnDEA) auf insgesamt rund sieben 
Stunden und Sachkosten in Höhe von rund 300 Euro. Die Aufgabe der Herkunftsstaatsan-
gehörigkeit ist mit einem wesentlichen Zeitaufwand verbunden, da die zuständigen Behör-
den des betreffenden Staates zum Teil mehrfach kontaktiert werden müssen. Da hierzu 
keine genauen Zeitangaben vorliegen, wird vereinfacht angenommen, dass sich der Zeit-
aufwand der Antragsstellung um ein Drittel reduziert. Bei einem Zeitaufwand für die Antrag-
stellung von rund sieben Stunden und Sachkosten in Höhe von rund 300 Euro ergibt sich 
eine Einsparung für die Bürgerinnen und Bürger von etwa 140 Minuten (i. e. 2,3 Stunden) 
und etwa 100 Euro pro Antragstellung. 

Zusätzlicher jährlicher Erfüllungsaufwand entsteht Bürgerinnen und Bürgern dadurch, dass 
die Anzahl der Anträge auf Einbürgerung vermutlich steigen wird. Durch die Aufgabe des 
Verbots der Mehrstaatigkeit wird ein wesentliches Hindernis für die Einbürgerung vieler 
Ausländer beseitigt. Das Einbürgerungsverfahren wird nicht nur aufgrund der hiermit ein-
geführten Verfahrenserleichterungen attraktiver, auch die Tatsache, dass Ausländer nach 
der Rechtsänderung die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten, ohne den Bezug zu ihren 
Herkunftsländern durch die Aufgabe ihrer bisherigen Staatsangehörigkeit komplett zu kap-
pen, wird zu mehr Einbürgerungsanträgen pro Jahr führen. 

Wie sich die Anzahl der jährlichen Einbürgerungsverfahren (derzeit durchschnittlich 
115 000 Anträge pro Jahr über einen Betrachtungszeitraum von zehn Jahren gesehen) 
nach der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts tatsächlich entwickelt, kann nicht sicher 
vorhergesagt werden. Um sich einer Aussage jedoch zu nähern, lässt sich eine Änderung 
der Rechtspraxis zur Hinnahme von Mehrstaatigkeit in den Niederlanden heranziehen, die 
einige Anhaltspunkte zur Entwicklung der Einbürgerungszahlen gibt. In den Niederlanden 
wurden aufgrund einer Anordnung im Erlasswege (Runderlass vom 20. Dezember 1991, 
Staatsanzeiger 1992, 25), die am 1. Januar 1992 in Kraft getreten ist, zwischen 1992 und 
1997 Einbürgerungen unter Hinnahme der Mehrstaatigkeit vollzogen. Betrachtet man die 
drei Jahre vor (1989 - 1991) und nach (1993 - 1995) Änderung der Rechtspraxis, ist die 
Anzahl der insgesamt durchgeführten Einbürgerungen in den Niederlanden um das 2,3-
fache gestiegen. Eine gewisse Vergleichbarkeit mit Deutschland ist dadurch gegeben, dass 
sich auch in den Niederlanden eine ähnliche Arbeitsmigration aus der Türkei ab den sech-
ziger und siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts etabliert hat. Zu beachten ist allerdings, 
dass im Betrachtungszeitraum drei Jahre nach der Reform zu einem großen Teil auch 
Nachholeffekte enthalten sein dürften, die noch keinen sicheren Aufschluss über die weitere 
(dauerhafte) Entwicklung der Antragszahlen geben. Gleichwohl dürfte die generelle Hin-
nahme von Mehrstaatigkeit, wenn auch in geringerer Höhe als dem 2,3-fachen die Zahl der 
jährlichen Einbürgerungsverfahren erhöht haben. Dies ist in gleicher Weise für die Reform 
in Deutschland zu erwarten. Auch der Sachverständigenrat für Integration und Migration 
(SVR) rechnet damit, dass die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts - insbesondere 
durch die Hinnahme von Mehrstaatigkeit - einen deutlichen Impuls für mehr Einbürgerun-
gen geben wird (vergleiche SVR-Policy Brief 2022-2, S. 25, 27).  
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Die verkürzten Voraufenthaltszeiten werden nicht zwingend auch zu proportional mehr Ein-
bürgerungsverfahren führen, weil die weiteren materiell-rechtlichen Einbürgerungsvoraus-
setzungen auch dann, aber in verkürzter Zeit, erfüllt werden müssen. Allerdings hat das 
Beispiel der syrischen Staatsangehörigen, die infolge des Bürgerkriegs als Schutzsu-
chende nach Deutschland gekommen sind, gezeigt, dass schnellere Verfahren Anreize für 
mehr Einbürgerungen geben können. Bei ihnen besteht, das lässt sich aus den Einbürge-
rungsstatistiken der Jahre 2021/2022 entnehmen, eine sehr große Einbürgerungsbereit-
schaft, die auch dazu geführt hat, dass in großer Zahl besondere Integrationsleistungen 
erbracht wurden. Rund 81 beziehungsweise 82 Prozent der im Jahr 2021 beziehungsweise 
2022 eingebürgerten syrischen Staatsangehörigen wurden in kürzerer Zeit als der bisheri-
gen Regelzeit von acht Jahren eingebürgert (vergleiche Pressemitteilungen des Statisti-
schen Bundesamtes vom Juni 2022 - 237/22 - und Mai 2023 - 205/23 - zu den Einbürge-
rungsstatistiken 2021/2022). Da nach der Rechtsänderung keine besonderen Anforderun-
gen zu erfüllen sind, um bereits nach fünf Jahren eingebürgert zu werden, ist davon auszu-
gehen, dass viele syrische Staatsangehörige - aber auch Flüchtlinge aus anderen Staaten 
- diese Möglichkeit zur schnelleren Einbürgerung nutzen werden. Für die Jahre 2022 bis 
2024 geht der SVR allein in Bezug auf syrische Staatsangehörige aufgrund der hohen Zahl 
der zwischen 2014 und 2016 nach Deutschland gekommenen Schutzsuchenden und deren 
erhöhter Einbürgerungsbereitschaft je nach Szenario von insgesamt zwischen 39 000 und 
146 000 Einbürgerungen in den Jahren 2022 bis 2024 aus (vergleiche SVR-Kurzinforma-
tion 2023-3, S. 2), so dass sich die jährlichen Einbürgerungszahlen deutlich erhöhen und 
für einige Jahre zu Antragsspitzen führen werden. Ein Teil dieses erhöhten Potentials jähr-
licher Einbürgerungen wird sich aufgrund der durch die Reform reduzierten Voraufenthalts-
zeiten schneller realisieren. 

Zusätzlich zum jährlichen Erfüllungsaufwand wird den Bürgerinnen und Bürgern einmaliger 
Erfüllungsaufwand entstehen. Es ist zu erwarten, dass vor allem die Ermöglichung von Ein-
bürgerungen unter der generellen Hinnahme von Mehrstaatigkeit zu einem einmaligen 
sprunghaften Anstieg der Einbürgerungsanträge in den Jahren nach Inkrafttreten der vor-
liegenden Regelungen führen wird, der sich im Laufe der Zeit jedoch abmildert. Relevant 
hierfür ist die Gruppe derjenigen, die in der Vergangenheit die Einbürgerungsvoraussetzun-
gen dem Grunde nach erfüllt hätten, aber ihre bestehende Staatsangehörigkeit nicht auf-
geben wollten und daher von einer Einbürgerung Abstand genommen haben. Als maßgeb-
liches Potential kann die Zahl der Ausländer zugrunde gelegt werden, die seit mindestens 
zehn Jahren in Deutschland leben, abzüglich derer, die Staatsangehörige eines anderen 
Mitgliedstaats der Europäischen Union, der Schweiz oder eines Staates sind, der generell 
keine Aufgabe seiner Staatsangehörigkeit zulässt, weil diese sich auch schon in der Ver-
gangenheit unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit hätten einbürgern lassen können. Zum 
Stichtag 30. November 2022 betrug dieses Potential 2 533 803 Personen. 

In welchem Ausmaß sich insofern Nachholeffekte bei der Einbürgerung realisieren und von 
den reformierten Möglichkeiten Gebrauch gemacht wird, kann nicht abgeschätzt werden, 
da zum einen die Entscheidung für oder gegen eine Einbürgerung auch nach der Rechts-
änderung eine persönliche und unvorhersehbare Entscheidung bleibt und von individuellen 
Faktoren abhängt und zum anderen auch alle anderen Einbürgerungsvoraussetzungen er-
füllt sein müssen. Ein begünstigender Faktor dürften die Einbürgerungserleichterungen für 
Angehörige der sogenannten Gastarbeitergeneration sein. Der SVR geht davon aus, dass 
es lediglich einige Zehntausende oder aber mehrere Hunderttausende sein können, die 
nach der Reform des Staatsangehörigkeitsgesetzes die Chance ergreifen würden, einen 
deutschen Pass zu beantragen. Diese vorübergehende Erscheinung werde aber zu Spitzen 
im Antragsvolumen über einige Jahre führen (vergleiche SVR-Policy Brief 2022-2, S. 25). 

Da auch unter Berücksichtigung der angeführten Szenarien eine solide Prognose kaum 
möglich und somit eine belastbare Grundlage für eine Abschätzung der Entwicklung der 
Einbürgerungszahlen nicht vorhanden ist, erfolgt eine Beschränkung auf die Darstellung 
des Aufwands pro Antragsverfahren. So wird gemäß der Angabe in OnDEA für die 
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Bürgerinnen und Bürger ein Zeitaufwand in Höhe von 282 Minuten (i. e. 4,7 Stunden) und 
Sachkosten in Höhe von 200 Euro für die Antragstellung anfallen. 

Vorgabe 4.1.2: Antrag auf Personalausweis; § 1 Absatz 1 Satz 1 und 2 PAuswG; (ID-
IP 200610130843301) 

Durch das Inkrafttreten der Neuregelungen ist zu erwarten, dass die Anzahl der jährlich 
gestellten Anträge auf einen Personalausweis analog zum erwarteten, nicht näher beziffer-
baren Anstieg der Einbürgerungsanträge steigt (vergleiche Vorgabe 4.1.1). 

Pro Fall entstehen bei den Bürgerinnen und Bürgern für die Antragstellung eines Personal-
ausweises gemäß ONDEA ein Zeitaufwand von 32 Minuten und Sachkosten in Höhe von 
3,10 Euro einschließlich Wege- und Wartezeiten sowie Wegesachkosten. 

Vorgabe 4.1.3: Beantragung eines Reisepasses; § 1 Absatz 1 PaßG; (ID-IP 
2006101308430310) 

Durch das Inkrafttreten der Neuregelungen ist zu erwarten, dass die Anzahl der jährlich 
gestellten Anträge auf einen Reisepass analog zum erwarteten, nicht näher bezifferbaren 
Anstieg der Einbürgerungsanträge steigt (vergleiche Vorgabe 4.1.1). Pro Fall entstehen bei 
den Bürgerinnen und Bürgern für die Antragstellung eines Reisepasses gemäß ONDEA ein 
Zeitaufwand von 29 Minuten und Sachkosten in Höhe von 3,10 Euro einschließlich Wege- 
und Wartezeiten sowie Wegesachkosten. 

Vorgabe 4.1.4: Antrag an die Staatsangehörigkeitsbehörde auf Beibehaltung der 
deutschen Staatsangehörigkeit bei Erwerb einer ausländischen Staatsangehörigkeit; 
§ 25 Absatz 2 StAG (ID-IP 2008111915181812) 

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 

Fallzahl Zeitaufwand pro Fall 
(in Minuten) 

Sachkosten pro Fall 
(in Euro)  

Zeitaufwand (in Stun-
den) 

Sachkosten (in Tsd. 
Euro) 

- 5 242 189 3 - 16 512 - 15,7 

Infolge der generellen Hinnahme von Mehrstaatigkeit wird der § 25 StAG aufgehoben. Da-
mit entfällt auch der Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit bei Erwerb einer ausländi-
schen Staatsangehörigkeit und damit korrespondierend das Instrument der Beibehaltungs-
genehmigung (siehe auch Vorgabe 4.3.2.). Demgemäß findet kein Antragsverfahren zur 
Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit nach § 25 Absatz 2 StAG mehr statt. 

Gemäß einer Auswertung des Bundesverwaltungsamtes liegt die Zahl der Anträge, die im 
Zeitraum von 2019 bis 2021 eingegangen sind, im Durchschnitt bei 5 242 Fällen pro Jahr. 
Laut OnDEA fallen bei einer Antragstellung ein Zeitaufwand von 189 Minuten pro Fall und 
Sachkosten in Höhe von drei Euro pro Fall an. 

Unter Berücksichtigung dieser Parameter entfallen bei den Bürgerinnen und Bürger durch 
den Wegfall der Antragstellung ein Zeitaufwand von 16 512 Stunden sowie Sachkosten in 
Höhe von insgesamt rund 15 700 Euro. 

Vorgaben mit geringfügiger Erfüllungsaufwandsänderung: 

Durch den Wegfall des Verfahrens auf Entlassung aus der deutschen Staatsangehörigkeit 
nach §§ 18 ff. StAG, das durch das Verzichtsverfahren nach § 26 StAG ersetzt wird, und 
den Wegfall der Optionspflicht beim Ius-soli-Erwerb nach § 29 Absatz 1 Satz 2 StAG ergibt 
sich für die Bürgerinnen und Bürger eine geringfügige Entlastung, die nicht weiter quantifi-
ziert wird. 
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4.2 Erfüllungsaufwand der Wirtschaft nach Vorgaben 

Der Wirtschaft entsteht kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. 

4.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung nach Vorgaben 

Im Folgenden wird die Schätzung des Erfüllungsaufwands für die Vorgaben der Verwaltung 
dargestellt, bei denen infolge der Rechtsänderung eine Änderung des Erfüllungsaufwands 
vermutet wird. 

Vorgabe 4.3.1: Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen 

Durch die Aufgabe des Grundsatzes der Vermeidung von Mehrstaatigkeit ergeben sich 
zwei erfüllungsaufwandsrelevante Änderungen bei der Bearbeitung von Einbürgerungsan-
trägen (vergleiche Vorgabe 4.1.1). Zum einen entfällt ein Teil des bürokratischen Aufwands 
im Antragsbearbeitungsverfahren, der nach heutiger Rechtslage erforderlich ist, um die bis-
herige Staatsangehörigkeit und damit verbundenen Voraussetzungen für die Einbürgerun-
gen zu prüfen. Zum anderen ist zu erwarten, dass die Anzahl der jährlich zu bearbeitenden 
Anträge durch die erhöhte Attraktivität der Einbürgerung aufgrund der hierfür nun nicht mehr 
notwendigen Aufgabe der bisherigen Staatsangehörigkeit steigt. Zudem kann es infolge der 
Neuregelungen zu einem einmaligen sprunghaften Anstieg an Einbürgerungsanträgen von 
Bürgerinnen und Bürgern kommen (siehe Ausführungen zum einmaligen Erfüllungsauf-
wand bei Vorgabe 4.1.1), der zu einem einmaligen Erfüllungsaufwand bei der Verwaltung 
für die Bearbeitung der Einbürgerungsanträge führt. 

Nach heutiger Rechtslage hat die zuständige Staatsangehörigkeitsbehörde über die Iden-
titätsprüfung hinaus zu prüfen, ob die Aufgabe der bisherigen Staatsangehörigkeit möglich 
und zumutbar erscheint und gegebenenfalls eine Einbürgerungszusicherung für die Antrag-
stellerin beziehungsweise den Antragsteller zu erstellen und zu übermitteln. Abschließend 
muss der Entlassungsbescheid des Herkunftsstaates geprüft und dokumentiert werden. 
Nach der geplanten Rechtsänderung fallen die beschriebenen Prüfschritte im Rahmen der 
Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerung weg. Experteneinschätzungen sowie Rück-
meldungen der Länder zufolge nimmt die gesamte Bearbeitung eines Einbürgerungsan-
trags im Schnitt rund 390 Minuten in Anspruch. Da keine validen Angaben zum Zeitaufwand 
für die oben genannten, nun entfallenden Arbeitsschritte vorliegen, wird dieser anhand des 
Leitfadens auf rund 21 Minuten geschätzt (SA 3, 5, 10, 11 und 14 in einfacher Komplexität). 
Einbürgerungsanträge werden von Mitarbeitern unterschiedlicher Laufbahngruppen auf un-
terschiedlichen Verwaltungsebenen bearbeitet. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, 
ist der Durchschnitt der Lohnkosten der gesamten öffentlichen Verwaltung gemäß Leitfaden 
in Höhe von 42,50 Euro pro Stunde anzusetzen. 

Die vereinfachte Antragsbearbeitung führt zu einer Entlastung in der Bearbeitungszeit von 
21 Minuten pro Fall. Daraus ergibt sich zukünftig ein Aufwand von 369 Minuten bei einem 
Lohnsatz von 42,50 Euro pro Stunde für die Bearbeitung eines zusätzlichen Einbürgerungs-
antrags. 

Vorgabe 4.3.2: Bearbeitung des Antrags für einen Personalausweis; § 1 Absatz 1 
Satz 1 und 2 PAuswG 

Durch das Inkrafttreten der Neuregelungen ist zu erwarten, dass die Anzahl der jährlich zu 
bearbeitenden Anträge auf Ausstellung eines Personalausweises analog zum erwarteten, 
nicht näher bezifferbaren Anstieg der Einbürgerungsanträge steigt (vergleiche Vorgabe 
4.3.1). 

Für die Bearbeitung eines Antrags auf Ausstellung eines Personalausweises werden ge-
stützt auf Angaben im Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Pass-, des Ausweis- 
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und des ausländerrechtlichen Dokumentenwesens (vergleiche Kabinettfassung S. 27 un-
ter: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/DE/Downloads/kabi-
nettsfassung/DVI4/kabinett_modernisierung_passwesen.pdf;jsessio-
nid=8411B77776F95267D4192B2DA64E2C06.1_cid373?__blob=publicationFile&v=2) 15 
Minuten pro Fall bei einem Lohnsatz in Höhe von 42,50 Euro pro Stunde und keine Sach-
kosten angesetzt. Darüber hinaus entstehen Herstellungskosten bei der Bundesdruckerei 
von circa 22,80 Euro pro Fall (vergleiche Antwort des Bundesministeriums des Innern zu 
Aktenzeichen Az. Z I 4-13002/4#1431 unter: https://media.frag-den-staat.de/fi-
les/foi/76897/OCR_image2017-10-11-113025_geschwaerzt.pdf; vergleiche auch Medien-
berichterstattung unter: https://www.kreiszeitung.de/deutschland/so-viel-kosten-reisepass-
fuehrerschein-und-personalausweis-2022-termin-impfpass-gebuehr-91499883.html), die 
durch die Gebühr abgegolten werden, die Bürgerinnen und Bürger bei Antragstellung zu 
entrichten haben. 

Vorgabe 4.3.3: Bearbeitung eines Antrags für einen Reisepass; § 1 Absatz 1 PaßG 

Durch das Inkrafttreten der Neuregelungen ist zu erwarten, dass die Anzahl der jährlich zu 
bearbeitenden Anträge auf Ausstellung eines Reisepasses analog zum erwarteten, nicht 
näher bezifferbaren Anstieg der Einbürgerungsanträge steigt (vergleiche Vorgabe 4.3.1). 

Für die Bearbeitung eines Antrags auf Ausstellung eines Reisepasses werden gestützt auf 
Angaben im Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Pass-, des Ausweis- und des 
ausländerrechtlichen Dokumentenwesens (vergleiche Kabinettfassung S. 28 unter: 
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/DE/Downloads/kabinetts-
fassung/DVI4/kabinett_modernisierung_passwesen.pdf;jsessio-
nid=8411B77776F95267D4192B2DA64E2C06.1_cid373?__blob=publicationFile&v=2) 
26,5 Minuten pro Fall bei einem Lohnsatz in Höhe von 42,50 Euro pro Stunde und keine 
Sachkosten angesetzt. Darüber hinaus entstehen Herstellungskosten bei der Bundesdru-
ckerei von circa 50,60 Euro pro Fall, die durch die Gebühr abgegolten werden, die Bürge-
rinnen und Bürger bei Antragstellung zu entrichten haben. 

Vorgabe 4.3.4: Bearbeitung des Antrags auf Beibehaltungsgenehmigung; § 25 Ab-
satz 2 StAG 

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands des Bundes: 

Fallzahl Zeitaufwand 
pro Fall (in 
MAK) 

Lohnsatz pro 
MAK (in Euro) 

Sachkosten pro 
Fall (in Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten 
(in Tsd. Euro) 

- 1 2 74 400 0 - 149 0 

- 1 4,37 54 080 0 - 236 0 

Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) - 385 

Mit der Aufhebung des § 25 Absatz 1 StAG wird auch das Verfahren zur Erteilung einer 
Genehmigung zwecks Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit bei Erwerb einer 
ausländischen Staatsangehörigkeit auf Antrag (§ 25 Absatz 2 StAG) abgeschafft. 

Es wird angenommen, dass Beibehaltungsgenehmigungen nach § 25 Absatz 2 StAG mehr-
heitlich von deutschen Staatsangehörigen beantragt werden, die im Ausland wohnen. Die 
zuständige Behörde für im Ausland lebende deutsche Staatsangehörige in Staatsangehö-
rigkeitsangelegenheiten ist das Bundesverwaltungsamt. Nach deren Auskunft sind zurzeit 
2 Mitarbeiterkapazitäten (MAK) im gehobenen und 4,37 MAK im mittleren Dienst in Geneh-
migungsverfahren auf Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit nach § 25 Absatz 2 
StAG gebunden. Bei Lohnkosten pro MAK in Höhe von 54 080 Euro für den mittleren und 
74 400 Euro für den gehobenen Dienst ergeben sich Personalkostenentlastungen in Höhe 
von etwa 236 000 Euro im mittleren und etwa 149 000 Euro im gehobenen Dienst. 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/DE/Downloads/kabinettsfassung/DVI4/kabinett_modernisierung_passwesen.pdf;jsessionid=8411B77776F95267D4192B2DA64E2C06.1_cid373?__blob=publicationFile&v=2
https://media.frag-den-staat.de/files/foi/76897/OCR_image2017-10-11-113025_geschwaerzt.pdf
https://www.kreiszeitung.de/deutschland/so-viel-kosten-reisepass-fuehrerschein-und-personalausweis-2022-termin-impfpass-gebuehr-91499883.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/gesetzgebungsverfahren/DE/Downloads/kabinettsfassung/DVI4/kabinett_modernisierung_passwesen.pdf;jsessio-nid=8411B77776F95267D4192B2DA64E2C06.1_cid373?__blob=publicationFile&v=2
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Insgesamt ergibt sich durch die Abschaffung des Verfahrens zur Erteilung einer Beibehal-
tungsgenehmigung eine jährliche Personalkostenentlastung für die zuständige Bundesbe-
hörde (Fallzahl = 1) von rund 385 000 Euro. Es ist davon auszugehen, dass die geplante 
Änderung aufgrund deutlich niedrigerer Fallzahlen nur geringe Auswirkungen auf den Er-
füllungsaufwand der Länder hat. 

Vorgabe 4.3.5: Feststellung der Voraussetzungen zum Fortfall der Optionspflicht / 
Durchführung von Optionsverfahren; § 29 StAG 

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands der Länder: 

Fallzahl Zeitaufwand 
pro Fall (in Mi-
nuten) 

Lohnsatz pro 
Stunde (in 
Euro) 

Sachkosten pro 
Fall (in Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten 
(in Tsd. Euro) 

- 40 000 8 33,40 0 - 178 0 

Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) - 178 

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands des Bundes: 

Fallzahl Zeitaufwand 
pro Fall (in 
MAK) 

Lohnsatz pro 
MAK (in Euro) 

Sachkosten pro 
Fall (in Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten 
(in Tsd. Euro) 

- 1 0,6 54 080 0 - 32 0 

Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) - 32 

Aus der mit der Gesetzesänderung vorgesehenen generellen Zulassung von Mehr-
staatigkeit folgt die Aufhebung des § 29 StAG und damit die komplette Abschaffung der 
Optionsregelung beim lus-soli-Erwerb. Künftig werden dadurch alle Ius-soli geborenen Kin-
der ohne jeglichen Vorbehalt die deutsche Staatsangehörigkeit und die Staatsangehörigkeit 
ihrer Eltern erhalten und dauerhaft behalten. Bereits nach dem Zweiten Gesetz zur Ände-
rung des Staatsangehörigkeitsgesetzes wurden Ius-soli-Deutsche, die nachweislich in 
Deutschland aufgewachsen sind oder die eine andere ausländische Staatsangehörigkeit 
als die eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, von der Optionsregelung 
ausgenommen. Für diese Fälle entfällt nun die Prüfung im Melderegister zur Feststellung 
der Voraussetzungen für den Fortfall der Optionspflicht durch die zuständige Behörde in 
den Kommunen. Darüber hinaus entfallen nach Auskunft des Bundesverwaltungsamts 0,6 
MAK im mittleren Dienst für die Bearbeitung der Optionsverfahren deutscher Staatsange-
höriger nach dem Ius-soli-Prinzip im Ausland. 

Zur Ermittlung des Erfüllungsaufwands wird auf die Zahl der jährlich von der Optionspflicht 
Ausgenommenen zurückgegriffen, die im Jahr 2014 auf rund 40 000 Personen geschätzt 
wurde. In allen Fällen entfällt die Prüfung im Melderegister zur Feststellung der Vorausset-
zungen für die Befreiung von der Optionspflicht, die gemäß Leitfaden etwa acht Minuten 
pro Fall (SA 5: Inhaltliche Prüfung, Daten erfassen im einfachen Fall) in Anspruch nimmt. 
Es fallen keine Sachkosten an. Bei einem Lohnsatz von 33,40 Euro pro Stunde für einen 
Mitarbeiter im mittleren Dienst der kommunalen Verwaltung und 40 000 Fällen jährlich 
ergibt sich eine jährliche Entlastung des Personalkostenaufwands der Länder in Höhe von 
178 000 Euro. 

Darüber hinaus entfallen 0,6 MAK im mittleren Dienst beim Bundesverwaltungsamt (Fall-
zahl = 1). Bei Lohnkosten pro MAK in Höhe von 54 080 Euro für den mittleren Dienst ergibt 
sich eine Entlastung für den Bund in Höhe von etwa 32 000 Euro. 

Insgesamt führt der Wegfall der Feststellung der Voraussetzungen zum Fortfall der Opti-
onspflicht / der Bearbeitung von Optionsverfahren zu einer jährlichen Personalkostenent-
lastung von rund 270 000 Euro. 
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Vorgabe 4.3.6: Prüfung zur Feststellung der Voraussetzungen des § 12a Absatz 1 
Satz 2 StAG durch die Staatsanwaltschaft; § 32b StAG 

Die Staatsanwaltschaft hat nach der Neuregelung auf Ersuchen der zuständigen Staatsan-
gehörigkeitsbehörde im Falle einer rechtskräftigen Verurteilung nach den §§ 86, 86a, 102, 
104, 111, 125, 126, 126a, 130, 140, 166, 185 bis 189, 192a, 223, 224, 240, 241, 303, 304 
und 306 bis 306c StGB die schriftlichen Urteilsgründe darauf zu prüfen, ob darin antisemi-
tische, rassistische oder sonstige menschenverachtende Beweggründe festgestellt worden 
sind oder nicht. Das Ergebnis dieser Prüfung ist der ersuchenden Staatsangehörigkeitsbe-
hörde unverzüglich mitzuteilen. 

Validierte Informationen zum notwendigen Zeitaufwand für die Prüfung der Urteilsgründe 
wie sie vom § 32b StAG vorgesehen ist, liegen nicht vor. Dementsprechend wird der Zeit-
aufwand anhand des Leifadens geschätzt. 

Es ist davon auszugehen, dass die zuständigen Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft beim 
Eingang eines Ersuchens aus der zuständigen Staatsangehörigkeitsbehörde zuerst ana-
loge Akten finden und anfordern müssen. Ferner müssen die Urteilsunterlagen auf die ge-
richtliche Feststellung von antisemitischen, rassistischen oder sonstigen menschenverach-
tenden Beweggründen geprüft werden. Schließlich sind die Ergebnisse der Prüfung aufzu-
bereiten und an die ersuchende Staatsangehörigkeitsbehörde zu übermitteln. Für die hier 
beschriebenen Arbeitsschritte werden die Standardaktivitäten 3, 4, 5, 10 und 11 in einfacher 
Komplexität mit einem Zeitaufwand von jeweils 5, 5, 8, 1, 5 Minuten herangezogen. Der 
geschätzte notwendige Zeitaufwand für die Prüfung der Urteilsgründe beträgt somit 24 Mi-
nuten pro Fall bei einem Lohnsatz in Höhe von 66,10 Euro pro Stunde (Durchschnitt der 
öffentlichen Verwaltung im höheren Dienst gemäß Lohnkostentabelle der Verwaltung im 
Leitfaden, Anhang 9). 

Vorgabe 4.3.7: Erweiterung der Einbürgerungsstatistik; § 36 StAG 

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands des Bundes: 

Fallzahl Zeitaufwand in 
Arbeitstagen 

Lohnsatz pro 
Stunde (in 
Euro) 

Sachkosten 
pro Fall (in 
Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten 
(in Tsd. Euro) 

gD 50 46,50 - 18,6 - 

hD 10 70,50 - 5,6 - 

gD -2 46,50 - -0,7 - 

Änderung des Erfüllungsaufwands (in Tsd. Euro) 23,5 

Einmaliger Erfüllungsaufwand des Bundes: 

Fallzahl Zeitaufwand in 
Arbeitstagen 

Lohnsatz pro 
Stunde (in 
Euro) 

Sachkosten 
pro Fall (in 
Euro)  

Personalkosten 
(in Tsd. Euro) 

Sachkosten 
(in Tsd. Euro) 

gD 125 46,50 - 46,5 - 

hD 160 70,50 20 000 90,2 20 

Erfüllungsaufwand (in Tsd. Euro) 156,7 
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Es werden Änderungen in der Einbürgerungsstatistik (EVAS-Nr. 2008111915181821) be-
schlossen. 

Nach Aussagen des im Statistischen Bundesamt zuständigen Fachbereichs fällt für die Ein-
führung der neuen Statistiken (Konzeption und Erstellung der Erhebungsunterlagen, Ent-
wicklung und Abstimmung der Aufbereitungs-, Plausibilisierung und Auswertungsverfahren 
sowie Konzeption und technische Umsetzung der Veröffentlichungen) ein einmaliger Auf-
wand an (160 Arbeitstage im höheren Dienst, 125 Arbeitstage im gehobenen Dienst). Für 
die Entwicklung und Qualitätssicherung der benötigten IT-Anwendungen fallen für IT-Leis-
tungen im statistischen Verbund 10 000 Euro Sachkosten an. Insgesamt entsteht einmali-
ger Erfüllungsaufwand in Höhe von 156 700 Euro. 

Zudem wird mit jährlich zehn Arbeitstagen im höheren Dienst (Lohnsatz = 70,50 Euro pro 
Stunde) und 50 Tagen im gehobenen Dienst (Lohnsatz = 46,50 Euro pro Stunde) für die 
Bearbeitung von Änderungen, das Prüfen von Tabellen und die Veröffentlichung der Daten 
sowie Nutzeranfragen gerechnet. Durch den Wegfall des Merkmals "Fortbestand der bis-
herigen Staatsangehörigkeiten" entfällt Aufwand von zwei Arbeitstagen im gehobenen 
Dienst. Insgesamt entsteht jährlicher Erfüllungsaufwand in Höhe von 23 500 Euro. 

Vorgabe 4.3.8: Sicherheitsprüfung in Einbürgerungsverfahren; § 37 StAG 

Das bestehende Verfahren zur Sicherheitsprüfung soll von analog auf digital umgestellt 
werden und sich zukünftig an dem bereits etablierten SBH-Verfahren nach § 73 Absatz 2 
und Absatz 3 AufenthG orientieren. 

Für die erforderliche elektronische Kommunikationsplattform soll die bestehende Infrastruk-
tur des Bundesverwaltungsamtes im Verfahren nach § 73 Absatz 2 und 3 AufenthG genutzt 
werden. Der hierdurch entstehende Erfüllungsaufwand für das Bundesverwaltungsamt wird 
im Rahmen einer Machbarkeitsstudie zu ermitteln sein. 

Ferner wird der Kreis der zu beteiligenden Sicherheitsbehörden erweitert. Über die bishe-
rige Beteiligung der Verfassungsschutzbehörden hinaus sollen zukünftig auch der Bundes-
nachrichtendienst, der Militärische Abschirmdienst, die Bundespolizei, das Bundeskriminal-
amt, das Zollkriminalamt sowie die Landeskriminalämter und, soweit im Einzelfall erforder-
lich, die in ihrem Geschäftsbereich befindlichen Behörden der Polizei eingebunden werden. 

Einschätzungen der zukünftig zu beteiligenden Sicherheitsbehörden zufolge nimmt die Prü-
fung nach § 37 StAG im Schnitt circa 13 Minuten in Anspruch. Die Prüfung nach § 37 StAG 
wird je nach Komplexität von Mitarbeitern des mittleren, gehobenen oder höheren Dienstes 
vorgenommen. Da zudem Behörden unterschiedlicher Verwaltungsebenen von der Vor-
gabe betroffen sind, ist der laufbahnübergreifende Lohnsatz der gesamten öffentlichen Ver-
waltung in Höhe von 42,50 Euro pro Stunde anzusetzen.  

Bei zukünftig fünf zusätzlich zu beteiligenden Bundessicherheitsbehörden (BND, MAD, 
BPOL, BKA, ZKA) und einem für den Wohnort des Antragstellenden zuständigen Landes-
kriminalamt ist pro Einbürgerungsverfahren ein Mehraufwand von circa 78 Minuten zu er-
warten. 

Zudem sind laufende Sachkosten für die Pflege sowie Weiterentwicklung der IT-Fachver-
fahren innerhalb der Sicherheitsbehörden zu erwarten. Einschätzungen betroffener Behör-
den zufolge belaufen sich die jährlichen Kosten auf circa 80 000 Euro pro Behörde. Für die 
Bundesbehörden bedeutet dies einen Anstieg des jährlichen Erfüllungsaufwands um rund 
480 000 Euro. Für die 16 Landeskriminalämter steigt der jährliche Erfüllungsaufwand um 
rund 1,28 Millionen Euro. Insgesamt ändert sich der jährliche Erfüllungsaufwand der Ver-
waltung um rund 1,68 Millionen Euro. 



 - 33 - Bearbeitungsstand: 22.08.2023  13:20 

Schließlich fällt in den betroffenen Behörden einmaliger Umstellungsaufwand an für die ini-
tiale Erstellung der notwendigen IT-Fachverfahren zum Abgleich von Anfragen über die 
vom Bundesverwaltungsamt vorgehaltene Kommunikationsplattform. Hierfür ist von einem 
einmaligen Erfüllungsaufwand in Höhe von circa 210 000 Euro je betroffene Behörde aus-
zugehen. In den Bundesbehörden entsteht somit einmaliger Erfüllungsaufwand von rund 
1,26 Millionen Euro. Für die 16 Landeskriminalämter entsteht einmaliger Erfüllungsaufwand 
von rund 3,36 Millionen Euro. Insgesamt entsteht der Verwaltung einmaliger Erfüllungsauf-
wand von rund 4,62 Millionen Euro.  

Vorgaben mit geringfügiger Erfüllungsaufwandsänderung: 

Durch den Wegfall des Verfahrens auf Entlassung aus der deutschen Staatsangehörigkeit 
nach §§ 18 ff. StAG, das durch das weniger aufwändige Verzichtsverfahren nach § 26 StAG 
ersetzt wird, ergibt sich für die Verwaltung eine geringfügige Entlastung, die nicht weiter 
quantifiziert wird. 

5. Weitere Kosten 

Durch die Aufhebung des Grundsatzes der Vermeidung von Mehrstaatigkeit ist einerseits 
eine Zunahme der Anzahl an Einbürgerungsverfahren zu erwarten, im Rahmen derer Ge-
bühren in Höhe von in der Regel 255 Euro pro Verfahren anfallen (vergleiche § 38 Absatz 2 
Nummer 1 StAG). Andererseits entfallen Gebühren in der Höhe von ebenfalls in der Regel 
255 Euro pro Verfahren zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit nach § 25 
Absatz 2 StAG. Dieses Verfahren fällt zukünftig vollständig weg. Zudem sind Anträge auf 
Entlassung aus der deutschen Staatsangehörigkeit nach § 18 ff. StAG nicht mehr vorgese-
hen; der stattdessen mögliche Verzicht ist gebührenfrei. 

Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. Die vorgesehenen Regelungen sind gesamtstaatlich 
nicht mit weitergehenden Belastungen für die Wirtschaft und die sozialen Sicherungssys-
teme verbunden. 

6. Weitere Gesetzesfolgen 

Gleichstellungspolitische und demografierelevante Belange werden nicht berührt. 

VII. Befristung; Evaluierung 

Ziel des Gesetzes zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts ist auch eine Stei-
gerung der Einbürgerungsraten in Deutschland, um Ausländern eine aktive Mitgestaltung 
am gesellschaftlichen Zusammenleben zu ermöglichen. Das Ziel soll durch verbesserte 
Rahmenbedingungen erreicht werden, insbesondere durch die generelle Zulassung von 
Mehrstaatigkeit und schnellere Möglichkeiten zur Einbürgerung. Das Bundesministerium 
des Innern und für Heimat wird bis 2028 prüfen, ob die gesetzlichen Änderungen zu einer 
höheren Einbürgerungsrate in Deutschland geführt haben. Zur Evaluierung wird auf die 
Zahlen der Einbürgerungsstatistik des Statistischen Bundesamtes zurückgegriffen und da-
bei auch die Entwicklung des ausgeschöpften Einbürgerungspotentials als Indikator ge-
nutzt. 
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B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes) 

Zu Nummer 1 (§ 3 Absatz 1 Nummer 5) 

Folgeänderung auf Grund der Aufhebung der gegenstandslos gewordenen Einbürgerungs-
vorschriften der §§ 40b und 40c und der Einfügung des neuen § 40a (vergleiche Begrün-
dung zu Artikel 1 Nummer 29 und 30). 

Zu Nummer 2 (§ 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1) 

Die für den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit eines Kindes ausländischer Eltern 
durch Geburt im Inland nach Satz 1 Nummer 1 erforderliche Dauer des rechtmäßigen ge-
wöhnlichen Aufenthalts eines Elternteils im Inland wird von acht auf fünf Jahre verkürzt. 
Durch die erhebliche Verkürzung der Aufenthaltsdauer eines Elternteils wird sich die Zahl 
der Kinder ausländischer Eltern, die bereits durch Geburt in Deutschland die deutsche 
Staatsangehörigkeit erwerben, erhöhen. Damit wird dem bereits mit dem Gesetz zur Re-
form des Staatsangehörigkeitsrechts vom 15. Juli 1999 (BGBl. I S. 1618) durch Einführung 
des Geburtsortsprinzips (Ius-soli) verfolgten Ziel, den in Deutschland zur Welt kommenden 
und hier aufwachsenden Kindern ausländischer Eltern, die dauerhaft im Inland leben, früh-
zeitig die deutsche Staatsangehörigkeit zuzuerkennen, um ihre Integration in die deutschen 
Lebensverhältnisse zu verbessern (vergleiche BT-Drs. 14/533, S. 14), verstärkt Rechnung 
getragen. Dies gilt entsprechend für das bereits damals zugleich verfolgte Ziel der weitmög-
lichsten Herstellung einer Kongruenz zwischen der inländischen Wohnbevölkerung und 
dem Staatsvolk (den Staatsangehörigen). 

Zu Nummer 3 (§ 5 Absatz 1) 

Zu Buchstabe a (Satz 1) 

Redaktionelle Folgeänderung auf Grund der Verlagerung der bisher in § 37 Absatz 1 Satz 1 
geregelten staatsangehörigkeitsrechtlichen Verfahrensfähigkeit in § 34 Satz 1 (vergleiche 
Begründung zu Artikel 1 Nummer 23 und 26 Buchstabe a). 

Zu Buchstabe b (Satz 2) 

Die Aufzählung der Vorschriften, die nach Satz 2 entsprechend gelten, wird zur Klarstellung 
um § 33 Absatz 5 ergänzt und hinsichtlich § 37 (vergleiche Begründung zu Artikel 1 Num-
mer 26 Buchstabe b) redaktionell angepasst. 

Zu Nummer 4 (§ 8 Absatz 1) 

Zu Buchstabe a 

Redaktionelle Folgeänderung auf Grund der Verlagerung der Regelung des § 37 Absatz 1 
Satz 1 in § 34 Satz 1 (vergleiche Begründung zu Artikel 1 Nummer 23 und 26 Buchstabe 
a). 

Zu Buchstabe b 

Redaktionelle Folgeänderung (vergleiche nachfolgende Begründung zu Buchstabe d). 

Zu Buchstabe c 

Redaktionelle Folgeänderung (vergleiche nachfolgende Begründung zu Buchstabe d). 
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Zu Buchstabe d 

Das mit dem unbestimmten Rechtsbegriff der „Einordnung in die deutschen Lebensverhält-
nisse“ umschriebene Einbürgerungserfordernis wird gestrichen und durch klare Kriterien 
als Ausschlussgrund in § 11 Satz 1 Nummer 3 ersetzt (vergleiche Begründung zu Artikel 1 
Nummer 7 Buchstabe c). 

Zu Nummer 5 (§ 9 Absatz 1 Satz 4) 

Folgeänderung auf Grund der Aufhebung des Absatzes 3a und der Einfügung des Absatzes 
4a in § 10 (vergleiche Begründung zu Artikel 1 Nummer 6 Buchstabe d und f). 

Zu Nummer 6 (§ 10) 

Zu Buchstabe a (Absatz 1) 

Zu Doppelbuchstabe aa (Satz 1) 

Zu Dreifachbuchstabe aaa 

Die für den Einbürgerungsanspruch nach Satz 1 erforderliche Dauer des rechtmäßigen ge-
wöhnlichen Aufenthalts im Inland wird von acht auf fünf Jahre verkürzt. Mit einem bereits 
nach fünf Jahren Aufenthalt bestehenden Anspruch auf Einbürgerung unter Ermöglichung 
der Mehrfachstaatsangehörigkeit (vergleiche nachfolgende Begründung zu Dreifachbuch-
stabe ddd) erhalten die rechtmäßig und auf Dauer hier lebenden Ausländer ein deutlich 
attraktiveres Angebot zum Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit als bisher. Mit der 
Einbürgerung erwerben sie alle staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten in Deutschland und 
haben dadurch frühzeitig die Möglichkeit der vollen Teilhabe. Dies schafft einen Anreiz zur 
zügigen Integration. Der erheblichen Verkürzung der Aufenthaltsdauer für den Einbürge-
rungsanspruch kommt damit eine wesentliche Bedeutung für den Erwerb der deutschen 
Staatsangehörigkeit zu. Es ist davon auszugehen, dass sich die Zahl der Einbürgerungen 
erhöhen wird. Hierdurch wird die angestrebte Kongruenz zwischen der inländischen Wohn-
bevölkerung und dem Staatsvolk (den Staatsangehörigen) beachtlich gefördert. Die Ver-
kürzung der Aufenthaltsdauer entspricht auch einer Forderung der Konferenz der für In-
tegration zuständigen Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren der Länder 
(vergleiche Beschluss zu TOP 6.2 der 14. IntMK vom 11./12. April 2019 sowie TOP 2.7 der 
16. IntMK vom 29. April 2021). 

Zudem erfolgt eine redaktionelle Folgeänderung auf Grund der Verlagerung der Regelung 
des § 37 Absatz 1 Satz 1 in § 34 Satz 1 (vergleiche Begründung zu Artikel 1 Nummer 23 
und 26 Buchstabe a). 

Zu Dreifachbuchstabe bbb 

Aus der Liste der nicht zu einer Einbürgerung berechtigenden Aufenthaltstitel in § 10 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 werden die Aufenthaltserlaubnisse nach § 18d AufenthG (For-
schung) und § 23 Absatz 1 AufenthG (Aufenthaltsgewährung durch die obersten Landes-
behörden) gestrichen. Ausländer, die im Zeitpunkt der Behördenentscheidung eine Aufent-
haltserlaubnis nach § 18d AufenthG oder nach § 23 Absatz 1 AufenthG besitzen, können 
künftig nach § 10 eingebürgert werden, wenn sie alle übrigen Voraussetzungen für eine 
Anspruchseinbürgerung erfüllen. Mit Streichung des § 18d AufenthG aus der Liste der nicht 
zu einer Einbürgerung qualifizierenden Aufenthaltserlaubnisse wird dem Umstand Rech-
nung getragen, dass Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis nach § 18d AufenthG in aller Regel 
auch die Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 18b Absatz 2 
AufenthG (Blaue Karte EU) erfüllen würden, die zur Einbürgerung berechtigt. Im Sinne der 
weiteren Gewinnung von Fachkräften aus Drittstaaten und Steigerung der Attraktivität des 
Standortes Deutschland soll die Anspruchseinbürgerung auch Forschern offenstehen, die 
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alle übrigen Voraussetzungen nach § 10 erfüllen. Dies steht auch in Einklang mit mehreren 
EU-Richtlinien, die auf die Bewältigung des Arbeitskräftemangels und das Gewinnen hoch-
qualifizierter Drittstaatsangehöriger zwecks Ausübung einer hochqualifizierten Beschäfti-
gung abzielen (Richtlinie 2009/50/EG des Rates vom 25. Mai 2009 über die Bedingungen 
für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zur Ausübung einer hoch-
qualifizierten Beschäftigung; Richtlinie 2016/801/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 11. Mai 2016 über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von 
Drittstaatsangehörigen zu Forschungs- oder Studienzwecken, zur Absolvierung eines Prak-
tikums, zur Teilnahme an einem Freiwilligendienst, Schüleraustauschprogrammen oder Bil-
dungsvorhaben und zur Ausübung einer Au-pair-Tätigkeit). Die Streichung der Aufenthalts-
erlaubnis auf der Grundlage einer Anordnung nach § 23 Absatz 1 AufenthG aus der Auflis-
tung in § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird vorgenommen, weil Inhaber dieser Aufent-
haltserlaubnis nicht nur vorübergehend in Deutschland bleiben. Es ist regelmäßig von einer 
Verfestigung zu einem Daueraufenthalt auszugehen, wie auch zahlreiche von den Ländern 
aufgelegte Landesaufnahmeprogramme nach § 23 Absatz 1 AufenthG zeigen. Dem Ziel 
des Gesetzes entsprechend sollten daher auch Inhaber dieser Aufenthaltserlaubnis die 
Möglichkeit zur Anspruchseinbürgerung erhalten, wenn sie alle übrigen Voraussetzungen 
erfüllen. 

Zu Dreifachbuchstabe ccc 

Ein Anspruch auf Einbürgerung setzt grundsätzlich voraus, dass der eigene und der Le-
bensunterhalt der unterhaltsberechtigten Familienangehörigen ohne Leistungen nach dem 
Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch bestritten werden kann. Ausnahmen für be-
stimmte Personengruppen werden ausdrücklich benannt: 

a) Ausländer, die auf Grund eines Abkommens zur Anwerbung und Vermittlung von Ar-
beitskräften bis zum 30. Juni 1974 in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach 
dem Stand vom 2. Oktober 1990 (Gebiet der Bundesrepublik Deutschland einschließlich 
Berlin (West)) oder als Vertragsarbeitnehmer bis zum 13. Juni 1990 in das in Artikel 3 
des Einigungsvertrages genannte Gebiet (Gebiet der Deutschen Demokratischen Re-
publik einschließlich Berlin (Ost)) eingereist sind und die Inanspruchnahme von Leistun-
gen nach dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch nicht zu vertreten haben. 

b) Ausländer, die einer selbstständigen oder unselbstständigen Erwerbstätigkeit nachge-
hen, deren Umfang einer Vollzeitbeschäftigung entspricht, da das darin zum Ausdruck 
kommende nachhaltige Bemühen um die Sicherung des eigenen Lebensunterhalts ge-
nügt, um eine ausreichende wirtschaftliche Integration anzunehmen. Erforderlich ist zu-
dem eine gewisse Dauerhaftigkeit der wirtschaftlichen Integration, insbesondere um 
Missbrauch durch eine nur kurzfristige Anstellung in Vollzeit lediglich zu dem Zweck der 
Ermöglichung der Einbürgerung auszuschließen, weshalb der Ausländer in den letzten 
24 Monaten mindestens 20 Monate in Vollzeit erwerbstätig gewesen sein muss. 

c) Ausländische Ehegatten oder eingetragene Lebenspartner einer nach Maßgabe des 
Buchstabens b erwerbstätigen Person, die mit dieser und einem minderjährigen Kind in 
einer familiären Gemeinschaft leben. 

Durch den in § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 für einen Anspruch auf Erwerb der deut-
schen Staatsangehörigkeit nun stärker verankerten Grundsatz einer hinreichenden wirt-
schaftlichen Integration können einzelne Personengruppen die Voraussetzungen für ei-
nen Einbürgerungsanspruch nicht mehr erfüllen, auch wenn sie die erforderliche Unter-
haltssicherung aufgrund von Umständen nicht erreichen können, die außerhalb ihrer Be-
einflussungsmöglichkeiten liegen. Dies kann etwa Menschen mit einer körperlichen, 
geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung, pflegende Angehörige, Alleiner-
ziehende, die wegen Kinderbetreuung nicht oder nur in Teilzeit erwerbstätig sein kön-
nen, oder Schüler/Auszubildende/Studierende, die, ggf. ergänzende, Leistungen nach 
dem SGB II oder SGB XII beziehen, betreffen. Für sie kann die Härtefallregelung in § 8 
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Absatz 2 zum Tragen kommen, wenn sie alles objektiv Mögliche und subjektiv Zumut-
bare unternommen haben, um ihren Lebensunterhalt dauerhaft zu sichern. Dies ist bei 
der künftigen Auslegung der Härtefallregelung in § 8 Absatz 2 zu berücksichtigen. Die 
Entscheidung darüber, ob im Einzelfall die Voraussetzungen nach § 8 Absatz 2 StAG 
erfüllt sind, obliegt den zuständigen Behörden und Gerichten.  

Zu Dreifachbuchstabe ddd 

Der Grundsatz der Vermeidung von Mehrstaatigkeit wird aufgegeben. Der Anspruch auf 
Einbürgerung ist damit nicht mehr von der Aufgabe oder dem Verlust der bisherigen Staats-
angehörigkeit abhängig. Hierdurch wird ein wesentliches Hindernis für die Einbürgerung 
beseitigt, denn viele Ausländer fühlen sich Deutschland zugehörig, wollen aber den Bezug 
zu ihrem Herkunftsland nicht völlig kappen, den sie vor allem auch mit ihrer bisherigen 
Staatsangehörigkeit verknüpft sehen. Für die Integration in die deutsche Gesellschaft sind 
Aspekte wie Sprachkenntnisse, Bildung, berufliche Eingliederung, die Fähigkeit, grundsätz-
lich den Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln bestreiten zu können, gesellschaftliche Teil-
habe, bürgerschaftliches Engagement, staatsbürgerliche Kenntnisse und ein Bekenntnis 
zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung weitaus wichtiger als die Frage, ob jemand 
eine oder mehrere Staatsangehörigkeiten besitzt. Die Verleihung der Staatsangehörigkeit 
öffnet den Weg zu einer umfassenden Teilhabe und Mitwirkung am gesellschaftlichen und 
politischen Zusammenleben, von dem die deutsche Einwanderungsgesellschaft ebenso 
profitiert wie die Eingebürgerten. Ohne die Abverlangung der symbolträchtigen und psycho-
logisch belastenden Aufgabe der bisherigen Staatsangehörigkeit wird die Einbürgerung we-
sentlich erleichtert. Vom Einbürgerungsanspruch können dann auch diejenigen Ausländer 
Gebrauch machen, die bereits seit langem in Deutschland leben und wegen des bisher 
verlangten Ausscheidens aus ihrer ausländischen Staatsangehörigkeit von einer Antrag-
stellung abgesehen haben. 

Schon bisher bestehen zahlreiche gesetzliche Ausnahmen, um von der Aufgabe oder dem 
Verlust der bisherigen Staatsangehörigkeit bei der Einbürgerung abzusehen (generell für 
Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Schweiz, 
sowie im Einzelfall, wenn die Aufgabe nicht oder nur unter besonders schwierigen Bedin-
gungen möglich ist; vergleiche den bisherigen § 12). Hieraus folgend ist die Quote der Ein-
bürgerungen unter Beibehaltung der bisherigen Staatsangehörigkeit (Mehrstaaterquote) 
seit der Anfang 2000 in Kraft getretenen Reform des Staatsangehörigkeitsrechts kontinu-
ierlich gestiegen - von 44,9 Prozent auf 74,1 Prozent im Jahr 2022. Das dem Grundsatz der 
Vermeidung von Mehrstaatigkeit zu Grunde liegende Regel-Ausnahme-Prinzip hat sich da-
mit längst umgekehrt. Die Hinnahme von Mehrstaatigkeit bei der Einbürgerung ist seit Jah-
ren der Regelfall. Der Grundsatz der Vermeidung der Mehrstaatigkeit entspricht folglich 
schon seit langem nicht mehr der tatsächlichen Einbürgerungspraxis. Er ist daher, auch in 
anderen Fällen des Zusammentreffens von deutscher und ausländischer Staatsangehörig-
keit, nicht länger zu rechtfertigen. 

Mehrfachstaatsangehörigkeiten entstehen im Übrigen nicht nur im Rahmen der Einbürge-
rung, sondern vor allem auch durch Abstammung bei Kindern in bi-nationalen Partnerschaf-
ten (2022: rund 88 500 Fälle) sowie beim Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch 
Ius-soli (2022: rund 35 700 Fälle). Mehrstaatigkeit kann auch im Rahmen von Wiedergut-
machungseinbürgerungen, dem Erklärungserwerb nach § 5 oder beim Erwerb der deut-
schen Staatsangehörigkeit durch Spätaussiedler und einbezogene Familienangehörige 
nach § 7 entstehen. Der Anteil deutscher Staatsangehöriger, die Mehrstaater sind, nimmt 
daher seit dem Jahr 2000 stetig zu, ohne dass es dadurch zu erkennbaren Problemlagen 
oder einer kontroversen gesellschaftlichen Debatte gekommen wäre. Auch im internationa-
len Vergleich wird Mehrstaatigkeit überwiegend hingenommen (vergleiche Migrant Integra-
tion Policy Index: https://www.mipex.eu/access-nationality). 

Verfassungs-, völker- und europarechtliche Vorgaben stehen der Aufgabe des Grundsatzes 
der Vermeidung von Mehrstaatigkeit nicht entgegen. Bereits jetzt besitzen viele deutsche 

https://www.mipex.eu/access-nationality
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Staatsangehörige eine weitere Staatsangehörigkeit. Im Verhältnis zu den anderen Mitglied-
staaten der Europäischen Union und der Schweiz ist bei der Einbürgerung schon bisher 
generell Mehrstaatigkeit hingenommen worden. Rechtliche Probleme auf Grund mehrfa-
cher Staatsangehörigkeit sind bereits jetzt weitestgehend durch völkerrechtliche Vereinba-
rungen und gesetzliche Regelungen gelöst. 

Die Aufgabe des Grundsatzes der Vermeidung von Mehrstaatigkeit ermöglicht zudem eine 
erhebliche Vereinfachung und Beschleunigung des Einbürgerungsverfahrens und wird zu 
einer Entlastung der Staatsangehörigkeitsbehörden führen. 

Zu Dreifachbuchstabe eee 

Redaktionelle Folgeänderung (vergleiche nachfolgende Begründung zu Dreifachbuchstabe 
ggg). 

Zu Dreifachbuchstabe fff 

Redaktionelle Folgeänderung (vergleiche nachfolgende Begründung zu Dreifachbuchstabe 
ggg). 

Zu Dreifachbuchstabe ggg 

Das mit dem unbestimmten Rechtsbegriff der „Einordnung in die deutschen Lebensverhält-
nisse“ umschriebene Einbürgerungserfordernis wird gestrichen und durch klare Kriterien 
als Ausschlussgrund in § 11 Satz 1 Nummer 3 ersetzt. Dorthin wird auch das bisher bei-
spielhaft genannte Einbürgerungshindernis der Mehrehe als ein Kriterium für den Aus-
schlussgrund übernommen (vergleiche Begründung zu Artikel 1 Nummer 7 Buchstabe c). 

Zu Doppelbuchstabe bb (Satz 2) 

Redaktionelle Neufassung auf Grund der Verlagerung der Regelung des § 37 Absatz 1 
Satz 1 in § 34 Satz 1 (vergleiche Begründung zu Artikel 1 Nummer 23 und 26 Buchstabe 
a). 

Zu Doppelbuchstabe cc (Satz 3) 

Mit der Anfügung des Satzes, dass antisemitische, rassistische oder sonstige menschen-
verachtend motivierte Handlungen mit der Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes un-
vereinbar sind und gegen dessen freiheitliche demokratische Grundordnung verstoßen, 
wird gesetzlich klargestellt, dass dies Teil des bereichsspezifischen Verständnisses der frei-
heitlichen demokratischen Grundordnung (FDGO) im Sinne des Staatsangehörigkeits-
rechts ist. 

Mit dem Vierten Gesetz zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes vom 12. August 
2021 (BGBl. I S. 3538) wurde die Vorschrift des § 12a Absatz 1 Satz 2 eingefügt, wonach 
strafrechtliche Verurteilungen auch im Bereich so genannter Bagatellverurteilungen einer 
Einbürgerung in jedem Falle dann entgegenstehen, wenn im Rahmen des Urteils einer der 
in § 46 Absatz 2 Satz 2 StGB genannten Beweggründe festgestellt worden ist. 

Korrespondierend hierzu wurde in Nummer 10.1.1.1 der Vorläufigen Anwendungshinweise 
des Bundesministeriums des Innern zum Staatsangehörigkeitsgesetz (VAH-StAG) der Text 
des Bekenntnisses zur FDGO dahingehend angepasst, dass der Einbürgerungsbewerber 
ausdrücklich anerkennt, „dass eine Handlung, die antisemitische, rassistische, fremden-
feindliche oder sonstige menschenverachtende Ziele verfolgt, mit der vom Grundgesetz ga-
rantierten Würde und Gleichheit aller Menschen unvereinbar ist und dem Bekenntnis ent-
gegensteht“. Diese Anpassung des Textes des Bekenntnisses zur FDGO ist inzwischen 
Teil der staatsangehörigkeitsrechtlichen Vollzugspraxis. 
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Durch den neuen Satz 3 soll sichergestellt werden, dass antisemitische, rassistische oder 
sonstige menschenverachtende Verhaltensweisen vom bereichsspezifischen Begriff der 
freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Staatsangehörigkeitsrechts um-
fasst sind. Das Bundesverwaltungsgericht hat hierzu ausgeführt, dass es sich bei der 
FDGO im Sinne des Staatsangehörigkeitsrechts im Kern um die Konstruktionsprinzipien 
einer freiheitlichen Staatsordnung handelt, die auf demokratischen Grundsätzen beruht und 
die Menschwürde und Freiheit ihrer Bürger wahrt und achtet, und letztlich um die Bewälti-
gung dieser möglicherweise drohender Gefahren (BVerwGE 162, 153, a.a.O. Rn. 56). Da 
die im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte hiernach zum Begriffskern der FDGO 
gehören und antisemitische oder auf rassistische Diskriminierung zielende Handlungen mit 
der Menschenwürdegarantie unvereinbar sind, stellen sie einen Verstoß gegen die freiheit-
liche demokratische Grundordnung dar (vergleiche BVerfG, Urteil vom 17. Januar 2017 - 2 
BvB 1/13 -, BVerfGE 144, 20-369, Rn. 541 bei juris). Durch die bereichsspezifische Rege-
lung in § 10 Absatz 1 Satz 3 StAG soll dies klargestellt und auch im Sinne einer Signalwir-
kung sichtbar gemacht werden, dass Personen mit einer antisemitischen, rassistischen o-
der sonstigen menschenverachtenden Einstellung keinen Anspruch auf Einbürgerung ha-
ben können. 

Handlungen oder Äußerungen eines Einbürgerungsbewerbers, die antisemitisch, rassis-
tisch oder in sonstiger Weise menschenverachtend motiviert sind, werfen daher grundsätz-
lich die Frage auf, ob die Menschenwürdegarantie als oberster Wert des Grundgesetzes 
und Ausgangspunkt der freiheitlichen demokratischen Grundordnung tatsächlich anerkannt 
wird und ein inhaltlich richtiges Bekenntnis im Sinne von § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
abgegeben wird. Zwar findet hierzu keine systematische Befragung aller Einbürgerungsbe-
werber statt. Werden der zuständigen Staatsangehörigkeitsbehörde im Rahmen der per-
sönlichen Vorsprache des Einbürgerungsbewerbers oder durch Mitteilung anderer Behör-
den aber im Einzelfall konkrete Tatsachen bekannt, die auf eine antisemitische, rassistische 
oder in sonstiger Weise menschenverachtende Einstellung des Einbürgerungsbewerbers 
schließen lassen, so ist sicherzustellen, ob der Inhalt des Bekenntnisses zur freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung tatsächlich verstanden wurde und die gesetzlichen Voraus-
setzungen für eine Anspruchseinbürgerung erfüllt sind. 

Soweit dies im Rahmen eines ergänzenden Gesprächs zum Inhalt des Bekenntnisses wei-
ter aufgeklärt wird, kann der Einbürgerungsbewerber gegenüber der Staatsangehörigkeits-
behörde auch glaubhaft machen, sofern dies in Betracht kommt, dass er sich von früheren 
entsprechend motivierten Handlungen abgewandt hat. Für ein glaubwürdiges Abwenden in 
diesem Sinne kommt es im Einzelfall auf Art, Gewicht und Häufigkeit der jeweiligen Hand-
lung an, um trotz des Vorliegens von antisemitisch, rassistisch oder sonstigen menschen-
verachtend motivierten früheren Handlungen ein wirksames Bekenntnis zur freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung zu dokumentieren. 

Zu Buchstabe b (Absatz 2) 

Folgeänderung auf Grund der Verkürzung der für den Einbürgerungsanspruch erforderli-
chen Aufenthaltsdauer in Absatz 1 Satz 1 (vergleiche vorhergehende Begründung zu Buch-
stabe a, Doppelbuchstabe aa, Dreifachbuchstabe aaa). 

Zu Buchstabe c (Absatz 3) 

Absatz 3 wird neu gefasst. Die im bisherigen Satz 1 geregelte Verkürzungsmöglichkeit der 
Aufenthaltsdauer für die Einbürgerung um ein Jahr bei erfolgreicher Teilnahme an einem 
Integrationskurs entfällt, da sie aufgrund der nun bei Vorliegen besonderer Integrationsleis-
tungen vorgesehenen Absenkungsmöglichkeit von fünf auf bis zu drei Jahre systematisch 
nicht mehr passt. Durch die deutliche Absenkung der Aufenthaltsdauer für den Einbürge-
rungsanspruch von acht auf fünf Jahre bleibt für die bisherige Differenzierung in eine An-
spruchsnorm nach Satz 1 (Verkürzung auf sieben Jahre bei erfolgreicher Teilnahme an ei-
nem Integrationskurs) und eine Ermessensnorm nach Satz 2 (Verkürzungsmöglichkeit auf 
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bis zu sechs Jahre bei Vorliegen besonderer Integrationsleistungen) kein Raum. Die An-
spruchsnorm wird daher zu Gunsten einer einheitlichen, flexibel handhabbaren Ermessens-
regelung aufgegeben. 

Haben Einbürgerungsinteressierte erfolgreich besondere Anstrengungen unternommen, 
sich in die Lebensverhältnisse in Deutschland zu integrieren (beispielsweise durch beson-
dere schulische oder berufliche Leistungen, ehrenamtliches Engagement oder besonders 
gute Sprachkenntnisse), soll dies mit einer noch schnelleren Einbürgerungsmöglichkeit an-
erkannt werden. Die auf fünf Jahre abgesenkte Aufenthaltsdauer für den Einbürgerungsan-
spruch kann daher bei Vorliegen besonderer Integrationsleistungen weitergehend auf bis 
zu drei Jahre verkürzt werden. In der Begründung zum Entwurf eines Vierten Gesetzes zur 
Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes ist u.a. ausgeführt worden: „Bei der Ermes-
sensentscheidung nach Absatz 3 ist in jedem Einzelfall eine Gesamtbetrachtung vorzuneh-
men, bei der auch mehrere Leistungen zusammengenommen eine privilegierte Einbürge-
rung unter Verkürzung der Voraufenthaltszeiten rechtfertigen können“ (vergleiche BR-Drs. 
249/21, S. 16). Dies gilt auch für die Neufassung des § 10 Absatz 3. 

Um dem Abstandsgebot zur Niederlassungserlaubnis weitestgehend Rechnung zu tragen, 
ist für die Verkürzung der Aufenthaltsdauer bei der Anspruchseinbürgerung auf unter fünf 
Jahre aber erforderlich, dass der Einbürgerungsinteressierte die Anforderungen an die Le-
bensunterhaltssicherung nach § 8 Absatz 1 Nummer 4 erfüllt. Zwar setzt die Anspruchsein-
bürgerung das Vorliegen einer Niederlassungserlaubnis nicht voraus, sondern es genügt 
nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 eine auf einen dauerhaften Aufenthalt gerichtete Auf-
enthaltserlaubnis. Um jedoch zu verhindern, dass die Anforderungen an die Unterhaltsfä-
higkeit bei der bereits nach drei Jahren möglichen Anspruchseinbürgerung geringer sind 
als bei der Niederlassungserlaubnis, wird die uneingeschränkte Unterhaltsfähigkeit im 
Sinne des § 8 Absatz 1 Nummer 4 verlangt, die den Anforderungen des § 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 AufenthG weitgehend entspricht. Zudem werden Sprachkenntnisse des Niveaus 
C 1 GER vorausgesetzt, die den Anforderungen an die Sprachkenntnisse für eine Nieder-
lassungserlaubnis nach § 26 Absatz 3 Satz 3 Nummer 3 AufenthG entsprechen, die nach 
drei Jahren erteilt werden kann.  

Mit dieser Änderung wird auch einer Forderung der Konferenz der für Integration zuständi-
gen Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren der Länder (vergleiche Be-
schluss zu TOP 6.2 der 14. IntMK vom 11./12. April 2019 sowie TOP 2.7 der 16. IntMK vom 
29. April 2021) Rechnung getragen. 

Zu Buchstabe d (Absatz 3a) 

Mit der Aufgabe des Grundsatzes der Vermeidung von Mehrstaatigkeit (vergleiche vorher-
gehende Begründung zu Buchstabe a, Doppelbuchstabe aa, Dreifachbuchstabe ddd) wird 
die Regelung gegenstandslos und deshalb aufgehoben. 

Zu Buchstabe e (Absatz 4) 

Die Regelung des neu eingefügten Satzes 3 berücksichtigt die Belange der so genannten 
Gastarbeitergeneration, die einen wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Entwicklung in Deutschland geleistet hat. Da Angehörige der so genannten 
Gastarbeitergeneration zunächst nur vorübergehend zu Arbeitszwecken in Deutschland 
bleiben sollten, haben sie in der Vergangenheit keine oder nur wenig Integrationsangebote 
- wie Sprachförderung oder Integrationskurse - erhalten. Daher verfügen sie häufig nur über 
mündliche deutsche Sprachkenntnisse. Zur Erfüllung der Voraussetzung der ausreichen-
den Kenntnisse der deutschen Sprache reicht es für diesen Personenkreis deshalb aus, 
wenn sich die Betroffenen ohne nennenswerte Probleme im Alltagsleben in deutscher Spra-
che mündlich verständigen können. Der Begriff „Angehörige der so genannten Gastarbei-
tergeneration“ schließt die Vertragsarbeitnehmer der Deutschen Demokratischen Republik 
mit ein. 
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Mit der Änderung wird auch einer Forderung der Konferenz der für Integration zuständigen 
Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren der Länder (vergleiche Beschluss 
zu TOP 6.2 der 14. IntMK vom 11./12. April 2019 sowie TOP 2.7 der 16. IntMK vom 29. 
April 2021) Rechnung getragen. 

Davon unbenommen bleibt das vollständige Absehen von den Sprachkenntnissen nach 
Absatz 6 Satz 1, wenn der Ausländer sie wegen einer körperlichen, geistigen oder seeli-
schen Krankheit oder Behinderung oder altersbedingt nicht erfüllen kann. Die Ausschluss-
gründe sind nach Nummer 10.6 der Vorläufigen Anwendungshinweise des Bundesministe-
riums des Innern zum Staatsangehörigkeitsgesetz in der Fassung vom 1. Juni 2015 (VAH-
StAG) durch ein ärztliches Attest nachzuweisen, wenn sie nicht offenkundig sind. Für die 
Feststellung eines altersbedingten Unvermögens bedarf es nach Rechtsprechung und Li-
teratur jeweils einer Einzelfallprüfung, in der alle für oder gegen eine ausreichende Lernfä-
higkeit sprechenden persönlichen Umstände in den Blick zu nehmen sind. Die Ausnah-
meregelung nach Absatz 6 Satz 1 kommt bei altersbedingtem Unvermögen zum Erwerb 
von Sprachkenntnissen der Stufe B 1 GER auch in Betracht, wenn die nach Absatz 4 Satz 3 
zugrunde gelegten Sprachkenntnisse für eine mündliche Verständigung im Alltagsleben 
nicht erfüllt werden können. 

Zu Buchstabe f (Absatz 4a) 

Durch den neuen Absatz 4a wird eine Härtefallregelung für die im Rahmen der Anspruchs-
einbürgerung zu erbringenden ausreichenden Kenntnisse der deutschen Sprache einge-
führt. Zur Vermeidung einer Härte können die Sprachkenntnisse darauf beschränkt werden, 
dass sich der Ausländer ohne nennenswerte Probleme im Alltagsleben in deutscher Spra-
che mündlich verständigen kann. Dieses Mindestmaß an mündlichen Kenntnissen der deut-
schen Sprache ist auch bei der Härtefallregelung erforderlich, damit eine Teilhabe an der 
demokratischen politischen Willensbildung tatsächlich überhaupt möglich ist. 

Ausnahmsweise kann zur Vermeidung einer Härte dieses Mindestmaß an mündlichen 
Sprachkenntnissen genügen, wenn der Erwerb von Deutschkenntnissen der Stufe B 1 GER 
trotz ernsthafter und nachhaltiger Bemühungen nicht möglich oder dauerhaft wesentlich 
erschwert ist. Der Betroffene hat nachzuweisen, dass diese Voraussetzungen vorliegen. 
Damit soll sichergestellt werden, dass die Anwendung der Vorschrift auf tatsächliche Här-
tefälle beschränkt bleibt und die Sprachanforderungen von Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 auch 
nicht durch bloße Behauptungen umgangen werden können. Der Nachweis der Anmeldung 
bei verschiedenen Sprachkursen allein genügt nicht. Es ist vielmehr auch nachzuweisen, 
dass die Sprachkurse tatsächlich besucht worden sind und darzulegen, dass ernsthafte und 
nachhaltige Bemühungen zum Erwerb von Deutschkenntnissen der Stufe B 1 GER unter-
nommen worden sind. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts sind Sprachanforderungen kein 
Selbstzweck; sie sind vielmehr typischerweise Voraussetzung für die Integration in die 
grundlegenden Bereiche der Bildung, der Beschäftigung und der Teilhabe am politischen 
Leben und damit für die soziale, politische und gesellschaftliche Integration (BVerwG, Urteil 
vom 27. Mai 2010 - 5 C 8/09 -, Rn. 30 bei juris). Deshalb muss grundsätzlich zugemutet 
werden, dass bestehende Defizite (soweit möglich und zumutbar) ausgeräumt werden; dies 
gilt ausdrücklich auch für Analphabeten. Analphabetismus als solcher ist keine Krankheit 
oder Behinderung im Sinne des § 10 Absatz 6 StAG. Ein nicht behebbares Schicksal ist er 
- auch für erwachsene Menschen - indes ebenfalls nicht (BVerwG, a.a.O., Rn. 20 bei juris). 
Daher kann auch nicht bei Analphabeten generell angenommen werden, dass ihnen der 
Erwerb erforderlicher Sprachkenntnisse nicht möglich oder dauerhaft wesentlich erschwert 
ist. 

Durch das Tatbestandsmerkmal „dauerhaft wesentlich erschwert“ wird die Zumutbarkeit im 
Rahmen der Härtefallregelung ausgestaltet. Es ist im Einzelfall eine Prognose vorzuneh-
men, dass auch in Zukunft der Erwerb der Sprachkenntnisse über einen langjährigen 
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Zeitraum wesentlich erschwert sein wird. Dabei sind alle Umstände des Einzelfalls, die für 
und gegen den Spracherwerb der Stufe B 1 GER sprechen, in den Blick zu nehmen. Im 
Rahmen der Prognose ist grundsätzlich zu berücksichtigen, dass je jünger der Einbürge-
rungsbewerber ist, desto eher von einem zukünftigen Erwerb der erforderlichen Sprach-
kenntnisse ausgegangen werden kann. Insbesondere können Fälle in Betracht kommen, in 
denen wegen der Pflegebedürftigkeit eines Angehörigen der Erwerb von Sprachkenntnis-
sen der Stufe B 1 GER dauerhaft unzumutbar ist. 

Zu Buchstabe g (Absatz 6) 

In den Fällen der Sprachregelung für die sogenannte Gastarbeitergeneration gemäß Ab-
satz 4 Satz 3 sowie der Härtefallregelung nach Absatz 4a wird von der Voraussetzung der 
Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse in Deutsch-
land nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 abgesehen. Die staatsbürgerlichen Kenntnisse, die 
in der Regel durch einen Einbürgerungstest nach der Einbürgerungstestverordnung nach-
gewiesen werden, können von Personen, die nicht über Kenntnisse der deutschen Sprache 
der Stufe B 1 GER verfügen, nach der derzeitigen Ausgestaltung des Tests nicht erfüllt 
werden. 

Zu Nummer 7 (§ 11 Satz 1) 

Zu Buchstabe a 

Redaktionelle Folgeänderung (vergleiche nachfolgende Begründung zu Buchstabe c). 

Zu Buchstabe b 

Redaktionelle Folgeänderung (vergleiche nachfolgende Begründung zu Buchstabe c). 

Zu Buchstabe c 

Mit der Anfügung einer Nummer 3 werden zwei neue Tatbestände in Satz 1 aufgenommen, 
die eine Einbürgerung ausschließen. Durch diese Ausschlussgründe wird der unbestimmte 
Rechtsbegriff der „Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse“ ersetzt und als Einbür-
gerungserfordernis in § 8 Absatz 1 und § 10 Absatz 1 Satz 1 gestrichen (vergleiche Be-
gründung zu Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe d und Nummer 6 Buchstabe a, Doppelbuch-
stabe aa, Dreifachbuchstabe ggg). 

Die Tatbestände sehen künftig einen Ausschluss von der Einbürgerung für den Fall vor, 
dass ein antragstellender Ausländer gleichzeitig mit mehreren Ehegatten verheiratet ist 
(„Mehrehe“) oder er durch sein Verhalten zeigt, dass er die im Grundgesetz festgelegte 
Gleichberechtigung von Mann und Frau missachtet (vergleiche BVerwG, Urteil vom 29. Mai 
2018 - 1 C 15/17 -, BVerwGE 162, 153-179, Rn. 67 bei juris). Dabei handelt es sich um 
Tatbestände, die mit der Werteordnung des Grundgesetzes und der bestehenden Rechts-
ordnung in Deutschland grundsätzlich unvereinbar sind. 

Der Ausschlussgrund der Mehrehe nach Nummer 3 Buchstabe a betrifft unmittelbar nur 
Antragsteller, die selbst mehrere Ehen eingegangen sind. Da dies in den maßgeblichen 
Herkunftsstaaten nur Männern gestattet ist, sind die Frauen, mit denen ein Mann in 
Mehrehe lebt, selbst nicht gleichzeitig mit mehreren Ehegatten verheiratet. Sie sind aber 
Partner einer Mehrehe. Bei Partnern einer Mehrehe ist nach Nummer 3 Buchstabe b zu 
prüfen, ob diese durch ihre Beteiligung an der Mehrehegemeinschaft den Grundsatz der 
Gleichberechtigung von Mann und Frau missachten. Das Konstrukt der Mehrehe bedingt, 
dass die Ehe desjenigen, der gleichzeitig mit mehreren Ehegatten verheiratet ist, einen wei-
teren Partner haben muss. Bei der Mehrehe handelt es sich um ein der deutschen Rechts-
ordnung fremdes, die Rechte von Frauen missachtendes Ehemodell, das Ausdruck eines 
vormodernen Verständnisses ist (vergleiche BVerwG, Urteil vom 29. Mai 2018 - 1 C 15/17 
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-, Rn. 62 f bei juris). Das bedeutet, dass Beteiligte an einer Mehrehegemeinschaft, also 
auch die Frauen, die dieses Konstrukt billigen, die im Grundgesetz festgelegte Gleichbe-
rechtigung von Mann und Frau nicht akzeptieren (vergleiche VG Greifswald, Urteil vom 19. 
April 2021 - 2 A 258/21 HGW -, Rn. 22 ff. bei juris). Dies ist im jeweiligen Einzelfall zu prüfen. 
Sofern die Prüfung ergibt, dass eine Missachtung vorliegt, verwirklichen sie den Aus-
schlussgrund der Nummer 3 Buchstabe b. 

Es gehört zur grundlegenden Werteordnung, die die gesellschaftlichen Verhältnisse prägt, 
dass die verfassungsrechtlich fundierte Gleichberechtigung der Geschlechter (Artikel 3 Ab-
satz 2 Satz 1 und Absatz 3 GG) anerkannt und gelebt wird. Weitere Fälle, bei denen eine 
Missachtung des Grundsatzes der Gleichberechtigung von Mann und Frau nach Artikel 3 
Absatz 2 Satz 1 GG vorliegen und sich damit ein Ausschlussgrund für die Einbürgerung 
ergeben kann, können beispielsweise darin begründet sein, dass Anhaltspunkte für ein Ver-
haftetsein in patriarchalischen Familienstrukturen bestehen (etwa durch Vorgaben, welche 
minderjährigen Töchtern und der Ehefrau ein Recht auf eigenständige Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben absprechen oder die Akzeptanz religiöser beziehungsweise sozialer 
Verheiratungen minderjähriger Töchter; vergleiche Wittmann, Schriftliche Stellungnahme 
zu dem Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes, 
S. 34, Deutscher Bundestag - Ausschuss für Inneres und Heimat - Ausschuss-Drs. 19 [4] 
315 G; vergleiche zum Abhalten von einer Teilnahme am gesellschaftlichen Leben auch 
die in § 54 Absatz 2 Nummer 5 AufenthG zum Ausdruck gekommene Wertung) oder durch 
Anhaltspunkte für ein fundamentalistisch geprägtes Kultur- und Werteverständnis, wonach 
die Scharia-Normen über Teilen der deutschen Rechtsordnung stehen und Frauen eine 
mindere Rechtsstellung zukommt. 

Es findet keine systematische Befragung aller Einbürgerungsbewerber zu dem Ausschluss-
grund der Missachtung der Gleichberechtigung von Mann und Frau statt. Werden der zu-
ständigen Staatsangehörigkeitsbehörde im Rahmen der persönlichen Vorsprache des Ein-
bürgerungsbewerbers oder durch Mitteilung anderer Behörden aber im Einzelfall konkrete 
Tatsachen bekannt, die auf eine Missachtung des Gleichberechtigungsgrundsatzes von 
Mann und Frau durch den Einbürgerungsbewerber schließen lassen, so ist zu prüfen, ob 
der Ausschlussgrund verwirklicht wird. 

Zu Nummer 8 (§ 12) 

Mit der Aufgabe des Grundsatzes der Vermeidung von Mehrstaatigkeit (vergleiche Begrün-
dung zu Artikel 1 Nummer 6 Buchstabe a, Doppelbuchstabe aa, Dreifachbuchstabe ddd) 
wird die Regelung gegenstandslos und deshalb aufgehoben. 

Zu Nummer 9 (§ 12a Absatz 1 Satz 2) 

Der Begriff der „fremdenfeindlich“ motivierten Tat in § 12a Absatz 1 Satz 2 wird gestri-
chen. Nach dem von der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge 
und Integration und von der Beauftragten der Bundesregierung für Antirassismus her-
ausgegebenen Lagebericht „Rassismus in Deutschland“ (Januar 2023, online  
https://www.integrationsbeauftragte.de/re-
source/blob/1864320/2157012/77c8d1dddeea760bc13dbd87ee9a415f/lagebericht-
rassismus-komplett-data.pdf?download=1) wurde der Begriff „Rassismus“ in den ge-
sellschaftlichen Debatten lange Zeit gemieden und dafür häufig ausweichend der Be-
griff „Fremdenfeindlichkeit“ verwendet; Opferberatungsstellen forder ten hiernach, die 
Begriffe der „Fremdenfeindlichkeit“ und „Ausländerfeindlichkeit“ in der Kategorie „Ras-
sismus“ zusammenzuführen, um das „Fremdmachen“ der Betroffenen nicht weiter zu 

verstärken (vergleiche a.a.O., S. 9 und 26). Der Rassismusbegriff hat inzwischen eine 
Weiterentwicklung erfahren. Er umfasst auch den so genannten „kulturellen Rassismus“. 
Gemeint ist damit die Abwertung aufgrund kulturell konstruierter, angeblicher Eigenschaf-
ten und Verhaltensweisen (Vergleiche hierzu die Ausführungen im Bericht der Fachkom-

mission der Bundesregierung zu den Rahmenbedingungen der Integrationsfähigkeit, S. 61 

https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/1864320/2157012/77c8d1dddeea760bc13dbd87ee9a415f/lagebericht-rassismus-komplett-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/1864320/2157012/77c8d1dddeea760bc13dbd87ee9a415f/lagebericht-rassismus-komplett-data.pdf?download=1
https://www.integrationsbeauftragte.de/resource/blob/1864320/2157012/77c8d1dddeea760bc13dbd87ee9a415f/lagebericht-rassismus-komplett-data.pdf?download=1
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und den aktuellen Lagebericht Rassismus, S. 15 ff.). Zum „kulturellen Rassismus“ gehören 
auch die Konstruktion von Gruppenidentitäten, die Behauptung von kulturellen Wesensar-
ten und die Bewertung von Unterschieden zwischen Gruppen. Die Entscheidung wer da-
zugehört und wer „fremd“ ist, ist also schon Teil von Rassismus.  

Bisher wegen fremdenfeindlicher Beweggründe von § 12a Absatz 1 Satz 2 erfasste 
strafrechtliche Verurteilungen sind künftig vom Begriff der rassistischen Tat umfasst  
und fallen ohnehin unter den Begriff der sonstigen menschenverachtenden Tat . 

Zu Nummer 10 (§ 12b) 

Zu Buchstabe a (Absatz 1) 

Mit dem an Absatz 1 angefügten Satz erfolgt die klarstellende Übernahme einer Regelung 
aus Nummer 12b.1 VAH-StAG, nach der von einem gewöhnlichen Aufenthalt im Inland in 
der Regel dann nicht mehr ausgegangen werden kann, wenn mehr als die Hälfte der im 
Fall des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 oder für eine Einbürgerung jeweils geforderten Auf-
enthaltsdauer im Ausland verbracht worden ist. In diesen Fällen beginnt die Frist nach der 
Aufenthaltsunterbrechung, mit der die Hälfte der jeweils geforderten Aufenthaltsdauer über-
schritten wurde, neu zu laufen. 

Zu Buchstabe b (Absatz 2) 

Auf Grund der erheblichen Verkürzung der für den Einbürgerungsanspruch nach § 10 Ab-
satz 1 Satz 1 erforderlichen Dauer des rechtmäßigen gewöhnlichen Aufenthalts im Inland 
von acht auf fünf Jahre (vergleiche Begründung zu Artikel 1 Nummer 6 Buchstabe a, Dop-
pelbuchstabe aa, Dreifachbuchstabe aaa) wird die Möglichkeit, eine Voraufenthaltszeit auf 
die für die Einbürgerung jeweils erforderliche Aufenthaltsdauer anzurechnen, entsprechend 
von bis zu fünf auf bis zu drei Jahre abgesenkt.  

Auch in Fällen der neu eingefügten Regelung in Absatz 1 Satz 5 (vergleiche Begründung 
zu Artikel 1 Nummer 10 Buchstabe a) können Inlandsaufenthalte bestehen, für die im Ein-
zelfall bei der neu laufenden Aufenthaltsdauer eine Anrechnung als Voraufenthaltszeit in 
Betracht kommen kann, so dass Absatz 2 Satz 1 entsprechend gelten soll. 

Zu Nummer 11 (§ 15 Satz 1) 

Redaktionelle Folgeänderung auf Grund der Verlagerung der Regelung des § 37 Absatz 1 
Satz 1 in § 34 Satz 1 (vergleiche Begründung zu Artikel 1 Nummer 23 und 26 Buchstabe 
a). 

Zu Nummer 12 (§ 16) 

Zu Buchstabe a (Satz 1) 

Klarstellende Änderung. In den einzelnen Vorschriften wird jetzt durchgängig die Bezeich-
nung „Staatsangehörigkeitsbehörde“ verwendet. 

Zu Buchstabe b (Satz 3) 

Die Aushändigung der Einbürgerungsurkunde soll nach Möglichkeit in feierlicher Form, in 
der Regel im Rahmen einer öffentlichen Einbürgerungsfeier und unter Verwendung der na-
tionalen Symbole der Bundesrepublik Deutschland erfolgen. 

Zu Nummer 13 (§ 17) 

§ 17 wird insgesamt neu gefasst und nunmehr in zwei statt bisher drei Absätze gegliedert. 
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Absatz 1 enthält, wie bisher, die Aufzählung der - nunmehr aufgrund der generellen Hin-
nahme von Mehrstaatigkeit erheblich verringerten - Verlusttatbestände. 

In Absatz 2 werden die in § 17 in den bisherigen Absätzen 2 und 3 enthaltenen, den Verlust 
der deutschen Staatsangehörigkeit betreffenden Regelungen neu gefasst und konkretisiert. 
Dies betrifft Fälle des rückwirkenden „Nichterwerbs“ drittbetroffener Kinder, deren Staats-
angehörigkeitsverlust durch den rückwirkenden Fortfall der Erwerbsvoraussetzungen ein-
tritt (beispielsweise durch Rücknahme der rechtswidrigen Niederlassungserlaubnis des 
maßgeblichen Elternteils beim Ius-soli-Erwerb oder durch Vaterschaftsanfechtung oder 
Rücknahme der erschlichenen Einbürgerung des maßgeblichen Elternteils beim Abstam-
mungserwerb). Die Neufassung trägt dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 
17. Dezember 2013 - 1 BvL 6/10 -, BVerfGE 135, 48, zur Nichtigkeit der behördlichen Va-
terschaftsanfechtung Rechnung. Danach bedarf es - unabhängig von der vom Bundesver-
fassungsgericht festgestellten Unvereinbarkeit der Regelung über die behördliche Vater-
schaftsanfechtung in § 1600 Absatz 1 Nummer 5 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) 
mit Artikel 16 Absatz 1 GG - einer konkreten Regelung der in § 17 vom Gesetzgeber zwar 
vorausgesetzten, aber nicht ausdrücklich bestimmten Verlustfolgen bei drittbetroffenen Kin-
dern. Das Bundesverfassungsgericht hatte in seinem Beschluss festgestellt, dass die Re-
gelung in § 17 Absatz 2 und 3 für den Staatsangehörigkeitsverlust drittbetroffener Kinder 
zwar impliziere, dass die Behördenanfechtung zum rückwirkenden Verlust der Staatsange-
hörigkeit führe, diese mittelbare Regelung aber den strengen Anforderungen, die der Ge-
setzesvorbehalt nach Artikel 16 Absatz 1 Satz 2 GG an die Regelung der Staatsangehörig-
keit stellt, nicht genüge. Damit liege zugleich ein Verstoß gegen das Zitiergebot des Artikels 
19 Absatz 1 Satz 2 GG vor (BVerfGE 135, 48, 78 f.). Entsprechendes könnte für die sons-
tigen, bislang in § 17 Absatz 3 aufgeführten Verlusttatbestände anzunehmen sein. Die in-
soweit bestehende Rechtsunsicherheit wird durch eine ausdrückliche und damit zweifelsfrei 
verfassungskonforme Regelung aller Fälle rückwirkenden „Nichterwerbs“ beseitigt. 

Satz 1 regelt den rückwirkenden Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit bei drittbe-
troffenen Kindern unter fünf Jahren im Falle des rückwirkenden Wegfalls der Voraussetzun-
gen für den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Geburt nach § 4 Absatz 1, 2 
und Absatz 3 Satz 1 sowie durch Annahme als Kind nach § 6. Die den Staatsangehörig-
keitsverlust bei drittbetroffenen Kindern auslösenden Tatbestände, die in der bisherigen 
Fassung des § 17 Absatz 2 und 3 nur mittelbar geregelt sind, werden dort im Einzelnen 
aufgeführt sowie der Eintritt der Verlustfolge in den in Betracht kommenden Konstellationen 
in einem Satz 2 enumerativ klarstellend präzisiert. Gleiches gilt für die Ausnahmen von der 
Verlustfolge, die in Satz 3 geregelt werden. 

In Fällen, in denen sich beim Ius-soli-Erwerb im Nachhinein herausstellt, dass tatsächlich 
kein achtjähriger (§ 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 in der vor Inkrafttreten dieses Gesetzes 
geltenden Fassung) beziehungsweise nunmehr fünfjähriger rechtmäßiger Voraufenthalt be-
standen hat, liegt ein Fall des Nichterwerbs vor, bei dem lediglich der Rechtsschein des 
Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit erzeugt wird, der letztlich nur zur Ersitzung 
führen kann. Die deutsche Staatsangehörigkeit hingegen wird tatsächlich nicht erworben, 
so dass es auch keiner Regelung über den Verlust bedarf (vergleiche etwa OVG Lüneburg, 
Beschluss vom 9. März 2016 - 13 ME 12/16, Rn. 6 ff. bei juris; OVG Hamburg, Beschluss 
vom 5. Oktober 2009 - 3 Bf 48/08.Z, Rn. 14 ff. bei juris - liegen die Erwerbsvoraussetzungen 
bei Geburt tatsächlich nicht vor, wird die deutsche Staatsangehörigkeit selbst dann nicht 
erworben, wenn ein entsprechender Eintrag im Geburtsregister erfolgt, weil diesem keine 
konstitutive Wirkung beizumessen ist und er den tatsächlichen Erwerb der deutschen 
Staatsangehörigkeit voraussetzt). 

Dies gilt auch für Fälle, in denen zunächst ein Abstammungserwerb nach § 4 Absatz 1 an-
genommen wurde, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass der maßgebliche Elternteil 
tatsächlich nicht Deutscher war. 
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Keine Anwendung findet Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 Buchstabe c (Unwirksamkeit der Adop-
tion) auf nur für die Zukunft geltende Aufhebungsbeschlüsse nach den §§ 1759 ff. BGB und 
vergleichbaren ausländischen Rechtsvorschriften, da es insoweit bereits an einer „rückwir-
kenden Entscheidung“ mangelt. 

Bei vertraulich geborenen Kindern, die bis zum Beweis des Gegenteils als Kinder einer 
Deutschen gelten (vergleiche § 4 Absatz 2 Satz 2), kommt ein unter Verstoß gegen das 
Schwangerschaftskonfliktgesetz erlangter Beweis nicht als beachtlicher Beweis des Ge-
genteils in Betracht. 

Absatz 2 schafft kein neues Recht. Es erfolgt lediglich eine Konkretisierung der bereits seit 
2009 bestehenden Vorschrift, die inhaltlich unverändert bleibt. Nach dieser Vorschrift ver-
lieren drittbetroffene Kinder im Fall des rückwirkenden „Nichterwerbs“ kraft Gesetzes die 
rechtswidrig erworbene deutsche Staatsangehörigkeit, wenn sie das fünfte Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben. In der Gesetzesbegründung zu § 17 (vergleiche BR-Drs. 
549/08) ist u.a. ausgeführt worden: „Die Regelung, dass dritte Personen, die ihre deutsche 
Staatsangehörigkeit von dem Täuschenden kraft Gesetzes, z.B. durch Abstammung oder 
Adoption, ableiten, von einem Verlust durch die Rücknahme der Einbürgerung ausgenom-
men sind, bezieht sich jedoch nur auf Personen, die bereits ihr fünftes Lebensjahr vollendet 
haben. Für jüngere Personen, d.h. für Kinder unter fünf Jahren, gilt sie nicht. Für sie entfällt 
daher rückwirkend die Abstammung von einem deutschen Elternteil als Erwerbsgrund für 
die deutsche Staatsangehörigkeit, was dazu führt, dass sie selbst die deutsche Staatsan-
gehörigkeit rückwirkend verlieren.“ 

Mit der Neufassung des § 17 wird den strengen Anforderungen des Gesetzesvorbehalts für 
die Regelung des Verlustes der deutschen Staatsangehörigkeit nach Artikel 16 Absatz 1 
Satz 2 GG sowie durch eine weitere Regelung in Artikel 4 dem Zitiergebot des Artikels 19 
Absatz 1 Satz 2 GG Rechnung getragen (vergleiche Begründung zu Artikel 4). 

Zu Nummer 14 (§§ 18, 19, 22 und 23) 

Mit der Entlassung und dem Verzicht bestehen zwei Verfahren, durch die die deutsche 
Staatsangehörigkeit aufgegeben werden kann. Bei der in §§ 18 ff. geregelten Entlassung, 
die zum Zweck des Erwerbs einer ausländischen Staatsangehörigkeit auf Antrag ein Aus-
scheiden aus der deutschen Staatsangehörigkeit ermöglicht, wird eine vorübergehende 
Staatenlosigkeit hingenommen, die dadurch eintritt, dass der Erwerb der ausländischen 
Staatsangehörigkeit erst erfolgen kann, wenn zuvor die Entlassung erfolgt und der Verlust 
der deutschen Staatsangehörigkeit bereits eingetreten ist. Zwar gilt die Entlassung auf-
grund der Fiktionsanordnung in § 24 als nicht erfolgt, wenn die zugesicherte ausländische 
Staatsangehörigkeit nicht innerhalb eines Jahres nach Aushändigung der Entlassungsur-
kunde erworben wurde. Allerdings kann der zeitlich nachhängende Erwerb der ausländi-
schen Staatsangehörigkeit innerhalb der Jahresfrist einen längeren Zeitraum ausmachen, 
insbesondere bei auftretenden Problemen im Einbürgerungsverfahren. 

In der Rechtssache JY gegen Wiener Landesregierung hat der Europäische Gerichtshof 
(EuGH, Urteil vom 18. Januar 2022, - C-118/20 -) entschieden, dass im Fall eines in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union betriebenen Einbürgerungsverfahrens der 
Herkunftsmitgliedstaat sicherstellen muss, dass die bisherige Staatsangehörigkeit erst er-
lischt, wenn die neue Staatsangehörigkeit tatsächlich erworben wurde. Dies dient der Si-
cherung der Unionsbürgerschaft, wenn die Einbürgerung im Nachhinein scheitert, weil der 
Betreffende sonst staatenlos und die abgeleitete Unionsbürgerschaft dann untergegangen 
ist. Das Entlassungsverfahren müsste daher entsprechend angepasst werden. 

Indes hat das Entlassungsverfahren in der Rechtspraxis nur eine geringe Relevanz. Die 
Zahl der in den letzten drei Jahren erfolgten, in dem Register der Entscheidungen in Staats-
angehörigkeitsangelegenheiten eingetragenen Entlassungen war mit 129 in 2019, 98 in 
2020 sowie 110 in 2021 äußerst gering. 
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Da mit dem in § 26 geregelten Verzicht eine weitere Möglichkeit zur Aufgabe der deutschen 
Staatsangehörigkeit besteht, die zudem vor Staatenlosigkeit bewahrt, weil der Besitz min-
destens einer weiteren Staatsangehörigkeit vorausgesetzt wird, sollen die Vorschriften über 
die Entlassung (§§ 18, 19, 22 und 23) aufgehoben werden. Die Aufhebung des § 24 erfolgt 
abweichend zu einem späteren Zeitpunkt (vergleiche hierzu Begründung zu Artikel 1 Num-
mer 15 und zu Artikel 6 Absatz 2). Die Tatbestände des § 22 (Gründe, bei deren Vorliegen 
eine Entlassung bisher nicht möglich war) werden in § 26 integriert. 

Mit der Aufhebung der Entlassungsvorschriften entfällt zugleich ein aufwendiges Verwal-
tungsverfahren, da bei einer Entlassung wegen § 24 zu prüfen ist, ob die zugesicherte aus-
ländische Staatsangehörigkeit innerhalb eines Jahres nach Aushändigung der Entlas-
sungsurkunde erworben wurde oder die Entlassung als nicht erfolgt gilt und die Entlas-
sungsurkunde einzuziehen ist. 

Zu Nummer 15 (§ 24) 

Der Zeitpunkt der Aufhebung erfolgt abweichend von den §§ 18, 19, 22 und 23, da in den 
Fällen, in denen die Entlassung beim allgemeinen Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits 
erfolgt ist, die in § 24 geregelte Nichtentlassungsfiktion, die eintritt, wenn die zugesicherte 
ausländische Staatsangehörigkeit nicht innerhalb eines Jahres nach Aushändigung der 
Entlassungsurkunde erworben wird, zur Vermeidung von Staatenlosigkeit bis zum Ablauf 
dieser Jahresfrist aufrechterhalten bleiben muss (vergleiche Begründung zu Artikel 1 Num-
mer 14 und zu Artikel 6 Absatz 2). 

Zu Nummer 16 (§ 25) 

Mit der Aufhebung des § 25 wird der gesetzliche Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit 
bei einem auf Antrag erfolgenden Erwerb einer ausländischen Staatsangehörigkeit abge-
schafft. Damit entfällt zugleich die Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen Staats-
angehörigkeit (Beibehaltungsgenehmigung), mit der auf Antrag im begründeten Einzelfall 
der Verlust abgewendet werden konnte. Bei der Aufhebung des § 25 handelt es sich um 
eine Folgeänderung, die aus der Aufgabe des Grundsatzes der Vermeidung von Mehr-
staatigkeit resultiert (vergleiche Begründung zu Artikel 1 Nummer 6 Buchstabe a, Doppel-
buchstabe aa, Dreifachbuchstabe ddd). Die Abschaffung der gesetzlichen Verlustregelung 
erleichtert es insbesondere im Ausland lebenden deutschen Staatsangehörigen, die Staats-
angehörigkeit ihres Aufenthaltsstaates anzunehmen, ohne hierdurch ihre deutsche Staats-
angehörigkeit zu verlieren. Zugleich entfällt ein aufwändiges und für die Antragsteller ge-
bührenpflichtiges Verfahren, um einen solchen Verlust bei Erwerb einer ausländischen 
Staatsangehörigkeit abzuwenden. 

Zu Nummer 17 (§ 26) 

Zu Buchstabe a (Absatz 2) 

In Absatz 2, der hierzu neu gefasst wird, werden die Tatbestände des bisherigen § 22 
(Gründe, bei deren Vorliegen eine Entlassung bisher nicht möglich war) integriert (verglei-
che Begründung zu Artikel 1 Nummer 14). Sie waren bisher schon durch den Verweis auf 
den bisherigen, entsprechend anzuwendenden § 22 in der Verzichtsregelung enthalten. 

Zu Buchstabe b (Absatz 3) 

Klarstellende Änderung. In den einzelnen Vorschriften wird jetzt durchgängig die Bezeich-
nung „Staatsangehörigkeitsbehörde“ verwendet (vergleiche Begründung zu Artikel 1 Num-
mer 12 Buchstabe a). 
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Zu Buchstabe c (Absatz 4) 

In Absatz 4 wird mit Satz 1 erstmals im Staatsangehörigkeitsrecht geregelt, in welchen Fall-
gestaltungen die Verzichtserklärung bei volljährigen Deutschen auch durch eine vertre-
tungsberechtigte Person, also einen Betreuer oder einen Vorsorgebevollmächtigten, abge-
geben werden kann. Es wird nun ausdrücklich normiert, dass auch geschäftsunfähige Voll-
jährige und Volljährige, für die ein Betreuer bestellt und ein Einwilligungsvorbehalt nach 
§ 1825 BGB für diese Angelegenheit angeordnet ist, ihre deutsche Staatsangehörigkeit auf-
geben können, wenn der Betreuer oder der Vorsorgebevollmächtigte die Verzichtserklä-
rung abgibt. Die Verzichtserklärung bedarf in beiden Fällen der vorherigen Genehmigung 
des zuständigen deutschen Betreuungsgerichts. 

Das bisherige Recht enthielt zu Verzichtserklärungen von volljährigen Deutschen, für die 
ein Betreuer bestellt ist, keine ausdrückliche Regelung. Damit wird eine seit der Neugestal-
tung des Vormundschaftsrechts durch das Betreuungsgesetz vom 12. September 1990 
(BGBl. I S. 2002) bestehende Regelungslücke geschlossen. Die Vorschriften der §§ 19 und 
26, nach denen die Entlassung aus der deutschen Staatsangehörigkeit beziehungsweise 
ein Verzicht auf dieselbe bei Personen, die unter elterlicher Sorge oder Vormundschaft ste-
hen, nur unter der Voraussetzung der Beantragung durch den gesetzlichen Vertreter und 
nur mit Genehmigung des deutschen Vormundschafts- beziehungsweise Familiengerichts 
möglich ist, waren seither auf volljährige Deutsche, für die ein Betreuer bestellt ist, nicht 
mehr anwendbar (vergleiche AG Michelstadt, Beschluss vom 20. Oktober 2011 - 31 XVII 
259/09 -, Rn. 10 ff. bei juris; LG Berlin, Beschluss vom 17. Januar 2022 - 87 T 285/20 -, Rn. 
20 bei juris; Hailbronner in: Hailbronner/Kau/Gnatzy/Weber, Staatsangehörigkeitsrecht, 7. 
Auflage, Rn. 1 und 4 zu § 19 StAG). 

In Satz 2 wird die Regelung des bisherigen § 19 Absatz 1 zur Entlassung von Minderjähri-
gen übernommen. Die Verzichtserklärung bedarf nunmehr stets der vorherigen Genehmi-
gung des zuständigen deutschen Familiengerichts. Beim Verzicht auf die deutsche Staats-
angehörigkeit werden zusätzlich die Mitspracherechte von Minderjährigen gestärkt, die 
nach § 34 Satz 1 handlungsfähig sind. Nach Satz 3 kann die Verzichtserklärung ihres ge-
setzlichen Vertreters in diesen Fällen nur mit ihrer ausdrücklichen Zustimmung abgegeben 
werden. 

Zu Nummer 18 (§§ 27 und 29) 

Mit der Aufgabe des Grundsatzes der Vermeidung von Mehrstaatigkeit (vergleiche Begrün-
dung zu Artikel 1 Nummer 6 Buchstabe a, Doppelbuchstabe aa, Dreifachbuchstabe ddd) 
wird die Regelung über den Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit bei Adoption eines 
deutschen Kindes durch einen Ausländer (§ 27) gegenstandslos. Gleiches gilt für die Opti-
onsregelung (§ 29), die bestimmt, ob Kinder ausländischer Eltern, die nach § 4 Absatz 3 
die deutsche Staatsangehörigkeit durch Geburt in Deutschland (Ius-soli) erworben haben 
und nicht hier aufgewachsen sind, Mehrstaater bleiben oder der Optionspflicht unterfallen 
und sich nach Vollendung ihres 21. Lebensjahres für die deutsche oder die ausländische 
Staatsangehörigkeit entscheiden müssen. Die §§ 27 und 29 werden deshalb aufgehoben. 

Zu Nummer 19 (§ 30 Absatz 1) 

An Absatz 1 werden zwei Sätze angefügt, die festlegen, dass und in welchen Fallkonstel-
lationen für die Feststellung des Nichtbestehens der deutschen Staatsangehörigkeit bei 
Vorliegen der Voraussetzungen für einen gesetzlichen Verlust, der zugleich den Verlust der 
Unionsbürgerschaft (Artikel 20 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union) zur 
Folge hätte, geprüft werden muss, ob der Verlust auch mit dem Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit vereinbar ist. 

In der Rechtssache Tjebbes hat der Europäische Gerichtshof (EuGH, Urteil vom 12. März 
2019 - C-221/17 -, bei juris) entschieden, dass bei einem Verlust kraft Gesetzes die 
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Möglichkeit bestehen müsse, zumindest inzident eine einzelfallbezogene Verhältnismäßig-
keitsprüfung durchzuführen. Damit soll gewährleistet werden, dass bei einem zugleich ein-
tretenden Verlust des Unionsbürgerstatus die Auswirkungen für den Betroffenen und seine 
Familienangehörigen im Rahmen der unionsrechtlich gebotenen Verhältnismäßigkeitsprü-
fung hinreichend berücksichtigt werden. Der Europäische Gerichtshof hat aber ausdrücklich 
auch eine nachgelagerte Individualüberprüfung als zulässig erachtet. 

In Fällen des ipso iure eintretenden Verlustes der deutschen Staatsangehörigkeit wird eine 
einzelfallbezogene Verhältnismäßigkeitsprüfung dadurch gewährt, dass gemäß § 30 Ab-
satz 1 im Rahmen eines Feststellungsverfahrens einzelfallbezogen geklärt werden kann, 
ob die Voraussetzungen für einen Staatsangehörigkeitsverlust tatsächlich vorgelegen ha-
ben und ein Verlust tatsächlich eingetreten ist. 

Um sicherzustellen, dass die Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs aus der Tjebbes-
Entscheidung berücksichtigt werden, wird in dem neuen Satz 4 des Absatzes 1 eine ergän-
zende Regelung aufgenommen, nach der eine Feststellung des Nichtbestehens der deut-
schen Staatsangehörigkeit bei Vorliegen der Voraussetzungen für ihren gesetzlichen Ver-
lust, der zugleich den Verlust der Unionsbürgerschaft zur Folge hätte, nur dann erfolgen 
darf, wenn der Verlust auch der Unionsbürgerschaft verhältnismäßig ist. Sofern zwar die 
Voraussetzungen für einen gesetzlichen Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit vorlie-
gen, ein damit verbundener Verlust der Unionsbürgerschaft aber nicht verhältnismäßig 
wäre, ist kein Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit und der Unionsbürgerschaft ein-
getreten. In diesem Fall ist daher das (Fort-) Bestehen der deutschen Staatsangehörigkeit 
festzustellen. Im Rahmen dieser Verhältnismäßigkeitsprüfung ist das Wohl des Kindes ein 
Gesichtspunkt, der gemäß Artikel 3 Absatz 1 des Übereinkommens über die Rechte des 
Kindes vorrangig zu berücksichtigen ist. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts führt diese vorrangige Berücksichtigungspflicht allerdings nicht dazu, dass 
dem Kindeswohl in jedem Einzelfall gegenüber divergierenden öffentlichen Interessen ein 
absoluter Vorrang gebührt (vergleiche BVerwG, Urteil vom 21. Februar 2013 - 5 C 9/12 -, 
Rn. 23 bei juris; BVerwG, Urteil vom 10. Februar 2011 - 1 B 22/10 -, Rn. 4 bei juris). Zudem 
ist die Vereinbarkeit mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union zu prüfen, 
insbesondere das Recht auf Achtung des Familienlebens nach Artikel 7 der Charta, wobei 
dieser Artikel ebenfalls in Zusammenschau mit der Verpflichtung auszulegen ist, das in Ar-
tikel 24 Absatz 2 der Charta anerkannte Kindeswohl zu berücksichtigen (EuGH, Rechtssa-
che Tjebbes, a.a.O, Rn. 94 bei juris). 

Der neue Satz 5 des Absatzes 1 nimmt Fallkonstellationen von der verpflichtenden Prüfung 
der Verhältnismäßigkeit nach Satz 4 aus, in denen die Möglichkeit bestand, einen Antrag 
zur Abwendung der gesetzlichen Verlustfolge zu stellen, dies aber nicht erfolgt ist, oder ein 
entsprechender Antrag gestellt wurde, diesem aber nicht entsprochen wurde. 

Dies betrifft insbesondere den Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit auf Grund eines 
auf Antrag erfolgten Erwerbs einer ausländischen Staatsangehörigkeit sowie den Verlust 
infolge der Optionspflicht bei fortbestehender ausländischer Staatsangehörigkeit, der je-
weils durch eine Beibehaltungsgenehmigung abgewendet werden konnte (§§ 25 und 29 in 
der vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung). Es betrifft ferner den Verlust bei 
einem freiwilligen Eintritt in fremde Streitkräfte, soweit er durch eine gesetzlich vorgese-
hene, zu beantragende Zustimmung des Bundesministeriums der Verteidigung oder der 
von ihm bezeichneten Stelle zu diesem Eintritt abgewendet werden kann beziehungsweise 
konnte (§ 28 in der seit dem 1. Januar 2000 jeweils geltenden Fassung). In diesen Fall-
konstellationen stellt der Verlust der Unionsbürgerschaft auf Grund des gesetzlichen Ver-
lusts der deutschen Staatsangehörigkeit keinen Verstoß gegen den Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit dar, da eine auf die Abwendung des Verlusts gerichtete Beibehaltungsgeneh-
migung beziehungsweise Zustimmung beantragt werden konnte beziehungsweise werden 
kann, in deren Rahmen eine Einzelfallprüfung der Folgen des Verlusts für die Situation des 
Betroffenen erfolgen konnte beziehungsweise kann. Die nach Ermessen zu treffende Ent-
scheidung ermöglichte beziehungsweise ermöglicht eine umfassende Prüfung der 
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Rechtsstellung des Betroffenen unter Berücksichtigung der Folgen auch für einen mögli-
chen Verlust der Unionsbürgerschaft und Einbeziehung des Grundsatzes der Verhältnis-
mäßigkeit (vergleiche OVG NW, Beschluss vom 12. April 2022 - 19 B 329/22 -, Rn. 12 ff. 
bei juris). 

Zu Nummer 20 (§ 31) 

Zu Buchstabe a 

Klarstellende und redaktionelle Folgeänderung. In den einzelnen Vorschriften wird jetzt 
durchgängig die Bezeichnung „Staatsangehörigkeitsbehörde“ verwendet. Ferner wird die 
Änderung des § 37 berücksichtigt (vergleiche Begründung zu Artikel 1 Nummer 12 Buch-
stabe a und Nummer 26). 

Zu Buchstabe b 

Mit der Anfügung eines Satzes 4 erfolgt eine klarstellende Ergänzung, dass der Satz 3 für 
die Verarbeitung von Daten, die sich auf Verfolgungsmaßnahmen aus den in Artikel 116 
Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes aufgeführten Gründen in der Zeit vom 30. Januar 1933 
bis zum 8. Mai 1945 beziehen, für Verfahren von Wiedergutmachungseinbürgerungen nach 
§ 15 entsprechend gilt. 

Zu Nummer 21 (§ 32b) 

Es wird eine verpflichtende Abfrage in den Fällen einer rechtskräftigen Verurteilung zu einer 
Bagatellstrafe nach den §§ 86, 86a, 102, 104, 111, 125, 126, 126a, 130, 140, 166, 185 bis 
189, 192a, 223, 224, 240, 241, 303, 304 und 306 bis 306c StGB eingeführt. Bei diesen in 
§ 32b konkret benannten Straftatbeständen sind grundsätzlich antisemitische, rassistische 
oder sonstige menschenverachtende Beweggründe für die Begehung der Tat nicht von 
vornherein unwahrscheinlich. Die Regelung des § 32b soll dazu beitragen, dass zukünftig 
noch zuverlässiger festgestellt wird, ob eine Verurteilung wegen einer Tat im Sinne des 
§ 12a Absatz 1 Satz 2 erfolgt ist, die einer Einbürgerung entgegensteht. In den Fällen einer 
rechtskräftigen Verurteilung nach einem nicht in § 32b gelisteten Straftatbestand ist es den 
Staatsangehörigkeitsbehörden weiterhin unbenommen, bei den Staatsanwaltschaften um 
die Mitteilung etwaiger Beweggründe zu ersuchen. Die Staatsanwaltschaften sind dann 
nach § 32 Absatz 1 Satz 1 verpflichtet, die Informationen zu Beweggründen, die die Einbür-
gerung nach § 12a Absatz 1 Satz 2 ausschließen, zu übermitteln. 

Ergibt sich aufgrund der Angaben im Einbürgerungsantrag oder der BZR-Auskunft, dass 
eine Verurteilung zu einer Bagatellstrafe vorliegt, hat die Staatsangehörigkeitsbehörde auf-
grund der Regelung in § 12a Absatz 1 Satz 2 zu prüfen, ob antisemitische, rassistische oder 
sonstige menschenverachtende Beweggründe im Sinne von § 46 Absatz 2 Satz 2 StGB in 
den schriftlichen Urteilsgründen festgestellt worden sind. Hierzu ist nun bestimmt, dass 
dann, wenn eine der in § 32b genannten Straftaten begangen wurde, bei denen grundsätz-
lich antisemitische, rassistische oder sonstige menschenverachtende Beweggründe im 
Sinne von § 46 Absatz 2 Satz 2 StGB für die Begehung der Tat in Betracht kommen, die 
Staatsangehörigkeitsbehörde die zuständige Staatsanwaltschaft um entsprechende Mittei-
lung ersucht. Für einen sachgerechten Vollzug der Regelung des § 12a Absatz 1 Satz 2 
sind die Staatsangehörigkeitsbehörden auf deren fachkundige Einschätzung und entspre-
chende Mitteilung angewiesen. Die zuständige Staatsanwaltschaft überprüft die schriftli-
chen Urteilsgründe darauf, ob darin antisemitische, rassistische oder sonstige menschen-
verachtende Beweggründe festgestellt worden sind oder nicht und teilt dies der ersuchen-
den Staatsangehörigkeitsbehörde unverzüglich mit. 
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Zu Nummer 22 (§ 33 Absatz 2) 

Bei der Streichung in Nummer 1 handelt es sich um eine Folgeänderung auf Grund der 
Aufhebung der mit Aufgabe des Grundsatzes der Vermeidung von Mehrstaatigkeit gegen-
standslos gewordenen Optionsregelung des § 29 und der damit im Zusammenhang ste-
henden Regelung des bisherigen § 34 über die Datenübermittlung in Optionsverfahren (ver-
gleiche Begründung zu Artikel 1 Nummer 18 und 23). 

Zu Nummer 23 (§ 34) 

Die mit der Aufgabe des Grundsatzes der Vermeidung von Mehrstaatigkeit und dem damit 
verbundenen Wegfall der Optionsregelung des § 29 (vergleiche Begründung zu Artikel 1 
Nummer 6 Buchstabe a, Doppelbuchstabe aa, Dreifachbuchstabe ddd und Nummer 18) 
gegenstandslos gewordene bisherige Regelung über die Datenübermittlung in Optionsver-
fahren wird aufgehoben. Aus gesetzestechnischen Gründen wird die bisher in § 37 Ab-
satz 1 enthaltene Regelung über die Handlungsfähigkeit und die Mitwirkungspflichten hier-
her verlagert und redaktionell neu gefasst (vergleiche Begründung zu Artikel 1 Nummer 26 
Buchstabe a). 

Zu Nummer 24 (§ 35) 

Zu Buchstabe a (Absatz 1) 

Bei der Streichung in Absatz 1 handelt es sich um eine Folgeänderung auf Grund der Auf-
hebung der mit Aufgabe des Grundsatzes der Vermeidung von Mehrstaatigkeit gegen-
standslos gewordenen Regelungen der bisherigen §§ 25 und 29 über die Genehmigungen 
zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit (vergleiche Begründung zu Artikel 1 
Nummer 16 und 18). 

In der bisherigen Rechtspraxis hatte die Rücknahme rechtswidriger Beibehaltungsgeneh-
migungen nach § 25 Absatz 2 und § 29 Absatz 4, deren Erteilung erschlichen wurde, kaum 
Relevanz. Die Zahl der Fälle, in denen die Rücknahme einer erschlichenen rechtswidrigen 
Beibehaltungsgenehmigung erfolgt ist, lag in den letzten Jahren allenfalls im niedrigen ein-
stelligen Bereich. Von einer Aufrechterhaltung der Rücknahmeregelung für eventuell noch 
bekanntwerdende Fälle rechtswidriger Beibehaltungsgenehmigungen, bei denen sich im 
Nachhinein bis zum Ablauf der zehnjährigen Rücknahmefrist herausstellt, dass deren Er-
teilung erschlichen wurde, wird daher abgesehen. 

Zu Buchstabe b (Absatz 3) 

Folgeänderung (vergleiche vorhergehende Begründung zu Buchstabe a). 

Zu Buchstabe c (Absatz 6) 

Der mit der Rücknahme der Einbürgerung eintretende rückwirkende Verlust der deutschen 
Staatsangehörigkeit wird in dem neu angefügten Absatz 6 ausdrücklich geregelt; bisher 
ergab sich der Staatsangehörigkeitsverlust in diesen Fällen nur aus der Auflistung als Ver-
lustgrund in § 17 Absatz 1 Nummer 7. Gegen die bisherige Regelung des § 35 sind in der 
Fachliteratur insoweit verfassungsrechtliche Bedenken geäußert worden, als bei der 2009 
mit dem (1.) Gesetz zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes erfolgten Einfügung 
in das StAG das Zitiergebot des Artikels 19 Absatz 1 Satz 2 GG nicht beachtet worden sei. 

Ferner wird zudem der Verlust der Staatsangehörigkeit in den Fällen der Rücknahme einer 
rechtswidrigen Bescheinigung nach § 15 Absatz 1 oder 2 des Bundesvertriebenengesetzes 
(BVFG) ausdrücklich geregelt. Bislang wurde nur mittelbar aus dem Umstand, dass mit der 
Ausstellung einer Bescheinigung nach § 15 Absatz 1 oder Absatz 2 BVFG die dort genann-
ten Personen nach § 7 kraft Gesetzes zu deutschen Staatsangehörigen werden, 
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geschlossen, dass mit der Rücknahme einer rechtswidrigen Bescheinigung für die Vergan-
genheit auch die auf diese Weise erworbene deutsche Staatsangehörigkeit entfällt (verglei-
che BR-Drs. 196/09, S. 7). 

Mit der ausdrücklichen Regelung dieser Verlusttatbestände wird den nach der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts strengen Anforderungen des Gesetzesvorbehalts 
für die Regelung des Verlustes der deutschen Staatsangehörigkeit nach Artikel 16 Absatz 1 
Satz 2 GG sowie durch die Regelung in Artikel 4 dem Zitiergebot des Artikels 19 Absatz 1 
Satz 2 GG Rechnung getragen (vergleiche Begründung zu Artikel 4). 

Zu Nummer 25 (§ 36) 

Zu Buchstabe a (Absatz 2) 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Folgeänderung (vergleiche nachfolgende Begründung zu Doppelbuchstabe cc). 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Folgeänderung (vergleiche nachfolgende Begründung zu Doppelbuchstabe cc). 

Zu Doppelbuchstabe cc 

Bei der jährlichen Einbürgerungsstatistik nach § 36 Absatz 1 entfällt künftig das Erhebungs-
merkmal des Fortbestandes der bisherigen Staatsangehörigkeiten (§ 36 Absatz 2 Num-
mer 8). Infolge der generellen Hinnahme von Mehrstaatigkeit im deutschen Recht ist es 
nicht mehr erforderlich, dieses Merkmal zu erheben (vergleiche Begründung zu Artikel 1 
Nummer 6 Buchstabe a, Doppelbuchstabe aa, Dreifachbuchstabe ddd und Nummer 8). 

Zu Buchstabe b (Absätze 2a und 2b) 

Ergänzend zur Einbürgerungsstatistik nach § 36 Absatz 1 werden zwei weitere Bundessta-
tistiken eingeführt: Gemäß § 36 Absatz 2a werden beginnend ab 2025, jeweils jährlich für 
das vorausgegangene Kalenderjahr, die Anträge auf Einbürgerung statistisch erfasst. Dazu 
werden Geburtsjahr, Geschlecht, Familienstand, Aufenthaltsdauer im Bundesgebiet nach 
Jahren, bisherige Staatsangehörigkeiten und der Wohnort zum Zeitpunkt der Antragstel-
lung erhoben. Gemäß § 36 Absatz 2b werden beginnend ab 2025, jeweils jährlich für das 
vorausgegangene Kalenderjahr, die Verfahrenserledigungen statistisch erfasst. Hierzu wer-
den Geburtsjahr, Geschlecht, Familienstand, Aufenthaltsdauer im Bundesgebiet nach Jah-
ren, bisherige Staatsangehörigkeiten, Wohnort zum Zeitpunkt der Verfahrenserledigung 
und die Art der Erledigung (z.B. Einbürgerung, Ablehnung oder Rücknahme des Antrages 
oder Erledigung auf andere Weise) erhoben. 

Zu Buchstabe c (Absatz 3) 

Redaktionelle Neufassung mit Ergänzung im Hinblick auf den neu eingefügten Absatz 2a. 
In den einzelnen Vorschriften wird jetzt durchgängig die Bezeichnung „Staatsangehörig-
keitsbehörde“ verwendet (vergleiche Begründung zu Artikel 1 Nummer 12 Buchstabe a). 

Zu Buchstabe d (Absatz 4) 

Klarstellende Folgeänderung (vergleiche vorhergehende Begründung zu Buchstabe c). 
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Zu Nummer 26 (§ 37) 

Zu Buchstabe a (Absatz 1) 

Der bisherige Absatz 1 wird aufgehoben und dessen bisherige Regelung aus gesetzestech-
nischen Gründen in den neu gefassten § 34 verlagert (vergleiche Begründung zu Artikel 1 
Nummer 23). 

Zu Buchstabe b (Absatz 2) 

Der bisherige Absatz 2 wird nach Aufhebung des Absatzes 1 einziger Absatz. Die bisherige 
Absatzbezeichnung wird daher gestrichen. 

Zu Buchstabe c (neuer Satz 1) 

Klarstellende Folgeänderung. In den einzelnen Vorschriften wird jetzt durchgängig die Be-
zeichnung „Staatsangehörigkeitsbehörde“ verwendet (vergleiche Begründung zu Artikel 1 
Nummer 12 Buchstabe a). Ferner wird die Angabe zu den Ausschlussgründen nach § 11 
auf solche nach dessen Satz 1 Nummer 1 und 2 beschränkt. 

Zu Nummer 27 (§ 38) 

Zu Buchstabe a (Absatz 2 Satz 1) 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Bei der Aufhebung der bisherigen Nummern 2 und 3 handelt es sich um eine Folgeände-
rung auf Grund der Aufhebung der Entlassungsvorschriften der §§ 18 ff. sowie der Aufhe-
bung des § 25 und des damit erfolgenden Wegfalls der Beibehaltungsgenehmigung nach 
dessen Absatz 2 (vergleiche Begründung zu Artikel 1 Nummer 14, 15 und 16). 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Folgeänderung auf Grund der Aufhebung der bisherigen Nummern 2 und 3 (vergleiche vor-
hergehende Begründung zu Doppelbuchstabe aa). Die bisherigen Nummern 4 und 5 rücken 
auf und werden zu Nummern 2 und 3. 

Zu Buchstabe b (Absatz 3) 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Folgeänderung (vergleiche nachfolgende Begründung zu Doppelbuchstabe bb und cc). 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Der bisherige Inhalt der Nummer 6 wird auf Grund der Aufhebung des § 29 und des damit 
erfolgenden Wegfalls der Beibehaltungsgenehmigung nach dessen Absatz 4 (vergleiche 
Begründung zu Artikel 1 Nummer 18) gestrichen und durch Übernahme des Inhalts der bis-
herigen Nummer 7, die ebenfalls gestrichen wird (vergleiche nachfolgende Begründung zu 
Doppelbuchstabe cc), neu gefasst, soweit dieser die Gebührenfreiheit für die Feststellung 
des Bestehens oder Nichtbestehens der deutschen Staatsangehörigkeit nach § 30 Ab-
satz 1 Satz 3 regelt. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

Folgeänderung (vergleiche vorhergehende Begründung zu Doppelbuchstabe bb). 
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Zu Nummer 28 (§ 39) 

Bei der Neufassung handelt es sich um eine Folgeänderung auf Grund der Aufhebung der 
Vorschriften über die Entlassung (§§ 18, 19, 22, 23 und 24) sowie den gesetzlichen Verlust 
der deutschen Staatsangehörigkeit nach § 25 und des damit erfolgenden Wegfalls der Bei-
behaltungsgenehmigung nach dessen Absatz 2 (vergleiche Begründung zu Artikel 1 Num-
mer 14, 15 und 16), die den damit verbundenen Wegfall der Entlassungsurkunde und der 
Beibehaltungsgenehmigung berücksichtigt. 

Zu Nummer 29 (§ 40a) 

Die Neufassung der Ausnahmeregelung in § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 (vergleiche Be-
gründung zu Artikel 1 Nummer 6 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa Dreifachbuchstabe ccc) 
macht eine Übergangsregelung erforderlich, um das Vertrauen derjenigen, die bereits die 
Voraussetzungen für einen Einbürgerungsanspruch erfüllen, aber noch keinen Antrag ge-
stellt haben, zu schützen. Dies gilt in gleicher Weise für diejenigen, die bereits einen Antrag 
gestellt haben, sofern über diesen bei Inkrafttreten dieses Gesetzes noch nicht entschieden 
worden ist. Das Bundesministerium des Innern und für Heimat hat die in die Länder- und 
Verbändebeteiligung gegebene Fassung des Gesetzentwurfes zur Modernisierung des 
Staatsangehörigkeitsrechts am 19. Mai 2023 auf seiner Homepage veröffentlicht. Diese 
Fassung enthielt bereits die abweichenden Ausnahmeregelungen zur Lebensunterhaltssi-
cherung. Ab diesem Zeitpunkt mussten Einbürgerungsinteressierte damit rechnen, dass es 
abweichende Regelungen geben kann, die sich auf eine künftige Antragstellung auswirken 
können. Aufgrund der Übergangsregelung in § 40a gilt für Anträge, die bis zum 23. August 
2023 gestellt wurden, die bisherige Regelung in § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 weiter. An 
diesem Tag erfolgt die Beschlussfassung über den Gesetzentwurf im Bundeskabinett. Ein-
bürgerungsinteressierte, die bereits alle Voraussetzungen für eine Einbürgerung erfüllen, 
hatten damit noch Gelegenheit, zu den Bedingungen des zu diesem Zeitpunkt geltenden 
Rechts einen Einbürgerungsantrag zu stellen. 

Zu Nummer 30 (§§ 40b und 40c) 

Die Einbürgerungsvorschriften der §§ 40b und 40c sind durch Zeitablauf gegenstandslos 
geworden. Sie werden deshalb aufgehoben (vergleiche Begründung zu Artikel 1 Num-
mer 1). 

Zu Nummer 31 (§ 41) 

Redaktionelle Folgeänderung auf Grund der Änderung des § 37 (vergleiche Begründung 
zu Artikel 1 Nummer 26). 

Zu Artikel 2 (Weitere Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes) 

Zu Nummer 1 (§ 31 Satz 2) 

Folgeänderung (vergleiche nachfolgende Begründung zu Nummer 2 und 3). 

Zu Nummer 2 (§ 32c) 

Folgeänderung (vergleiche nachfolgende Begründung zu Nummer 3). 

Zu Nummer 3 (§ 37) 

Das Verfahren zur Sicherheitsprüfung nach § 37 Absatz 2 wird noch weitgehend analog 
und von den Ländern auf unterschiedlichen Übermittlungswegen durchgeführt. Zur Verbes-
serung und Beschleunigung soll ein einheitliches und ausschließlich digital abzuwickelndes 
Beteiligungsverfahren eingeführt werden, das sich eng an dem etablierten SBH-Verfahren 
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(SBH = Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder) nach § 73 Absatz 2 und Absatz 3 
AufenthG orientiert. Ziel ist die Optimierung des Verfahrens zur sicherheitsrechtlichen Über-
prüfung von Ausländern in staatsangehörigkeitsrechtlichen Verfahren. Dies dient der Ver-
fahrensbeschleunigung und stellt sicher, dass Einbürgerungsverfahren bei Vorliegen aller 
Einbürgerungsvoraussetzungen mit der Beantwortung der Sicherheitsabfrage zeitnah ab-
geschlossen werden können. Ebenso kann schneller festgestellt werden, dass einem Er-
klärungserwerb nach § 5 kein Ausschlussgrund entgegensteht. Der Datenaustausch zwi-
schen den Staatsangehörigkeitsbehörden und Sicherheitsbehörden soll künftig über das 
Bundesverwaltungsamt abgewickelt werden, das über umfangreiche Erfahrungen und tech-
nische Anwendungen in vergleichbaren Beteiligungsverfahren verfügt. Die nähere Ausge-
staltung der organisatorischen und technischen Abläufe des Beteiligungsverfahrens wird in 
einer Verwaltungsvorschrift geregelt. 

Im Beteiligungsverfahren nach § 37 sollen, soweit vorhanden, ausschließlich die in § 37 
Absatz 1 Satz 1 genannten personenbezogenen Daten (Datenkranz) über das Bundesver-
waltungsamt an die beteiligten Sicherheitsbehörden übermittelt werden. Von den beteiligten 
Sicherheitsbehörden werden über das Bundesverwaltungsamt in einem durch eine Verwal-
tungsvorschrift näher zu bestimmenden Verfahren Rückmeldekürzel an die Staatsangehö-
rigkeitsbehörde übermittelt. Aus dem jeweiligen Rückmeldekürzel ergibt sich, ob Erkennt-
nisse zu Ausschlussgründen nach § 11 Satz 1 Nummer 1 und 2, zu ausländischen Verur-
teilungen im Sinne des § 12a Absatz 2 und zu im Ausland anhängigen Ermittlungs- und 
Strafverfahren im Sinne des § 12a Absatz 4 vorliegen oder nicht. Die Übermittlung von nä-
heren Angaben darüber, welche Erkenntnisse eine beteiligte Sicherheitsbehörde hat, ist im 
automatisierten Verfahren nach § 37 nicht vorgesehen, vergleiche § 37 Absatz 2 Satz 2. 
Nach Abschluss des Beteiligungsverfahrens nach § 37 ersucht die zuständige Staatsange-
hörigkeitsbehörde auf Grundlage des § 32c die Sicherheitsbehörde, die zurückgemeldet 
hat, dass Erkenntnisse im Sinne des § 37 Absatz 2 Satz 1 vorliegen, zu den vorliegenden 
Erkenntnissen nähere Angaben zu machen, damit sie das Vorliegen von Ausschlussgrün-
den nach § 11 Satz 1 Nummer 1 oder 2, von ausländischen Verurteilungen im Sinne des 
§ 12a Absatz 2 oder von im Ausland anhängigen Ermittlungs- und Strafverfahren im Sinne 
des § 12a Absatz 4 prüfen kann. Um den gestiegenen datenschutzrechtlichen Anforderun-
gen nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG, Urteil vom 26. 
April 2022 - 1 BvR 1619/17 -, BVerfGE 162, Rn. 241, 258 f. bei juris) Rechnung zu tra-
gen, dürfen die beteiligten Sicherheitsbehörden nähere Angaben, insbesondere personen-
bezogene Daten, nur übermitteln, soweit dies im Einzelfall wegen hinreichender tatsächli-
cher Anhaltspunkte zur Feststellung von Ausschlussgründen nach § 11 Satz 1 Nummer 1 
oder 2, von ausländischen Verurteilungen im Sinne des § 12a Absatz 2 oder von im Aus-
land anhängigen Ermittlungs- und Strafverfahren im Sinne des § 12a Absatz 4 erforderlich 
ist. 

Für die erforderliche elektronische Kommunikationsplattform soll die bestehende Infrastruk-
tur des Bundesverwaltungsamtes im Verfahren nach § 73 Absatz 2 und 3 AufenthG genutzt 
werden. 

Mit der Sicherheitsabfrage soll gewährleistet werden, dass keine Ausschlussgründe nach 
§ 11 Satz 1 Nummer 1 oder 2, ausländische Verurteilungen im Sinne des § 12a Absatz 2 
oder im Ausland anhängige Ermittlungs- und Strafverfahren im Sinne des § 12a Absatz 4 
vorliegen. Die Erweiterung der Sicherheitsabfrage um Erkenntnisse zu im Ausland began-
genen Straftaten erfolgt, weil auch ausländische Verurteilungen zu Strafen im Rahmen der 
Einbürgerung und des Erklärungserwerbs (vergleiche § 12a Absatz 2, § 5 Absatz 1 Satz 2) 
zu berücksichtigten sind, diese aber nicht bei Verurteilungen in Staaten außerhalb der Eu-
ropäischen Union durch Abfrage beim Bundeszentralregister festgestellt werden können. 
Die Erweiterung der Sicherheitsabfrage um Erkenntnisse zu im Ausland anhängigen Ermitt-
lungs- und Strafverfahren erfolgt, weil bei Vorliegen entsprechender Erkenntnisse die Ent-
scheidung über die Einbürgerung bis zum Abschluss des Verfahrens oder bis zum Eintritt 
der Rechtskraft des Urteils auszusetzen ist, vgl. § 12a Absätze 3 und 4 StAG. 
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Wie beim Verfahren nach § 73 Absatz 2 und 3 AufenthG und auch beim Verfahren nach 
§ 28 BVFG sollen über die bisherige Beteiligung der Verfassungsschutzbehörden hinaus 
auch der Bundesnachrichtendienst, der Militärische Abschirmdienst, die Bundespolizei, das 
Bundeskriminalamt, das Zollkriminalamt sowie die Landeskriminalämter und, soweit im Ein-
zelfall erforderlich, die in ihrem Geschäftsbereich befindlichen Behörden der Polizei einge-
bunden werden. Nur so ist gewährleistet, dass, wie dies u.a. auch vor Begründung eines 
unbefristeten Aufenthaltsrechts durch Erteilung einer Niederlassungserlaubnis verpflich-
tend erfolgt (vergleiche § 2 Absatz 1 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu § 73 Abs. 2 
und 3 Satz 1 Aufenthaltsgesetz), das gesamte sicherheitsrelevante Wissen der Sicherheits-
behörden bei der Entscheidung über Einbürgerungsanträge und beim Erklärungserwerb 
nach § 5 berücksichtigt wird. Besondere Relevanz haben dabei die bisher fehlenden Aus-
landserkenntnisse für das Bundesverwaltungsamt als Staatsangehörigkeitsbehörde, das 
für alle Verfahren zuständig ist, in denen der Antragsteller seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
im Ausland hat. Die Einbeziehung von Sicherheitserkenntnissen aus dem Ausland ist auch 
deshalb erforderlich, weil eine zunehmende Zahl von Antragstellern aus Krisenregionen 
stammt und ausgeschlossen werden muss, dass Personen mit terroristischem oder islamis-
tischem Hintergrund in den deutschen Staatsverband aufgenommen werden. 

Durch die Einschaltung des Bundesverwaltungsamtes als Kommunikationsknoten soll die 
Sicherheitsabfrage automatisiert und beschleunigt werden. Die Staatsangehörigkeitsbehör-
den übermitteln aus ihrem lokalen Datenbestand, soweit sie vorhanden sind, die in § 37 
Absatz 1 Satz 1 gelisteten personenbezogenen Daten elektronisch dem Bundesverwal-
tungsamt. Dort kann auf die bereits bestehende IT-Infrastruktur aufgesetzt werden. Neben 
einem Austausch über ein Servicegateway (SGW) zur Anbindung von einschlägigen Fach-
verfahren ist auch ein Zugriff via Webbrowser (BVA-Registerportal) möglich. Ebenso kann 
eine Anbindung an das BVA-System via OSiP (Online-Sicherheitsprüfung) über die BVA-
Schnittstelle erfolgen. Nach der Übermittlung an das Bundesverwaltungsamt werden die 
personenbezogenen Daten an die Sicherheitsbehörden weitergeleitet und dort weiter über 
die eigenen polizeilichen und nachrichtendienstlichen Portale und Zentralstellen verarbeitet 
und weitergeleitet. 

In Absatz 2 Satz 1 wird die Regelantwortfrist für die Sicherheitsbehörden auf 22 Tage fest-
gelegt. Bis zum Ablauf einer daran anschließenden Nachfrist von 14 Tagen sollen die be-
teiligten Sicherheitsbehörden dem Bundesverwaltungsamt mitteilen, ob Erkenntnisse zu 
Ausschlussgründen nach § 11 Satz 1 Nummer 1 und 2, zu ausländischen Verurteilungen 
im Sinne des § 12a Absatz 2 und zu im Ausland anhängigen Ermittlungs- und Strafverfah-
ren im Sinne des § 12a Absatz 4 vorliegen; das Bundesverwaltungsamt gibt die übermittel-
ten Rückmeldekürzel unverzüglich an die um Auskunft ersuchende Staatsangehörigkeits-
behörde weiter. Die Prüfung durch die beteiligten Sicherheitsbehörden soll somit spätes-
tens innerhalb von 36 Tagen nach Eingang der personenbezogenen Daten der Antragstel-
ler abgeschlossen sein; sie dauert jedoch so lange an, bis bestehende Sicherheitsbeden-
ken aufgrund der bei den beteiligten Sicherheitsbehörden vorhandenen Erkenntnisse rest-
los aufgeklärt sind. Es ist aber davon auszugehen, dass der größte Teil der Sicherheitsab-
fragen, weil Erkenntnisse nicht vorliegen, innerhalb der Regelfrist abgeschlossen sein wird. 

Absatz 3 regelt entsprechend dem Verfahren nach § 73 Absatz 3 AufenthG eine Nachbe-
richtspflicht der beteiligten Sicherheitsbehörden. Erlangen diese nach Aushändigung der 
Einbürgerungsurkunde, deren Datum ihnen durch die zuständige Staatsangehörigkeitsbe-
hörde nach Vollzug der Einbürgerung über das Bundesverwaltungsamt automatisiert mit-
geteilt wird, Erkenntnisse zu Ausschlussgründen nach § 11 Satz 1 Nummer 1 oder 2, zu 
ausländischen Verurteilungen im Sinne des § 12a Absatz 2 oder zu im Ausland anhängigen 
Ermittlungs- und Strafverfahren im Sinne des § 12a Absatz 4, aufgrund derer die Einbürge-
rung rechtswidrig war, teilen sie den Umstand, dass neue Erkenntnisse vorliegen, innerhalb 
der Rücknahmefrist des § 35 Absatz 3 unverzüglich der Staatsangehörigkeitsbehörde mit, 
die über die Einbürgerung entschieden hat. 
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Zu Nummer 4 (§ 41) 

§ 37 wird auf Grund seiner erweiterten Neufassung (vergleiche vorgehende Begründung zu 
Nummer 3) aus der Aufzählung der Regelungen des Verwaltungsverfahrens der Länder, 
von denen nicht durch Landesrecht abgewichen werden darf, herausgenommen. Die Län-
der können daher zur Feststellung von Ausschlussgründen nach § 11 Satz 1 Nummer 1 
und 2, von ausländischen Verurteilungen im Sinne des § 12a Absatz 2 und von im Ausland 
anhängigen Ermittlungs- und Strafverfahren im Sinne des § 12a Absatz 4 abweichende Re-
gelungen durch Landesrecht treffen, soweit sie sich dem in § 37 vorgesehenen einheitli-
chen digital abzuwickelnden Beteiligungsverfahren nicht anschließen wollen. 

Zu Artikel 3 (Folgeänderungen) 

Zu Absatz 1 (Paßgesetz - PaßG) 

Zu Nummer 1 (§ 5 Absatz 5) 

Bei der Aufhebung des Absatzes 5 handelt es sich um eine Folgeänderung auf Grund der 
Aufhebung der Optionsregelung des § 29 StAG (vergleiche Begründung zu Artikel 1 Num-
mer 18). Mit dem Wegfall der Optionspflicht ist der Grund für die bisherige Befristung der 
Gültigkeitsdauer von Pässen Optionspflichtiger entfallen. 

Zu Nummer 2 (§ 15) 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung (vergleiche nachfolgende Begründung zu Buchstabe b). 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund der Aufhebung des § 25 StAG betreffend 
den gesetzlichen Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit bei Erwerb einer ausländi-
schen Staatsangehörigkeit und des § 27 StAG betreffend den Verlust der deutschen Staats-
angehörigkeit bei Adoption eines deutschen Kindes durch einen Ausländer (vergleiche Be-
gründung zu Artikel 1 Nummer 16 und 18). Der Grund für die Pflicht zur Anzeige des Er-
werbs einer ausländischen Staatsangehörigkeit ist damit entfallen. Der Inhalt der Nummer 4 
wird daher gestrichen, die bisherige Nummer 5 rückt auf und wird neue Nummer 4. 

Zu Buchstabe c 

Folgeänderung (vergleiche vorhergehende Begründung zu Buchstabe b). 

Zu Nummer 3 (§ 21 Absatz 2) 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung (vergleiche nachfolgende Begründung zu Buchstabe b). 

Zu Buchstabe b 

Bei der Aufhebung der Nummer 16 handelt es sich um eine Folgeänderung auf Grund der 
Aufhebung der Optionsregelung des § 29 StAG (vergleiche Begründung zu Artikel 1 Num-
mer 18). Mit dem Wegfall der Optionspflicht ist der Grund für die Aufnahme von Angaben 
zur Erklärungspflicht des Ausweisinhabers nach § 29 StAG im Passregister entfallen. 
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Zu Nummer 4 

Folgeänderung auf Grund der Änderung des § 15 (vergleiche vorhergehende Begründung 
zu Nummer 2). 

Zu Absatz 2 (Personalausweisgesetz - PAuswG) 

Zu Nummer 1 (§ 6 Absatz 6) 

Bei der Aufhebung des Absatzes 6 handelt es sich um eine Folgeänderung auf Grund der 
Aufhebung der Optionsregelung des § 29 StAG (vergleiche Begründung zu Artikel 1 Num-
mer 18). Mit dem Wegfall der Optionspflicht ist der Grund für die bisherige Befristung der 
Gültigkeitsdauer von Personalausweisen Optionspflichtiger entfallen. 

Zu Nummer 2 (§ 23 Absatz 3)

Bei der Aufhebung der Nummer 16 handelt es sich um eine Folgeänderung auf Grund der 
Aufhebung der Optionsregelung des § 29 StAG (vergleiche Begründung zu Artikel 1 Num-
mer 18). Mit dem Wegfall der Optionspflicht ist der Grund für die Aufnahme von Angaben 
zur Erklärungspflicht des Ausweisinhabers nach § 29 StAG im Personalausweisregister 
entfallen. 

Zu Nummer 3 (§ 27 Absatz 1) 

Zu Buchstabe a 

Folgeänderung (vergleiche nachfolgende Begründung zu Buchstabe b). 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund der Aufhebung des § 25 StAG betreffend 
den gesetzlichen Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit bei Erwerb einer ausländi-
schen Staatsangehörigkeit und des § 27 StAG betreffend den Verlust der deutschen Staats-
angehörigkeit bei Adoption eines deutschen Kindes durch einen Ausländer (vergleiche Be-
gründung zu Artikel 1 Nummer 16 und 18). Der Grund für die Pflicht zur Anzeige des Er-
werbs einer ausländischen Staatsangehörigkeit ist damit entfallen. Der Inhalt der Nummer 4 
wird daher gestrichen, die bisherige Nummer 5 rückt auf und wird neue Nummer 4. 

Zu Buchstabe c 

Folgeänderung (vergleiche vorhergehende Begründung zu Buchstabe b). 

Zu Nummer 4 (§ 32 Absatz 1) 

Folgeänderung auf Grund der Änderung des § 27 Absatz 1 (vergleiche vorhergehende Be-
gründung zu Nummer 3). 

Zu Absatz 3 (Bundesmeldegesetz - BMG) 

Zu Nummer 1 (§ 3 Absatz 2) 

Bei der Aufhebung der Nummer 5 handelt es sich um eine Folgeänderung auf Grund der 
Aufhebung der Optionsregelung des § 29 StAG (vergleiche Begründung zu Artikel 1 Num-
mer 18). Mit dem Wegfall der Optionspflicht ist der Grund für deren Eintragung entfallen. 
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Zu Nummer 2 (§ 13) 

Zu Buchstabe a (Absatz 1) 

Folgeänderung auf Grund der Änderung des § 3 Absatz 2 (vergleiche vorhergehende Be-
gründung zu Nummer 1). 

Zu Buchstabe b (Absatz 2) 

Folgeänderung auf Grund der Änderung des § 3 Absatz 2 (vergleiche vorhergehende Be-
gründung zu Nummer 1) und der Aufhebung der Optionsregelung des § 29 StAG (verglei-
che Begründung zu Artikel 1 Nummer 18). 

Zu Nummer 3 (§ 24 Absatz 1) 

Folgeänderung auf Grund der Änderung des § 3 Absatz 2 (vergleiche vorhergehende Be-
gründung zu Nummer 1). 

Zu Nummer 4 (§ 33 Absatz 2) 

Folgeänderung auf Grund der Änderung des § 3 Absatz 2 (vergleiche vorhergehende Be-
gründung zu Nummer 1). 

Zu Nummer 5 (§ 34 Absatz 1) 

Folgeänderung auf Grund der Änderung des § 3 Absatz 2 (vergleiche vorhergehende Be-
gründung zu Nummer 1). 

Zu Nummer 6 (§ 34a Absatz 1) 

Folgeänderung auf Grund der Änderung des § 3 Absatz 2 (vergleiche vorhergehende Be-
gründung zu Nummer 1). 

Zu Absatz 4 (§ 7 der Ersten Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung - 
1. BMeldDÜV) 

Zu Nummer 1 (Absatz 1) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund der Änderung des § 3 Absatz 2 BMG 
(vergleiche Begründung zu Artikel 3 Absatz 3 Nummer 1). 

Zu Nummer 2 (Absatz 4) 

Folgeänderung (vergleiche vorhergehende Begründung zu Nummer 1). 

Zu Absatz 5 (Zweite Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung - 2. BMeldDÜV) 

Zu Nummer 1 (§ 1) 

Zu Buchstabe a (Absatz 1) 

Folgeänderung (vergleiche nachfolgende Begründung zu Nummer 2). 

Zu Buchstabe b (Absatz 3) 

Folgeänderung (vergleiche nachfolgende Begründung zu Nummer 2) mit Berichtigung der 
Angabe. 
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Zu Nummer 2 (§ 10) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund der gegenstandslos gewordenen Rege-
lung über die Datenübermittlung in Optionsverfahren an das Bundesverwaltungsamt infolge 
der Aufhebung des Optionsverfahrens in § 34 StAG, der mit einer anderweitigen Regelung 
neu gefasst wird (vergleiche Begründung zu Artikel 1 Nummer 23). 

Zu Absatz 6 (Bundesmeldedatenabrufverordnung - BMeldDAV) 

Zu Nummer 1 (§ 5) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund der Änderung des § 3 Absatz 2 BMG 
(vergleiche Begründung zu Artikel 3 Absatz 3 Nummer 1). 

Zu Nummer 2 (§ 7) 

Folgeänderung (vergleiche vorhergehende Begründung zu Nummer 1). 

Zu Absatz 7 (§ 7 der Bundesmeldedatendigitalisierungsverordnung - BMeldDigiV) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund der Änderung des § 3 Absatz 2 BMG 
(vergleiche Begründung zu Artikel 3 Absatz 3 Nummer 1). 

Zu Absatz 8 (Personenstandsverordnung - PStV) 

Zu Nummer 1 (§ 34 Absatz 2) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund der Änderung des § 4 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 1 StAG, in dem die für den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit eines Kin-
des ausländischer Eltern durch Geburt im Inland erforderliche Dauer des rechtmäßigen ge-
wöhnlichen Aufenthalts eines Elternteils im Inland von acht auf fünf Jahre verkürzt wird 
(vergleiche Begründung zu Artikel 1 Nummer 2), die in Satz 1 übernommen wird. 

Zu Nummer 2 (Anlage 12) 

Folgeänderung (vergleiche vorhergehende Begründung zu Nummer 1). 

Zu Artikel 4 (Einschränkung eines Grundrechts) 

Artikel 1 Nummer 13, 17 und 24 enthalten Regelungen zum Verlust der deutschen Staats-
angehörigkeit und schränken damit das Grundrecht auf Fortbestand der deutschen Staats-
angehörigkeit aus Artikel 16 Absatz 1 Satz 2 GG ein (vergleiche Begründung zu Artikel 1 
Nummer 13, 17 und 24). Auf Grund von Artikel 19 Absatz 1 Satz 2 GG ist das einge-
schränkte Grundrecht zu benennen. 

Zu Artikel 5 (Bekanntmachungserlaubnis) 

Auf Grund bereits zahlreicher Änderungen durch frühere Änderungsgesetze ist eine Neu-
bekanntmachung des StAG zweckdienlich. 

Zu Artikel 6 (Inkrafttreten) 

Absatz 1 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes mit Ausnahme von Artikel 1 Nummer 15 und 
Artikel 2. Absatz 2 regelt das Inkrafttreten des Artikels 1 Nummer 15, mit dem § 24 StAG 
aufgehoben wird, das ein Jahr nach dem allgemeinen Inkrafttreten des Gesetzes erfolgt 
(vergleiche Begründung zu Artikel 1 Nummer 15). Absatz 3 regelt das Inkrafttreten des Ar-
tikels 2, das davon abhängig ist, wann die technischen Voraussetzungen für die 
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Datenübermittlung nach § 37 StAG in der Fassung der Nummer 2 dieses Artikels gegeben 
sind. Der Tag des Inkrafttretens wird vom Bundesministerium des Innern und für Heimat im 
Bundesgesetzblatt bekannt gegeben (vergleiche Begründung zu Artikel 2 Nummer 3). 
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